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Vorwort 
 
Die Geschichte einiger Städte und Gemeinde aus der näheren Umgebung 
von Heeßen ist weitestgehend bekannt, und zum Teil wurden auch schon 
Chroniken erarbeitet. Als Beispiele seien hier genannt: Bückeburg, Obern-
kirchen, Kleinenbremen, Steinbergen, Hattendorf, Vehlen, Bad Eilsen u.a.. 
Über unsere Gemeinde Heeßen liegen aber noch keine Forschungen vor. 
Diese Lücke versuche ich mit dieser Schrift zu schließen. Ein Anstoß dazu 
war für mich die Herausgabe der Chronik „Steinbergen, der Wesergebirgs-
Pass und das Amt Arensburg“, von Prof. H.-E. Fauth aus dem Jahr 1994. 
Während die meisten Ortsgeschichten erst mit der ersten urkundlichen 
Erwähnung im 12. Oder 13. Jahrhundert beginnen, befasst sich Prof. 
Fauth auch mit der möglichen vorurkundlichen Entwicklung Steinbergens. 
Dies hat mich ermutigt, meine Nachforschungen und Über-legungen hier 
zusammenzufassen, wobei ich für die Zeit vom 9. Bis zum 14. Jahrhundert 
auf Fachliteratur und Urkundenbücher angewiesen war. Dies ist ein wichti-
ger Weg, aber für einen Laienhistoriker ein gefährliches Unterfangen, 
besteht doch für diesen die Gefahr, sich auf einem Irrweg zu bewegen, 
richtige Erkenntnisse falsch zu interpretieren oder wichtige Spuren im 
Dickicht des Materials zu verlieren. Bei der methodischen Aus-wertung des 
vorliegenden Materials, darf auch die Phantasie zu ihrem Recht kommen, 
so zitiert Prof. Fauth den Historiker Hömberg mit folgenden Worten: ....... 
 
„Eine jede wahre Geschichtsschreibung setzt neben kritischer Prüfung 
auch schöpferische Phantasie voraus; denn nur diese, auf Einfühlungs-
vermögen und logischem Durchdenken des Tatsachenstoffes beruhend, 
ermöglicht uns, die überlieferten Namen und Daten, die in der Verein-
zelung bedeutungslos sind, in einen größeren Zusammenhang einzu-
ordnen und eben damit zum Sprechen zu bringen. Dass diese schöpferi-
sche Phantasie, so notwendig sie auch für jede Gestaltung der Geschichte 
ist, für uns niemals zur Herrin werden darf, sondern Dienerin sein und 
bleiben muss, darf freilich nicht vergessen werden. Den rechten Weg zu 
finden zwischen der Beschränkung, die uns die Dürftigkeit der Überlie-
ferung aufzwingt, und dem Walten des sich in die Dinge versenkenden 
Geistes hängt nicht zum wenigsten vom Temperament des Forschers ab, 
so muss die Wahl und damit auch das Werk notwendigerweise immer 
subjektive Färbung tragen.“ 
 
Dieser Sichtweise von Geschichtsschreibung musste ich mich an einigen 
Stellen fügen, ganz besonders für die Zeit zwischen dem Beginn der 
Christianisierung des Sachsenlandes und der ersten urkundlichen Erwäh-
nung unserer Gemeinde Heeßen im Jahr 1284. Erst mit den zahlreicher 
werdenden Urkunden ab dem Ende des 13. Jahrhundert werden die Infor-
mationen über unseren Ort dichter und lassen erste Konturen erkennen. 
Bodenfunde, die wichtige Hinweise geben können, sind aus der Heeßer 
Gemarkung nicht bekannt. Hilfreich für diese Arbeit aber sind die Sprach-
forscher gewesen, die mir mit ihren Interpretationen und Erklärungen von 
Orts-, Familien- und Flurnamen weitergeholfen haben. 
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Bei allen Bemühungen um die Geschichte unserer Gemeinde Heeßen habe 
ich versucht, die frühen hessisch-thüringen Einflüsse auf unseren Ort und 
dessen Umgebung sowie die kirchengeschichtliche Entwicklung aufzuzei-
gen und wie diese Berührungen bis in das 20.- Jahrhundert reichen. Ins-
gesamt eine schwierige, aber für unsere Gemeinde Heeßen schöne Aufga-
be, die späteren Generationen darüber Auskunft geben kann, wie es ein-
mal in der Vergangenheit gewesen ist. Um einen Gesamtüberblick über 
den aktuellen Wissensstand der Heeßener Geschichte zu erhalten, habe 
ich zwei kleinere, von mir schon früher erstellte Chroniken hier eingear-
beitet, was eventuell zu kleineren, von mir nicht beabsichtigten, Wieder-
holungen geführt hat. 
Abschließend möchte ich denen Dank sagen, die mich bei meinen Bemü-
hungen um diese Arbeit mit viel Geduld und Verständnis unterstützt 
haben, als da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nieders. 
Staatsarchiv Bückeburg, Nieders. Hauptarchiv Hannover, Kommunalarchiv 
Minden, Hess. Staatsarchiv Marburg, Staatsarchiv Bremen, Stadtarchiv 
Rinteln, Stadtarchiv Hameln, Stadtverwaltung Fulda, Kulturamt Eschwege, 
Kirchenamt Obernkirchen und das ev.luth Pfarramt in Bad Eilsen. Einen 
ganz besonderen Dank möchte ich aber auch den vielen Einzelpersonen 
aussprechen, die mich mit mündlichen Hinweisen oder schriftlichen 
Unterlagen bei dieser Arbeit unterstützt haben. Es waren dies: 
 
Bartling, Peter, Fröbelweg, Heeßen 
Berner, Josef, Bückebergstraße, Heeßen  
Buhmeier, Friedrich, Auestraße, Heeßen + 
Bokeloh, Auestraße, Heeßen + 
Eggers, Hermann, Ellerholz, Krainhagen 
Fiebig, Hans-Peter, Pastor i.R., Sprekelsholzkamp, Bückeburg 
Gutknecht, Christa und Günter, Waldstraße, Heeßen ++ 
Hartmann, Heinrich, Waldstraße, Heeßen 
Hasse, Kai, Seilerstraße, Stadthagen 
Hinz, Erich, Pastor i.R., Im Nölkenwinkel, Steinhude 
Kemper, Herbert, Hauptstraße, Heeßen 
Lehmann, Markus, Neue Straße, Buchholz 
Lindemeier, Erwin, Hauptstraße, Heeßen 
Kuhlmann, Wilhelm, Hauptstraße, Heeßen 
Meyer, Hans-Dieter, In der Welle, Hagen 
Meier, Heiner, Kantstraße, Heeßen 
Möhlmann, Gerhard, Hauptstraße, Heeßen 
Müller, Senta, Schulstraße, Heeßen 
Nonnenberg, Hermann, Waldstraße, Heeßen 
Spieß, Karl-Heinz, Über den Höfen, Heeßen + 
Voigt, Wolrad, Lange Straße, Heeßen 
Weiland/Kuhlmann, Familie, Bückebergstraße, Heeßen 
 
Heeßen, im November 2009 

 
Günter Döring 
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Die Sachsen, deren Christianisierung und die Anfänge des Bistums 
Minden 
 
Im Zuge der Völkerwanderung kamen die Sachsen in unseren Raum. Bis 
in das 7. Jahrhundert hinein drangen sie aus ihrem Stammland Holstein 
heraus nach Süden u.a. bis an die Werra in Nordhessen und an die 
Unstrut vor. Soweit in den besetzten Gebieten noch andere Stämme 
existieren, wurden sie überlagert und in den neuen sächsischen Verband 
einbezogen. Eine enge politische Bindung oder gar Verwaltungseinheit 
kannten die Sachsen nicht. Ihr Stammesgebiet war in ca. 60 kleinere 
Siedlungseinheiten, die Gaue, unterteilt. Diese Gaue waren keine fest 
umrissenen oder markierten Flächen, sondern sind allgemein als Bereiche, 
Gegenden o.ä. zu verstehen. Unterteilt war das Stammesgebiet der 
Sachsen in die vier lose verbundenen Stammeslandschaften der 
Westfalen, Engern, Ostfalen und Nordleute. Die Engern saßen beiderseits 
der Weser etwa in dem Raum Herford im Westen und Hannover im Osten. 
 
Im Jahr 716 kommt der ca. 40-jährige Mönch Bonifatius auf den 
europäischen Kontinent, um hier seine missionarische Tätigkeit 
aufzunehmen. In der Theologie und der Auslegung der heiligen Schriften 
hervorragend ausgebildet, beherrscht er auch das Kirchenrecht und hat 
dabei noch eine auf die Antike bezogene klassische Bildung genossen. 
In seinem Wirken reformiert er die alte fränkische Kirche, reorganisiert 
alte Gebiete, gründet neue Bistümer und Klöster, regt an, fördert begabte 
Schüler u.v.a.m. Eine Schlüsselfigur europäischer Geschichte.  
 
Wer war dieser Missionar, durch dessen Wirken erst ein stabiles 
Christentum und später ein gestärktes Franken- bzw. Karolinger Reich 
hervorgehen konnte? Sein Leben ist so zu beschreiben:  
 
„Um 672/675 wird in Wessex – unbewiesen wird Crediton als Geburtsort 
angenommen – ein Junge aus adelig-grundherrschaftlichem Geschlecht 
geboren und auf den Namen Wynfrith getauft. Gebildet ist der Name aus 
winni = Freund, Geliebter und fridu (fri(e)d) = Friede. Der Name Winfried 
meint also Friedensfreund. 
 
Schon als Kind gelangte Winfried in das Benediktinerkloster Exeter; er war 
wohl ein „puer oblatus“, ein durch Klosterleben Gott geweihtes Kind. 
Später gelangte er in das Kloster Nursling, wird mit etwa 30 Jahren 
Priester und ist tätig als Lehrer, verfasst eine Grammatik und eine – nur in 
Bruchstücken erhaltene – Metrik. Zunehmend wird Winfried mit Fragen 
der Kirchenorganisation befasst. Befreundet ist er mit Bischof Daniel von 
Winchester (verst. 744). Winfried gilt als diszipliniert und gelehrt, mutig 
und glaubensstark. Er ist des Griechischen und Lateinischen mächtig, 
betätigt sich als Theologe und Poet, schreibt Gedichte und brilliert als 
Redner.“ 
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Missionsreise 
 
Schon lange bewegt ihn das Verlangen, auf dem Festland den Glauben an 
Christus zu predigen. Mit etwa 40 Jahren ergreift er die Möglichkeit zu 
einer Missionsreise. Im Frühjahr 716 bricht er auf nach Dorstet in 
Friesland – und gerät mitten in die kriegerischen Wirren dieser Zeit. Die 
heidnischen Friesen liegen im Krieg mit den christlichen Franken. Letztere 
streben die Vorherrschaft an, Erstere verteidigen ihre Freiheit. Aus 
friesischer Sicht ist das Christentum gekoppelt mit fränkischer 
Versklavung. Missionare, die mit den Franken den Glauben teilen, sind 
vertrieben. 
 
Winfried zieht sich nach Utrecht zurück, das gerade von den Friesen 
zurückerobert wurde. Hier trifft er den angelsächsischen Missionar 
Willibrord. Winfrieds Versuch, den friesischen Stammesfürsten und 
Christenfeind Radbod die Zustimmung zur Mission abzuhandeln, misslingt. 
Winfried kehrt nach Nursling zurück. Gegen die eigene Interessenlage wird 
er dort zum Abt gewählt. 
 
Trotz seiner neuen Aufgabe verliert Winfried seine genuine Berufung nicht 
aus den Augen. 718 bricht er zum zweiten Mal auf. Er wird seine 
Heimatinsel nie mehr betreten. Der Benediktiner aus Wessex reist aber 
nicht in das Missionsgebiet, sondern nach Rom.  Er will seine 
Missionspläne mit dem Papst abstimmen und sich von diesem beauftragen 
lassen. Die Gespräche ziehen sich hin, aber schließlich sendet ihn Papst 
Gregor II. (715 – 731) als „comminister“ aus. Sein Einsatzgebiet soll 
Thüringens ein, wo es bereits Christen gab. Hier sollte er reformieren und 
Thüringen als eine Art Nahtstelle zwischen der Kirche in Friesenland und 
Bayern stärken. 
 
Verbundenheit mit Rom 
 
Zwei Dinge sind an diesem Vorgang bemerkenswert: Winfried handelt 
nicht mehr auf eigene Faust, sondern unterstellt sich dem Bischof von 
Rom, dessen Planungen und theologischen Vorstellungen. Er verpflichtet 
sich, nach römischem Ritus zu taufen und regelmäßig nach Rom zu 
berichten. Und er hat gleichzeitig verstanden: In den Missionsgebieten 
geht nichts an den Fürsten vorbei; man bedarf immer ihrer Zustimmung. 
Zum Zweiten zeigt sich dieser Einstellungswandel in einem neuen Namen. 
Winfried erhält am 15. Mai 719 den neuen Namen Bonifatius; hergeleitet 
wird dieser Name von dem Märyrer Bonifatios. Gedeutet wird der Name 
als: Gutes Tuender, Bringer des Guten, gutes Geschick Verheißender. 
 
Nach kurzem Aufenthalt bei Willibrord nimmt Bonifatius ab 721 seine 
Tätigkeit in Hessen auf und gründet das Kloster Amöneburg. 722 reist er 
erneut nach Rom und wird dort am 30. November zum Bischof geweiht. 
Bonifatius kehrt in das weitgehend heidnische Nordhessen zurück, 
ausgestattet mit einem Schutzbrief Karl Martells. 
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Daniel von Winchester beneidet den jungen Freund um seine 
Missionstätigkeit, „in täglicher Arbeit die steinernen und unfruchtbaren 
Herzen der Heiden mit der Pflugschar des Evangeliums in fruchtbares 
Ackerland umzuwandeln“. Seine missionsmethodischen Vorschläge stehen 
aber im Gegensatz zu denen des Bonifatius. Daniel schlägt vor, die 
Ungläubigen vom Irrtum ihrer religiösen Vorstellungen zu überzeugen und 
sie so mit rationalen Argumenten zur Taufe zu bewegen. Bonifatius 
dagegen war überzeugt: Argumente überzeugen weniger als plakative 
Beweise der Machtlosigkeit germanischer Götter. Welcher Heide wollte 
schon machtlose Götter verehren? 
 
Fall der Donar-Eiche 
 
Die Missions-Methode des Bonifatius bewährte sich. Als er 722/723 die 
Donar-Eiche in Geismar eigenhändig und folgenlos fällte, kam es nicht zu 
dem angedrohten Mord – vielleicht auch deshalb nicht, weil man die hinter 
Bonifatius stehende Schutzmacht fürchtete. Bonifatius gründet ein Kloster 
in Fritzlar und missionierte. Der neue Papst Gregor III. (731 – 741) 
übersendet 732 das Pallium, wodurch Bonifatius nicht nur zum Erzbischof 
befördert wurde, sondern zum vom Papst bevorrechtigten „Erstbischof“ 
mit dem Recht zur Bischofsweihe und Einberufung von Synoden. 737/738 
befindet sich Bonifatius zum dritten Mal in Rom. Er wird zum Legaten für 
Germanien ernannt und wirbt um Landsleute zur noch immer erhofften 
Mission der Sachsen. In Bayern reorganisierte Bonifatius die bereits 716 
inaugurierten Bischofssitze Regensburg, Passau, Salzburg und Freising, 
später noch Eichstätt. Möglicherweise noch im Todesjahr von Karl Martell 
(741) gründet er die mitteldeutschen Bistümer Würzburg, Büraburg und 
Erfurt – letztere wurden später Mainz zuge-wiesen. 
 
Bei der von Karlmann an unbekanntem Ort anberaumten austrasischen 
Synode Concilium Germanicum ordnete er als „Erzbischof und Gesandter 
des heiligen Petrus“ und bei der Teilnahme von nur sechs Bischöfen an: 
u.a. die Einhaltung der Benediktregel für die Klöster. Auf weiteren 
Synoden mahnt er die christliche Eheführung an, verbiete den Verkauf von 
christlichen Sklaven an Heiden und sucht den fränkischen Episkopat, der 
nicht nur nicht in Einheit mit Rom lebt, sondern gegen zahlreiche 
christliche Normen verstieß, zu reformieren: Priester und Bischöfe hatten 
die Amtskleidung zu tragen, durften keine Waffen besitzen, nicht aktiv an 
Kriegen teilnehmen, Blutrache und Mord abschwören. Verboten wurde die 
Teilnahme an der Jagd, die Falkenhaltung und das Herumstreifen mit 
Hunden sowie das Zusammenleben mit Frauen, die Teilnahme an 
heidnischen Kultmahlen, Wahrsagereien und Zauberei. 
 
„Außen Kämpfe, innen Ängste“ 
 
Bonifatius schrieb einmal: „Über allem das Schlimmste sind die Ränke 
falscher Brüder, die die Bosheit ungläubiger Heiden noch überbieten.“ 
Über Feinde bei den Heiden, aber auch in den eigenen Reihen unter den 
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Leuten, denen seine Reformen Macht und Einfluss nahmen, konnte 
Bonifatius nicht klagen. Er fühlte sich mitten unter Wölfen und schrieb: 
„Überall Mühsal, überall Leid. Außen Kämpfe, innen Ängste.“ Liudger, der 
spätere Gründerbischof von Münster, der Bonifatius noch als Greis kennen 
lernte, erzählte von einem Mordkomplott gegen Bonifatius.  
 
Bonifatius wurde nach der Absetzung Bischofs Gewilibis von Mainz dessen 
Nachfolger. 744 errichtet er „inmitten der Völker meiner Predigt“ das 
Kloster Fulda. Die Ergebenheitsadresse fränkischer Bischöfe im Jahr 747 
krönte die Phase der Konsolidierung der fränkischen Kirche. 
 
Bonifatius kehrte als Achtzigjähriger zu seiner ursprünglichen Aufgabe 
zurück – und ging wieder auf Missionsreise. Während einer 
Firmenspendung im friesischen Dokkum wurde er am 5. Juni 754 mit 51 
Begleitern erschlagen und in Fulda begraben. Weil er sich, der Legende 
nach, mit einem Buch gegen den Angreifer zu schützen suchte, wird er 
ikonographisch als greiser Bischof mit einem von einem Schwert 
durchbohrten Buch gezeigt. Im Hoch- und Spätmittelalter eher 
vernachlässigt, kam er durch das im 19. Jahrhundert entfachte 
Nationalbewusstsein der Deutschen wieder in das Bewusstsein der 
Menschen zurück.“ (aus „Bonifatiusbote“, Zeitschrift der Diozöse Fulda) 
 
Während der Missionierung der Hessen und Thüringer hatte er im Jahr 744 
mit seinem Schüler Sturmius das Kloster in Fulda gegründet, von wo aus 
gerade auch die Christianisierung unseres norddeutschen Raums 
zielstrebig gefördert wurde. Dabei muss man sich vorstellen, dass es eine 
Verkehrsinfrastruktur nach heutigen Maßstäben nicht gab. 
Undurchdringliche Wälder, Moore, keine befestigten Straßen und Wege, 
viele wilde Tiere, kaum Stützpunkte für die Missionare, eine dem 
Christentum zum großen Teil ablehnende und skeptische, günstigenfalls 
wartend gegenüberstehende Bevölkerung, erschwerten die Arbeit der 
Missionare. Im Jahr 753 fallen die Engrischen Sachsen in Nordhessen ein, 
müssen aber 775 vor der Übermacht der Franken kapitulieren und zwar im 
„pago, qui dicitur Bucki“..., d.h. frei übersetzt im Gebiet des Buckigaues, 
zu dem das im 16. Jahrhundert eingerichtete Amt Arensburg mit Heeßen, 
Steinbergen, Buchholz, Luhden und Eilsen gehörte. (Westfälische 
Geschichte, Bd. I). An eine Bekehrung der Sachsen und Friesen war nach 
dem Märtyrertod des Bonifatius im Jahr 754 nicht zu denken. Erst mit der 
Unterwerfung der Sachsen durch Karl den Großen macht die 
Christianisierung auch in unserem Raum Fortschritte. Nachdem sich Karl 
entschlossen hatte, die heidnischen Sachsen zu unterwerfen und dem 
christlichen Glauben zuzuführen, begann mit der provisorischen 
Einrichtung einer kirchlichen Organisation (Reichstag zu Paderborn im Jahr 
777) eine geregelte Missionierung. Dabei bekam Fulda den Raum 
zwischen der alten fränkisch-sächsischen Grenze im Gebiet von Kassel-
Eschwege / Hannoversch Münden und einer Linie Minden-Hildesheim 
zugewiesen. Diese große Aufgabe übertrug er dem Abt Sturmius vom 
Kloster Fulda. Nach dessen Tod 779 wurde die Missionsarbeit noch einmal 
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neu geordnet, wobei Karl u.a. auch die Versorgung der Missionare regelte, 
d.h. die Sachsen hatten den Zehnten abzuführen, Die Einführung dieser 
Steuer führte zu großen Erhebungen der Sachsen unter ihrem Führer 
Widukind gegen Karl und die Franken. Die Mission brach völlig zusammen. 
Auf dem Reichstag zu Lippspringe im Jahr 782 wird von Karl dem Großen 
die fränkische Gauverfassung eingeführt. Unter seiner Oberherrschaft 
werden die ehemaligen Gaugrafen, sehr oft sächsische Adelige, beamtete 
Verwalter (comites) der Gaue. 
 
Erst nach den großen Erfolgen Karls im Jahr 784 und die Unterwerfung 
Widukinds 785 war an eine Fortsetzung des Bekehrungswerkes zu denken. 
Jetzt kehrten die geflüchteten oder vertriebenen Missionare in die ihnen 
zugewiesenen Gebiete zurück. Auch die Reichsabtei Fulda, die bereits 
nach 777 in der Sachsenmission eine führende Rolle gespielt hatte, nahm 
nun ihre Arbeit im Mittelweserraum wieder auf. 
 
Schon mit dem Auslaufen der Auseinandersetzungen mit den Sachsen 
wird von den Fuldaer Benediktinermönchen (ora et labora – bete und 
arbeite) in Hameln-Ohsen ein Missionsstützpunkt eingerichtet worden 
sein. Als Leiter dieser fuldischen Mission Hameln-Ohsen tritt uns ein 
Erkanbert, oder auch Herkumbert, entgegen, der schon nach 777 von 
Stumius mit der Sachsenmission beauftragt worden war. Über seine Arbeit 
ist wenig bekannt, doch man kann vermuten, dass er sich während der 
schweren Kämpfe von 780 – 784 in Fulda aufhielt. Wohl erst nach der 
Beendigung der Sachsenkriege im Jahr 804 werden von Karl die 
Missionsbezirke in Diözesen umgewandelt, d.h. ab spätestens diesem Jahr 
können wir auch von einem Bistum Minden sprechen. Eine 
Gründungsurkunde ist nicht bekannt. Fuldas großer Einfluss an der 
Christianisierung des Mindener Sprengels hat sicher die Erhebung 
Erkanberts zum ersten Mindener Bischof erheblich beeinflusst. Das neue 
Bistum gehörte zur Kirchenprovinz Köln und stand unter dem Schutz des 
hl. Petrus. Dies lässt darauf schließen, dass es schon während des 
Missionierungszeit und auch später starke Einflüsse aus dem rheinischen 
Raum gab. 
 
Einen Hinweis auf die frühchristliche Aufgabe in unserem Raum finden wir 
in der sprachlichen Erklärung des Ortsnamens Ohsen. Eine 
Namenbedeutung wird von Jürgen Udolph in seinem Buch „Ostern – 
Geschichte eines Wortes“ untersucht. 
  
In seiner konzentrierten Arbeit über das Wort „Ostern“ verwirft U. wie 
viele andere Wissenschaftler auch, die alte Annahme, dass das christliche 
Osterfest in einem Zusammenhang mit einer nicht nachgewiesenen 
germanischen Göttin „Ostara“ steht. Vielmehr scheint unser Wort Ostern 
auf das altnordische Wort „ausa“ – schöpfen – taufen bzw. „austr“ – 
Schöpfwasser - Taufwasser zurückzuführen sein. Das altnordische Wort 
„ausa“ finden wir auch in dem niederdeutschen „osen“ wieder, womit die 
Ursprungsbedeutung des Ortes Ohsen bei Hameln belegt werden kann, 
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denn von hier scheinen die Christianisierungsbemühungen der Fuldauer 
Benediktiner Mitte des 8. Jahrhunderts ausgegangen zu sein. Das Wort 
„o(h)sen“ oder auch „a(h)sen“ ist dem Verfasser dieser Schrift auch aus 
seiner Heimat aus Nordhessen und dem angrenzenden thüringischen 
Eichsfeld bekannt, wo es bis in seine Jugendzeit in der Bedeutung von 
„aus dem Vollen schöpfen“ oder „du hast wohl davon zuviel“, verwendet 
wurde. Einen schönen Hinweis auf Ohsen bei Hameln findet man in einer 
Sammlung von Wesersagen, Karl Paetow in einer 3. durchgesehenen und 
erweiterten Auflage, erschienen im Verlag Sponholtz (Niemeyer), Hameln. 
In dieser Sammlung hat Paetow die Sage „Der Wittekindsturm zu Ohsen 
bei Hameln“ aufgeschrieben. Darin wird über die Gefangennahme 
Widukinds (785), dessen Festsetzung in einem Zwingturm und die 
Befreiungsversuche durch die Sachsen erzählt. Ob diese Sage einen realen 
geschichtlichen Hintergrund hat oder ob es nur ein Wunschdenken als 
Märchen ist, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Die Menschen 
vieler zurückliegender Jahrhunderte wollten die aus der mündlichen 
Überlieferung erhaltene Bedeutung ihres Ortes in einer Geschichte 
zusammenfassen, die von Generation zu Generation weiter erzählt wurde. 
 
Für die Wahl Mindens als Bischofssitz dürften geografische Gründe 
mitbestimmend gewesen sein. Der Ort lag nördlich der Porta-Westfalica an 
der Kreuzung zweier bedeutender Straßen und, zu damaliger Zeit sehr 
wichtig, an einer Weserfurt. Schon diese verkehrsgünstige Lage 
garantierte ein Wachstum dieser Siedlung. Eine wichtige Voraussetzung 
für einen Bischofssitz. Trotz der Eigenständigkeit des Mindener Bistums ist 
dessen lange Verbindung mit Fulda über viele Jahrhunderte nachweisbar. 
So weihte z.B. am 2. Dezember 1092 der Mindener Bischof Folkmar die 
Michaeliskirche in Fulda. Diese war eine Nachbildung der bedeutendsten 
Kirchen der damaligen Christenheit, der Petersdom in Rom und die Grab-
Christi-Kirche in Jerusalem. Von dieser alten romanischen Kirche ist nur 
noch die alte Krypta und der später wieder hierüber erneuerte achtsäulige 
Rundbau erhalten, der in etwa der Aachener Kaiserpfalz Karls des Großen 
entspricht. Die acht Säulen symbolisierten nach dem damaligen 
Empfinden der Menschen die acht Seligpreisungen. 
 
Aber auch nach der Weihe der Michaelskirche im Jahr 1092 gibt es noch 
intensive Verbindungen zwischen Fulda und Minden. So wird z.B. im Jahr 
1259 ein Fraternitätsvertrag zwischen beiden Zentren erneuert, es 
müssen somit ähnliche Vereinbarungen schon vorher bestanden haben. 
 
Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts hatten die Mindener Bischöfe großen 
Einfluss im norddeutschen Raum und auch in der Reichspolitik, der sich bis 
an den päpstlichen Stuhl in Rom auswirkte. Heinrich der Löwe heiratet am 
1. Februar 1168 im Mindener Dom die englische Prinzessin Mathilde. Erst 
mit dem Streit zwischen Kaiser Friedrich I. und dem Sachsenherzog 
Heinrich dem Löwen endete der Einfluss Mindens auf die Reichspolitik. 
Heinrich hatte seinen Obersten Lehnsherren Friedrich I. bei verschiedenen 
Heereszügen die Gefolgschaft verweigert. Auf den Reichstagen zu Erfurt 
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und Gelnhausen 1180/1181 wurde er entmachtet. Sein Besitz in 
Westsachsen und Norddeutschland fiel an Reinhold von Dassel, den 
Reichskanzler und Erzbischof in Köln: Hierdurch vergrößerte sich der 
Einfluss Kölns auf das Bistum Minden, das bis dahin schon zur 
Kirchenprovinz Köln gehört hatte. 
 
In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts drangen vereinzelte Fuldaer 
Mönche aus dem südöstlichen Sachsen bis zur Weser vor. Sie gelangten 
nach Hameln, von wo sie die Weser zu überschreiten vermochten, legten 
dort und in der näheren Umgegend Gotteshäuser an. Als Sturm 774 von 
Karl dem Großen  mit der Mission betraut wurde, fand er offenbar Hameln 
geeignet, als Stützpunkt seiner Tätigkeit zu dienen. Entweder damals 
schon oder nach der Taufe Bernhards und Christinas errichtete man unter 
dem Patronate Fulda´s ein den Zwecken der Bekehrung dienendes 
Kloster, welches etwa um 817 in ein weltliches Stift verwandelt ward und 
später dann Bonifatiusstift genannt worden ist. Wie auch das fuldische 
Nebenkloster/Stift in Großbuschla an der nordhessischen/thüringischen 
Grenze wurde auch Hameln von einem Propst verwaltet. Diese kirchliche 
Gründung ist nun zwar vornehmlich im Dienste der christlichen Idee ins 
Leben gerufen, das Mutterkloster Fulda verfolgte aber gerade mit der 
Einrichtung eines weltlichen Stifts sehr materielle Interessen. Nichts war 
bequemer, als von Hameln aus den sächsischen Besitz 
zusammenzuhalten. Offenbar ließen Abt und Convent von Fulda ihre Güter 
und Einkünfte in sächsischen Landen vom Propst zu Hameln verwalten 
und begnügten sich selbst damit, von Zeit zu Zeit zu visitieren.  Ein Teil 
der Einkünfte war für die Bedürfnisse des Stifts angesetzt, das Übrige 
ward dem Mutterkloster jährlich zugeführt. Zum Propst pflegte man stets 
einen Conventualen aus Fulda zu ernennen. Dazu kam nun, dass die 
vermutlich bald darauf bewirkte Regelung des Rechtsverhältnisses zum 
Diöcesanbischof für Fulda sehr günstig ausfiel. Es lässt sich urkundlich 
feststellen, dass der Bischof von Minden nur diejenigen Pflichten seines 
geistlichen Amts zu versehen hatte, welche die Erhaltung der kirchlichen 
Lehre und des Cultus betrafen. Die Einsetzung des ersten Stiftsbeamten, 
des Propstes, stand Abt und Convent von Fulda zu, von einem 
Einspruchsrecht des Mindener Bischofs war keine Rede. Ebenso wenig 
erstreckte sich auf das Gebiet des Hamelner Stifts die Gerichtsbarkeit des 
Bischofs oder seines Archidiacons. Nicht Hameln,  sondern das nahe 
gelegene Ohsen war Sitz eines Mindener Archidiaconats. Hierzu gehörte 
auch die Gemeinde Steinbergen. Es ist also eine wirkliche Macht, die Fulda 
mit diesem Stift in Sachsen besaß. So lange das Mutterkloster selbst 
Ansehen genug genoss, vermochte es seine Tochterstiftung zu behaupten, 
erst im 13. Jahrhundert sah es sich genötigt, dieselbe aufzugeben. Dass 
Fulda große Schwierigkeiten zu überwinden hatte, um seine Rechte in 
Hameln dauernd zu behaupten, geht nun aus dem seit dem Ende des 12. 
Jahrhunderts mehr anwachsenden Material deutlich hervor. In dieser Zeit 
war es um die Macht und Bedeutung des Mutterklosters schlecht bestellt; 
alle Stützen seines Ansehens waren ins Wanken geraten. So klagt Abt 
Marcward: „Ich übernahm die Leitung des verwüsteten und fast auf Nichts 
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heruntergebrachten Stifts. Es war ein Jammer zu sehen, wie dies einst so 
berühmte Kloster seinen Insassen keinen Unterhalt mehr zu gewähren 
vermochte, denn so viele unserer Besitzungen waren in den Händen der 
Laien, die das Beste der Erträge für sich behielten und das Schlechte uns 
darbrachten. Die Fürsten und Edlen der verschiedensten Gegenden haben 
sich von unsern Gütern, welche ihnen gerade zur Hand lagen, bereichert, 
und nichts war dagegen zu machen.“ Kein Wunder, dass auch die 
sächsischen Rechte und Besitzungen des Klosters gewaltsamen Eingriffen 
ausgesetzt waren. Wir können diese nach drei Richtungen hin 
unterscheiden. 
 
Zunächst mischen sich die Bischöfe der Nachbarschaft in die 
Angelegenheiten des Stifts. Im Falle der Erledigung der Propstei wussten 
es fast die sämtlichen Diöcesanbischöfe Sachsens durchzusetzen, dass das 
alte Recht des Mutterklosters, einen seiner Conventualen zum Propst zu 
ernennen, durchbrochen wurde. Auch vom Stift aus nährte man 
Beziehungen zu den benachbarten Bistümern. Im engen Anschluss hieran 
wurden sodann für Fulda die Selbständigkeitsgelüste der Hamelner 
Kanoniker zu einer drohenden Gefahr. Bei Gelegenheit einer der 
erwähnten Propsteierneuerungen baten sie Abt und Convent von Fulda, 
ihnen das Recht der Propsteiwahl zu verleihen, jedoch mit dem 
Zugeständnis, dass vor ihrer Wahl zuerst die Stimme des Mutterklosters 
über die vorgeschlagene Persönlichkeit selbst eingeholt werden und im 
Ablehnungsfalle die Wahl nicht zu Stande kommen sollte. Offenbar in 
Anbetracht seiner schwierigen Lage erteilte Fulda diesem Abkommen seine 
Zustimmung. ... Diese Lage der Dinge war dem Bischof von Minden 
jedenfalls bekannt, als er zu Beginn des Jahres 1259 über den Verkauf 
von Stift und Stadt Hameln mit Fulda Unterhandlungen anknüpfen ließ, die 
im Februar zu einem Abschluss gediehen. Fulda übertrug, durch den Druck 
der Verhältnisse gezwungen, dem Bischof Wedekind (von Minden. Der 
Verf.) gegen einen Kaufpreis von 500 Mark Silber alle seine dortigen 
Rechte. Danach sollte dem kriegstüchtigen Bischofe die Behauptung der 
tatsächlichenen Rechte nicht ohne blutige Kämpfe gelingen. Einen 
vorläufiger Abschluss der Streitigkeiten bekundet der Vertrag vom 9. 
Oktober 1265. Darin werden dem Stifte die Rechte und Freiheiten 
verbürgt, welche es unter dem Abte von Fulda besessen. Offenbar bei 
erneuter Erledigung der Propstei versuchte der Bischof von Minden das 
alte Recht Fuldas auf Einsetzung des Propstes zur Geltung zu bringen; die 
Kanoniker widersetzen sich diesem Vorgehen. Das Stift erhielt am 13. 
Dezember 1274 einen Privilegienbrief ausgestellt, der für die Folgezeit 
gültig geblieben ist. Dechant und Capitel des Stifts sollen das Recht der 
freien Propstwahl behalten, sie dürfen aber nur ein Mitglied des Mindener 
Domcapitels erwählen. Der Bischof ist verpflichtet, die Wahl zu bestätigen. 
Es tritt jetzt als ein mächtiges geistlich-weltliches Gemeinwesen ganz in 
den Verband des Bisthums Minden ein. In Folge des Sitzes und der 
Stimme im Domcapitel hat der Propst von Hameln in wichtigen Materien, 
in denen der Bischof an die Zustimmung seines Domcapitels gebunden ist, 
Anteil an der Leitung der Diocöse.  
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Es würde hier zu weit führen, auf die Geschichte des Stifts im Einzelnen 
einzugehen, es soll nur erwähnt werden, dass die Propstei bald ein Mittel 
der Politik in der Hand der Pröpste wurde, welche nicht immer das Beste 
des Stifts im Auge hatten. Auf die Schultern des Propstes sind im Lauf der 
Zeit viele Befugnisse gehäuft worden. Ausgeschlossen ist seine Tätigkeit 
von den inneren geistlichen Angelegenheiten des Stifts. Zunächst 
erscheint er als der oberste Schutz- und Schirmherr der Kirche und ihres 
Besitzstandes. Er vertrat das Stift nach außen und war daheim der 
Bevollmächtigte des Mutterklosters, später des Bischofs. Außerdem war 
der Propst im Besitz der Regalien der Münze, der Marktgerechtigkeit und 
des Zolles auf der Weser. Er hatte ausgedehnte jurisdictionelle Befugnisse. 
Zwar empfing er seine Lehen aus den Händen des Abtes von Fulda und 
später des Bischofs von Minden, aber an seinem Lehnshofe erschienen 
eine große Anzahl von Aftervasallen. Sein erster Beamter, der Richter 
seines Hofrechts, war der Schultheiss. Überblicken wir noch einmal die 
Machtvollkommenheit des Propstes. An der Spitze des Stifts, im Besitz 
wichtiger Hoheitsrechte, war er faktisch der Herr des ganzen zum 
Eigentum seiner Kirche gehörigen Grund und Bodens und der auf dem 
selben ansässigen Leute. Eine solche Stellung konnte offenbar nur von 
mächtigen Grossen ausgefüllt werden, denen, wenn sie auch Geistliche 
waren, ein starker weltlicher Hinterhalt zu Gebote stand. Zu welchen 
Geschlechtern die Pröpste gehörten, welche vor den Grafen von Everstein 
dieses Amtes walteten, wissen wir nicht. Im 14. Jahrhundert waren 
allerdings auch die Grafen von Everstein nicht die einzigen Inhaber dieser 
Würden (aus dem Hamelner Urkundenbuch,I). 
 
Mindener Bischöfe und Landesherren von 800 – 1585 
 
Bischöfe / Fürstbischöfe / Administratoren des Bistums / Fürstbistums 
Minden 
 
1. Erkanbert, - Hercumbertus 789 – 7. Juni 830 
2. Hadward 830 – 853 
3. Dietrich I. 853 – 880 
4. Wolfer 880 – 886 
5. Drogo 1. April 887 – 902 
6. Adalbert 902 – 905 
7. Bernhard 905 – 914 
8. Liuthar 914 – 927 
9. Ebergis 927 – 950 
10. Helmward 952 – 14. Februar 958 
11.  Landward 958 – 969 
12.  Milo 969 – 996 
13.   Ramward 996 – 1002 
14.   Dietrich II. 1002 – 1022 
15.   Sigebert 1022 – 1036 
16.   Brunn 1036 – 1055 
17.   Eilbert 1055 – 1080 
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18.   Reinhard 1080 – 1089 
19.   Volkmar 1080 – 1095 
20.   Ulrich 1095 – 1097 
21.   Widelo 1097 – 1105, 1113 – 1119 
22.   Gottschalk 1105 – 1112 
23.   Siegward 1120 – 1140 
24.   Heinrich I. 1140 – 1153 
25.   Werner von Bückeburg 1153 – 1170 
26.   Anno 1171 – 1185 
27.   Dietmar von Stromberg 1185 – 1206 
28.   Heinrich II. 1206 – 1209 
29.   Konrad (I.) von Rüdenberg 1209 – 1237 
30.   Wilhelm (I.) von Diepholz 1237 – 12. Mai 1942 
31.   Johann von Diepholz 1242 – 1253 
32.   Wedekind (I.) von Hoya 1253 – 1261 
33.   Kono von Diepholz 1261 – 1266 
34.   Otto I. (von Wall) 1267 – 1275 
35.   Volqzin von Schwalenberg 1276 – 1293 
36.   Konrad (II.) von Wardenberge 1293 – 1295 
37.   Ludolf von Rostorpe 1295 – 1304 
38.   Gottfreid von Waldeck 1304 – 1324 
39.   Ludwig von Braunschweig-Lüneburg 1324 – 1346 
40.   Gerhard (I.) von Schaumburg 1347 – 1353 
41.   Dietrich III. (Kagelwitt) 1353 – 1361 
42.   Gerhard (II.) von Schaumburg 1362 – 1366 
43.   Otto (II.) von Wettin 1368 
44.   Wedekind (II.) vom Berge 1369 – 1383 
45.   Otto (III.) vom Berge 1384 – 1397 
46.   Markward von Randeck 1398 
47.   Wilhelm (II.) von Büschen 1399 - 1402 
48.   Otto (IV.) von Rietberg 1402 – 1406 
49.   Wulbrand von Hallermund 1406 – 1436 
50.   Albert von Hoya 1436 – 1473 
51.   Heinrich (III.) von Schaumburg 1473 – 1508 
52.   Franz (I.) von Braunschweig 

-Wolfenbüttel 1508 – 1529 
53.   Franz (II.) von Waldeck 1530 – 1553 
54.   Julius von Braunschweig 

-Wolfenbüttel 1553 – 1554 
55.   Georg von Braunschweig 

-Wolfenbüttel 1554 – 1566 
56.   Hermann von Schaumburg 1567 – 1582 
57.   Heinrich Julius von Braunschweig 

-Wolfenbüttel 1582 – 1585 
 
Minden war als Sitz eines Bischofs und Reichsfürsten im Mittelalter ein 
politisches Oberzentrum im sächsischen Stammesgebiet, vor allem zur 
Zeit der salischen Kaiser im 11. Jahrhundert; zahlreiche Königs- und 
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Kaiserbesuche in Minden bezeugen die Bedeutung dieser 
Diözesanmetropole; auch im Vergleich zur Häufigkeit von Besuchern 
anderer Orte in „Westfalen“ (von der Westgrenze Sachsens bis zur Weser 
im Osten) wird dies deutlich. 
 
Bis 1224 besuchten fränkische und deutsche Herrscher u.a. einmal die 
Orte Herstelle und Ohsen/Weser, dreimal Herford, jeweils elfmal Minden. 
Corvey aber verzeichnet 23, Dortmund 30 und Paderborn 34 
Herrscherbesuche. Nach 1224 war nur noch ein mittelalterlicher deutscher 
Kaiser in Minden zu Besuch. Für Minden sind also während des Mittelalters 
insgesamt 12 Herrscherbesuche nachzuweisen. Da eine Königspfalz in 
Minden nicht bekannt ist, wird man annehmen können, dass – mit den 
Ausnahmen 798 und 1377 – die Herrscher mit ihrem engsten Gefolge bei 
Besuchen in Minden im bischöflichen Palast (auf der Parzelle Großer 
Domhof 1) Aufnahme fanden. Dieser „bischöfliche Hof“ stand nach der 
Verlegung der bischöflichen Residenz 1306 nach Petershagen als 
repräsentative Unterkunft nicht mehr zur Verfügung. 
 
Ein altsächsisches Taufgespräch 
 
Als Sprachbeispiel im Sachsenlande beim Beginn der Christianisierung 
füge ich hier eine Abschwörungsformel an, die vor der Taufe gesprochen 
werden musste: 
 
Priester Täufling 
 
Forsachistu diabolae? Ec forsacho diabolae. 
Entsagst du dem Teufel? Ich entsage dem Teufel. 
End allum diabolgelde? End ec forsacho allum diabolgelde. 
Und allem Teufelsgelde? Und ich entsage allem Teufeldsgelde. 
End allum diaboles wercum? End ec forsacho allum diaboles wercum 
 end wordum; Thunaer ende Woden end 
 Saxnote, ende allem then unholdum, 
 the hira genotas sint. 
 Und ich entsage allen Teufelswerken 
 und Worten; Donar und Wodan und Saxnot. 
 und allen denUnholden, die ihre 
 Begleiter sind. 
 
Gelobistu in got allmechtigam fadaer? Ec gelobo in got allmechtigam fadaer. 
Glaubst du an Gott den allmächtigen Vater? Ich glaube an Gott den allmächtigen Vater. 
Gelobistu in Christ gotes suno? Ec gelobo in Christ gotes suno. 
Glaubst du an Christus Gottes Sohn? Ich glaube an Christus Gottes Sohn. 
Gelobistu in halogan gast? Ec gelobo in halogan gast. 
Glaubst du an den heiligen Geist? Ich glaube an den heiligen Geist. 
 
 

(Nach angelsächischen Handschriften aus dem Jahre 775, gefunden in 
Fulda, jetzt in der vatikanischen Bibliothek) 
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Königs- und Kaiserbesuche in Minden 
 
798: Karl der Große (768 – 814) unterbricht mit seinem Heer in Minden 

einen Feldzug an die Unterelbe und hält, bevor er in „Minda“ die 
Weser überquert, hier eine Reichsversammlung ab. – Der Franke 
Irpingus stellt am 19. Juli 798 in Minden („in Loco Mimthum“) für 
Abt Liudger zugunsten des Klosters Werden/Ruhr eine Urkunde 
aus. 

 
852: Ludwig der Deutsche (verst. 876) hält als Gast des Bischofs 

Hadward eine Reichsversammlung (generalis conventus“) in 
Minden ab. 

 
1003, 10. oder 13. März: Heinrich II. (1002 – 1024) macht in Minden bei 

Bischof Dietrich II. Station auf einer Reise von Nijmwegen nach 
Magdeburg und Quedlinburg. 

 
1024, um den 25. Dezember: Konrad II. (1024 – 1039) feiert das 

Weihnachstfest in Minden zusammen mit Bischof Sigebert und 
nimmt hier auf einem Hoftag die Huldigung vieler sächsischer 
Dynasten entgegen. 

 
1033, um den 25. Dezember: Konrad II. (1024 – 1039) feiert in Minden 

als Gast Bischofs Sigebert das Weihnachtsfest. 
 
1048, um den 20 Juli: Heinrich III. (1039 – 1056) bestätigt Bischof Brunn 

in Minden die Immunität der Mindener Domkirche. 
 
1049, um den 1. Juni: Heinrich III. (1039 – 1056) lässt in Minden am 1. 

Juli 1049 eine Urkunde zugunsten des Domes zu Bremen 
ausstellen. 

 
1051, um den 14. Juni: Heinrich III. (1039 – 1056) stellt am 14. Juni 

1051 in Minden eine Urkunde für das Servatius-Stift in Maastricht 
aus. 

 
1053, um den 14. Juli: Heinrich III. (1039 – 1056) besucht in Begleitung 

der Kaiserin Gisela (Witwe Konrads II.) Bischof Bruno in Minden 
und stellt am 14. Juli 1053 eine Urkunde für das Kloster San 
Salvatore in Sesto bei Lucca aus. 

 
1058, um den 3. März: Heinrich IV (1056 – 1106) hält sich am 3. Und 4. 

März als Achtjähriger mit seinem Hofstaat in Minden auf und stellt 
am 3. März eine Urkunde für das Domkapitel Minden aus. 

 
1062, spätestens vom 19. bis mindestens 24. Mai: Heinrich IV. (1056 – 

1106) feiert mit Bischof Eilbert in Minden das Pfingstfest 
(19.05.1062), der zwölfjährige König wird von Erzbischof Anno von 
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Köln begleitet, der nach der Entführung Heinrichs IV. das 
vormundschaftliche Reichsregiment führt. 

 
1377, 16.-18. November: Karl IV. (1346 – 1378) hält sich auf einer Reise 

von Tangermünde nach Paris drei Tage in Minden auf, er wohnt mit 
seinem engeren Gefolge im Dominikanerkloster St. Pauli. 
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Wer waren die Eversteiner? 
 
Sie kamen ursprünglich aus dem Schwarzwald und hatten dort ihren 
Stammsitz auf der Burg Everstein. Urkundlich werden sie erstmals 1085 
erwähnt. Verwandtschaftliche Bande zum schwäbische-fränkischen Adel 
führte dann im niedersächsischen-nordhessischen-thüringischen Raum zu 
Lehensvergaben  durch die Grafen von Northeim. Wann die Eversteiner 
Herrschaftsrechte in Hameln besaßen, ist nicht mehr genau zu 
bestimmen. Sie hatten dort schon im 12. Jahrhundert Reichslehen, 
Fuldaer Lehen und auch Eigenbesitz. Herrenrechte besaß man nicht nur 
als Propst von Corvey sondern u.a. auch als Edler von Lippe. Sie waren 
über viele Jahrhunderte die Beherrscher des Weserberglandes und 
darüber hinaus Vertreter für Reich, Kaiser und Kirche. Abseits des 
Weserberglandes hatten die Eversteiner in Anerkennung ihres Kampfes 
gegen die Ungarn Grafschaftsrechte an der Unstrut in Thüringen erhalten. 
(1190 – Burggrafschaft Rüsteberg). Wie sich die Herrschaftsrechte der 
Eversteiner an der Werra entwickelten, von den dort ansässigen 
Northeimern an die Eversteiner übertragen, ist nicht geklärt. Jestaedt 
nahe Eschwege in Nordhessen mit Burg und Grundherrschaft blieb bis 
1408 eversteinisch. Als alte Verbindung zu den Lippern scheint dort in 
einem Wappen über dem Eingangsportal des „Schlosses“ die lippische 
Rose hinzuweisen. Noch für die Jahr 1414/1418 ist Eversteinscher Besitz 
in Dudenhausen, Neuerode und Motzenrode, nahe bei Eschwege (heutiger 
Werra-Meißner-Kreis) nachgewiesen. 
 
„Die Herrschaftsrechte und Besitzungen der Eversteiner an der Oberweser 
dagegen erhielt man von den Billungern, den Herzögen ‚in´ Sachsen, von 
Lothar von Süpplingenburg, dem Herzog ‚voń  Sachsen und Deutscher 
König und Kaiser, und als Erbe des ausgestorbenen Stammes der Grafen 
von Katlenburg. Das Herrschaftsgebiet an der Oberweser umfasst nun in 
etwa den alten sächsischen Thilithigau von Polle weserabwärts bis Vlotho 
mit Hameln als Mittelpunkt. Um die Verbindung zum nordhessischen 
Herrschaftsraum zu schaffen, wurden wesentliche Teile des Augaus und 
des Hessimgaus – von Polle bis Münden – hinzugefügt. 
 
Die Herrschaftsrechte des Thilithigaus zu Zeiten Karls des Großen besaß 
der Gaugraf Ewrad Osten, belehnt vom Kaiser. Nach seinem Tode ging das 
Lehen an den Abt von Fulda als Reichslehen. Der Thilithigau bestand aus 
acht Fronhofverbänden. Einer davon ging als Afterlehen an die Edlen von 
Everstein, die anderen an die Edlen von Erzen (Ärzen), dann ebenfalls an 
die Eversteiner als Lehen. Ab diesem Zeitpunkt werden die 
Herrschaftsrechte neue geordnet. Aus dem Afterlehen des Fuldaer Abtes 
wird ein unmittelbares Reichslehen der nunmehrigen Grafen von 
Everstein. Ab jetzt ist dies Gebiet auch nicht mehr im Fuldaer 
Lehensregister verzeichnet. Die geistliche Inspektion wird Fulda ebenfalls 
genommen und fällt an den Bischof von Minden. 
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Ergänzend zu den angedeuteten Verbindungen Nordhessen-Lippe-
Schaumburg soll hier auszugsweise aus einer Chronik der bereits 
erwähnten Gemeinde Jestädt zitiert werden: 
 
„1413 trat Heinrich von Boyneb. Hoenst. seinen Brüdern Rage und 
Himbrod Güter und Gefälle an diesen Orten ab. (Jestädter Archiv). Den 
ersten Braunschweig lüneburgischen Lehnbrief erhielten sie 1414. Er 
lautete: „Wy Bernd von godes gnaden Hertoge to Brunswich vnd to 
Luneborch bekennet in dessem openen breve dat wy belenet hebbet vnd 
belenet in macht dessen breves Henrike von Honsten vnd zine broder mit 
dem Dorpe to Jestede vnd mit andern gudern de se von rechte von vns to 
lene hebben schullet von der herschapp von Eversten wegen to eyme 
rechte erben man – lene pp na godes bord verteynhundert jar dar na an 
dem vertrcynden Jarn an sante merdens dage des heiligen 
Bischoppes“.(Jestädter Archiv). Im Besitz des Jestädter Gerichts 
erscheinen geschichtliche zuerst die von Boyneburg-Hoenstein, die 
Fürstensteiner Burgmannen von Eschwege, von Netra, Keudel u. Diede 
und die Stifte zu Fulda, Borsla, Eschwege und Heida pp. Das Meiste stand 
im Lehnsnexus des Grafen von Everstein. 
 
Über den Ursprung dieses Lehnsverhältnisses fehlt es an Nachrichten. 
Vielleicht ist er von den Grafen von Nordheim abzuleiten, welche in dieser 
Gegend sehr begütert waren und deren Besitzungen an Werra und Were 
von ihrem Schlosse Boyneburg aus geschätzt wurden. Unter den Alloden 
dieser Nordheimer Grafen wird genannt Thedenhusen, ohne Zweifel die 
jetzige Wüstung Dudenhausen; und der Hof Hanecrait, dessen Andenken 
der Berg Hahnekrot bei Jestädt erhalten hat. Auch in Kella auf dem 
benachbarten Eichsfelde waren die Nordheimer begütert und zwischen 
Kella und Dudenhausen und Hahnekrot breiten sich Neuerode und 
Motzenrode mit ihren Gemarkungen aus. 1144 erlosch der Nordheimer 
Mannesstamm mit Graf Siegfried II. genannt von Boyneburg, der nur eine 
Witwe hinterließ, welche sich mit einem Grafen von Winzenburg 
vermählte. Mit den Nordheimer Gütern im Honer- und Netragau aber 
waren viele Veränderungen vorgegangen. Das Schloss Boyneburg fiel dem 
Reiche anheim, vieles hatte Siegfried II. 1141 noch dem Blasiusstifte zu 
Nordheim geschenkt. (Vergl. Schrader, Geschichte der Grafen von 
Nordheim.) 
 
Der größere Teil des Jestädter Gerichts kam an die Grafen von Everstein. 
Das Wie ist unbekannt. Vielleicht lässt sich das Lehnsverhältnis auf 
folgende Weise erklären: Graf Adalbert von Everstein vermählte sich 1198 
mit einer verwitweten Wildgräfin, einer Nichte des Erzbischoffs Conrad von 
Mainz und dieser bestellte ihn 1193 zum Burggrafen Rusteberg.  
1259 starb Conrad als letzter Rusterberger Burggraf aus dem Hause 
Everstein. --- Das Eversteinische Lehnsverhältnis im Gerichte Jestädt 
dauerte fort bis Hermann III., der letzte Eversteiner, sich genötigt sah, 
seine Tochter Elisabeth 1408 dem Herzog Otto von Braunschweig, 
Bernhards Sohne, zu vermählen und den Braunschweig-Lüneburgischen 
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Hause die Herrschaft Everstein als Brautschatz zu überlassen. Graf 
Hermann starb ohne Söhnen und auch Elisabeth 1445 ohne Kinder. Die 
Eversteinische Lehnherrlichkeit über das Gericht Jestädt ging über auf die 
Herzoge von Braunschweig – Lüneburg und als ehemals Eversteinische, 
jetzt Lüneburgische Versallen erschienen daselbst zuerst die von 
Boyneburg-Hoenstein und die von Eschwege. 
  
Ob hier verwandtschaftliche Bande zwischen den genannten Boyneburgern 
und Adelheid, (um 1100) Tochter des Grafen Adolf I. von Holstein – 
Schamburg, bestanden, kann hier nicht behandelt werden. Adelheid war 
nach Helge bei der Wieden-Schaumburger Genealogie – mit Siegfried II., 
Graf von Boyneburg verheiratet. Sollte diese Verbindung bestanden 
haben, könnte die Grabstelle der Leonie Freiin von Boyneburg auf dem 
Obernkirchener Friedhof ein später Hinweis hierfür sein. Diese war vom 1. 
April 1949 bis 7. Dezember 1949 Äbtissin im Damenstift Obernkirchen. 
Laut Grabsteininschrift war sie am 23. September 1883 geboren worden. 
Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass die Eversteiner mit 
ihrem Besitz in Nordhessen, weiter entlang der Weser bis in den Raum 
Vlotho und dem vieljährigen Propstamt im Bonifatiusstift Hameln ein 
unübersehbarer Machtfaktor im Weserbergland waren. Ihr Einfluss reichte 
zeitweise bis nach Minden, wo sie als Kanoniker am Dom tätig waren. 
 
Im 11., 12. Und 13. Jahrhundert gab es hier aber noch weitere mächtige 
Konkurrenten. Da waren einmal die Grafen von Roden und zum anderen 
die Grafen von Holstein-Schaumburg, die letztlich ihren 
Herrschaftsanspruch im Wesertal durchsetzen konnten. Graf Adolf IV. 
verlieh z.B. im Jahr 1238 dem Ort Alt-Rinteln die Stadtrechte. Schon 
einige Jahre früher war eine Vereinigung frommer Frauen aus dem Raum 
des heutigen Stadthagen nach Alt-Rinteln umgezogen und hatten dort 
verschiedene Rechte übertragen bekommen. Aus diesem Konvent 
entstand später die Benediktinerinnenabtei Rinteln. Geleitet wurde das 
Kloster durch eine Äbtissin und einen Propst. Der Konvent verstand sich 
als Teil der monastischen Reformbewegung und versuchte im 13. 
Jahrhundert in den Zisterzienserordnen aufgenommen werden, was 
jedoch von den Mindener Bischöfen vorerst verhindert werden konnte. Am 
31.1.1257 findet das Kloster erstmals urkundliche Erwähnung und nimmt 
um 1280 die strengeren Klosterregeln der Zisterzienserinnen an. 
Reformbereit war dieses Nonnenkloster auch weiterhin. Im 15. 
Jahrhundert kam es zu Kontakten und Beziehungen zum Ordnen der 
Observanten, einer kirchlichen Reformbewegung. Auch kurz vor der 
Reformationszeit scheinen sich die Rintelner Benediktinerinnen der 
Bursfehlder Kongregation angeschlossen zu haben. Dies war eine 
Vereinigung reformwilliger Klöster des Benediktinerordens. Zum 
umfangreichen Klostergut beiderseits der Weser gehörten auch die 
Mühlenrechte in Rinteln, der Zoll an Land und auf der Weser sowie alle 
Fischereirechte. Weitere wichtige Daten für das Kloster sind: 
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5. Juni 1559 – Einführung der Reformation in der Grafschaft Schaumburg 
durch Graf Otto IV (1517 bis 1576) 

7. April 1563 – Säkularisierung (Aufhebung) des Klosters durch Graf Otto 
IV. Die Aufhebung erfolgte vermutlich auch wegen 
finanzieller Probleme des Klosters und wegen Überalterung 
der nur wenigen Nonnen. Die Klosteranlagen werden als 
„Stiftshof“ direkt den Schaumburger Grafen unterstellt. 

 
Schon lange Zeit vor der Gründung des Benediktinerinnenklosters in 
Rinteln war in Möllenbeck ein Stift des selben Ordens eingerichtet worden, 
welches im Jahr 896 von König Arnulf bestätigt wurde. Infolge von 
personellen Auseinandersetzungen, Kriegseinwirkungen und zahlreichen 
Güterverlusten verfällt das Stift ab der Mitte des 14. Jahrhunderts immer 
mehr. Auf Betreiben des Ordensreformers Arnulf von Hüls wird im Jahr 
1441 das Kanonissenstift in ein Mönchskloster des Augustinerordens mit 
Anschluss an die Windesheimer Kongregation. Die Reformation wird um 
1560 eingeführt. Nach vielen baulichen Veränderungen in den 
zurückliegenden Jahrhunderten wurden die Anlagen des Stifts in der 
zurückliegenden Zeit saniert. Besonders hervorzuheben sind die beiden 
runden Türme des Westbaus, die das Bild des Stiftes prägen. Ähnliche 
runde Doppeltürme finden sich auch in Oberkaufungen/Nordhessen und 
Gernrode/Quedlinburg. Ohne in diesem Rahmen auf Einzelheiten eingehen 
zu können, darf das Stift Fischbeck bei Hameln nicht unerwähnt bleiben. 
Am 10. Januar 955 war dieses Kanonissenstift von der Edlen Helmburg auf 
dem Boden der „villa Vischbike“ gegründet worden. Dieser Grundbesitz 
war eine Schenkung König Otto I. Im Jahr 1405 wird eine Konventualin 
Agnes v. Everstein erwähnt. 
 
Wer heute die A 2 auf der Arensburger Brücke Richtung Hannover oder 
Bielefeld in rasantem Tempo befährt, wird kaum die Gebäude der 
Arensburg bemerken. Auch der Fremde, der auf der B 83 von Minden - 
Bückeburg kommend Richtung Hameln fährt, wird nicht den historischen 
Hintergrund der „Schlossanlage“ erahnen. Selbst Einheimische wissen bei 
Rückfragen über die Bedeutung der Arensburg nur zu antworten: alter 
Besitz des Fürstenhauses in Bückeburg – Hexenteiche – Schlosshotel. Wer 
ahnt schon, dass der Standort der Arensburg im Steinberger Pass vor über 
1200 Jahren einmal bei der Niederringung der Sachsen und deren 
Christianisierung wahrscheinlich eine wichtige Rolle gespielt hat? Auch 
unter mittelalterlichen Bedingungen, wie unbefestigte Wege oder von 
Ochsen gezogenen schweren Wagen, war wohl hier die „bequemste“ 
Möglichkeit von Hameln-Osen über die Weserflurt bei Alhausen an der 
Porta Westfalica nach Minden zu kommen. Da der Steinberger Pass auch 
gleichzeitig auf halber Strecke zwischen Hameln und Minden liegt (25 – 30 
km), mehr war auch unter den gegebenen Verhältnissen mit einem 
Fuhrwerk nicht zu schaffen, kann man an der Arensburg eine fränkische 
Etappenstation und/oder einen missionarischen Stützpunkt annehmen, 
von dem aus die Menschen unseres engeren Raumes erstmals mit dem 
Christentum in Berührung kamen. 
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Beim Kampf der Franken gegen die Sachsen, hier ging es um reine 
Unterwerfungspolitik, werden die fränkischen Heerführer, wie vorher auch 
die Römer, schnell die strategische Bedeutung des Steinberger Passes an 
der späteren Arensburg erkannt und diesen Bereich auch militärisch 
abgesichert haben. Unbestritten ist, dass mit dem Vorgehen der Franken 
in das Gebiet der Sachsen auch deren Missionierung erfolgte. Im Schutz 
der fränkischen militärischen Macht richteten die christlichen Missionare 
ihre Standorte dort ein, wo sie heidnische Kult- und Gerichtsstätten 
vorfanden. Diese Kombination von militärischer Notwendigkeit und 
missionarischer Voraussetzung scheint am Steinberger Pass gegeben 
gewesen zu sein. 
 
Folgerichtig wird sich einige Zeit später aus diesem Standort heraus eine 
Etappenstation für Reisende zwischen dem Bonifatiusstift in Hameln und 
der Bischofsstadt Minden gebildet haben. Diese „Raststätte“ lag immerhin 
auf dem halben Wege und daraus werden sich gleichzeitig die 
Etappenstationen für die Königsboten („missi“) gebildet haben, für die 
eine umfassende Versorgung zu gewährleisten war. 
 
Wie lassen sich aber die aufgestellten Vermutungen untermauern, wenn 
es keine schriftlichen Unterlagen gibt. Für eine königlich/kaiserliche 
Etappenstation ist es etwas leicht, wenn wir nördlich der Arensburger 
Autobahnbrücke der A 2 die alten Flurbezeichnungen Königsbecken und 
Königsbeckenwiese finden. Ein möglicher Hinweis darauf, dass die Erträge 
aus diesem Gelände nur zur Unterhaltung der königlichen Etappenstation 
vorgesehen waren. 
 
Während die Heimatforschung einmal den Namen Arensburg mit dem 
altdeutschen „aran“ gleich ackern erklärt, oder auch die Beziehung zu arn 
bzw. aro „Adler“ herauszieht, verwirft sie aber auch gleichzeitig diese 
Erklärungen. Stand der Geschichtsforschung für diesen Ortsbereich 
„Arensburg“ ist die Erklärung, dass die Schaumburger Grafen die Erben 
der Arnheimer sind, die mit ihrem „Hus Aren“ (Burg Arnheim) bei Petzen 
bekannt sind. 
 
Obwohl diese verschiedenen Erklärungen angezweifelt oder nicht eindeutig 
nachgewiesen werden können, so glaube ich doch, dass die alten 
Heimatforscher auf einem richtigen Weg waren, diesen aber nicht zu Ende 
gegangen sind. Daher hier mein Versuch einer weitergehenden Klärung. 
 
Bei der Annahme einer Missionsstation im Bereich des Steinberger Passes 
bekommt das Wort „aro“ = Adler sofort eine nachvollziehbare Bedeutung, 
könnten doch die hier wirkenden Benediktiner die Verbreitung des 
Evangeliums unter den besonderen Schutz des Evangelisten Johannes 
gestellt haben, dessen Erkennungssymbol der Adler ist. Könnte hieraus 
nicht auch eine Erklärung für den Namen der dort liegenden 
„Johannisteiche“ gefunden werden, der sich durch mündliche 
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Überlieferung ca. 1200 Jahre lang bis heute erhalten hat.? Auch eine 
Beziehung zu dem Täufer Johannes, gleichfalls mit dem 
Erkennungssymbol Adler, ist bei diesen Teichen vorstellbar, denn die 
ersten Christen aus der hiesigen Gegend könnten hier getauft worden 
sein. Nach der Unterwerfung der Sachsen und Verbreitung des 
Christentums wurde später Karl der Große auch mit Johannes der Täufer 
verglichen. (Westf. Geschichte, Bd. I, Seite 299). In diesem 
Zusammenhang bekommt das altdeutsche Wort „aran-ackern“ sofort eine 
sinnvolle Deutung. Dort wo Soldaten und Mönche lebten und arbeiteten, 
musste zum Lebensunterhalt dieser Menschen Felder bearbeitet /beackert 
werden. Alle genannten Annahmen sind nicht nachweisbar, Urkunden 
hierüber sind nicht vorhanden, genau so wie Wippermanns Vermutung, 
dass ein Thuringius (Thüringer) bei der Erbauung der Arensburg eine Rolle 
gespielt haben könnte.  
 
Einen weiteren Hinweis auf die für alle Beteiligten strategisch wichtige 
Lage des Passes über die Weserberge ist z.B. im Zusammenhang mit den 
Heeßer Flurbezeichnungen Wöhren/Werder und besonders die 
„Osterfelder“ in Heeßen und Luhden zu sehen. Sind die Flurbezeichnungen 
Wöhren/Werder aus deren Ursprungsbedeutung mit höher gelegenen 
Land, steiniges Land, gesicherter Standort zu erklären, im mhd. auch 
erhöhtes wasserfreies Land zwischen Sümpfen, so hat das Wort Osterfeld 
eine klare Bezeichnung – ein im Osten einer Gemeinde gelegenes Feld. 
Dies scheint aber für Heeßen und Luhden nicht so zu sein, denn Jürgen 
Udolph gibt dem Wort Ostern nach seinen Sprachforschungen einen neuen 
Hintergrund (Jürgen Udolph, „Ostern – Geschichte eines Wortes“, 
Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1999). In einer konzentrierten 
Arbeit über das Wort „Ostern“ verwirft U., wie viele andere 
Wissenschaftler auch, die alte Annahme, dass das christliche Osterfest in 
einem Zusammenhang mit einer nicht nachgewiesenen germanischen 
Göttin „Ostara“ steht. Vielmehr scheint unser Wort „Ostern“ auf das 
altnordische Wort „Ausa“ – schöpfen - taufen bzw. „austr“ - Schöpfwasser 
- Taufwasser zurückzuführen sein. Wenn wir diese Annahme für unser 
Osterfeld bzw. das Luhdener Osterfeld übernehmen wollen, so können wir 
auch eine Beziehung dieser Flurstücke zur Missionsstation am Steinberger 
Pass annehmen. 
  
Zu diesem Thema Ostern und Taufe abschließend ein Zitat aus der Arbeit 
„Ostern“ von Jürgen Udolph: „Nach F. Färber kann die Taufe, so darf man 
zusammenfassend festhalten, von Anfang an grundsätzlich überall dort 
gespendet werden, wo sich Wasser findet...; für die Taufe in der Frühzeit 
und in der Missionssituation ist bezeichnend: Die Täuflinge werden an 
einen Ort geführt, wo Wasser ist, dort werden sie neu geboren“. „Ich 
denke, die Durchsicht der theologischen  Literatur hat deutlich gemacht, 
dass in der Mission in England und Deutschland die Praxis des 
Übergießens die normale Form der Taufe gewesen ist. Anders kann man 
sich- wie mehrfach betont – auch Massentaufen (z.T. unter Zwang, der 
Verf.), die in dem Bewusstsein der Menschen besonders haften geblieben 
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sind, kaum vorstellen. Ich meine also davon ausgehend zu dürfen, dass zu 
der Zeit, als Ostern der entscheidende und vielfach einzige Tauftermin 
gewesen ist, die Taufe durch dreimaligen Übergießen (Vater, Sohn und 
Heiliger Geist), zumeist in einem Gewässer, ganz selten auch in einer 
schon erbauten Kirche, die Regel gewesen ist. Nochmals sei betont, dass 
die gottesdienstliche Ordnung des Osterkreises „von Anfang an voller 
Beziehungen zur Taufe (ist), denn diese Festzeit ......“. 
 
Sind die bisherigen Ausführungen über die Arensburg und ihre Umgebung 
nur theoretischer Natur und ohne jeden handfesten Beweis, so hat 
Staatsarchivrat Dr. Engel bei archäologischen Untersuchungen im Jahr 
1951 interessante Hinweise auf die baugeschichtliche Entwicklung der 
Arensburg gefunden. Die Ergebnisse seiner Arbeit hat Dr. Engel dann in 
den Schaumburger Heimatblättern, Jahrgang 1951, ausführlich 
vorgestellt. In seinem Aufsatz äußert er die Vermutung, dass der 
Steinberger Pass schon von den Römern als bequeme Überquerung des 
Wesergebirges genutzt wurde und die früheren Vorläufer der Arensburg 
schon im 12. Jahrhundert oder sogar früher als Wach- und 
Verteidigungsanlage errichtet wurden. Bei seinen Nachforschungen und 
Untersuchungen im Kellergeschoss des Nordflügels wurden die 
Fundamente eines wahrscheinlich ca. 5,00 x 5,00 m großen Turms 
freigelegt, der von einer etwa 1,20 m breiten Berme und einem 2 – 2,5 m 
tiefen Spitzgraben umschlossen war. Berme und Spitzgraben sind heute 
nicht mehr zu sehen, da diese im 14. Jahrhundert bei Bauarbeiten mit 
Bau- und Felsschutt überdeckt wurden. Wer der Erbauer dieses 
Arensburgvorläufers war, ist unbekannt und Vermutungen helfen hier 
nicht weiter. Es soll jedoch noch darauf hingewiesen werden, dass diese 
frühe Anlage und dann die später im 14. Jahrhundert errichtete Arensburg 
im Tilithigau an der Grenze des Bukkigans errichtet wurde. 
 
In seinem Aufsatz über die Baugeschichte der Arensburg schriebt Dr. 
Franz Engel u.a.: „.....Nachdem noch um die Mitte des 13. Jahrhunderts 
die Vormachtstellung der Mindener Bischöfe zu der Verdrängung der 
Grafen von Limmer und Rode und dem Rodungsgebiet um Stadthagen 
geführt hatte, konnte sich im Verlauf des Jahrhunderts das Geschlecht der 
Schaumburger Grafen als weltliche Territorialmacht mehr und mehr 
gegenüber der Kirche durchsetzen. Sie hatten seit dem frühen 12. 
Jahrhundert Grundbesitz im Wesertal südlich der Gebirgskette gehabt und 
sich dort auf dem Nesselberg ihr Stammschloss, die Schamburg, errichtet. 
Schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts griffen sie dann weiter 
nach Norden über die Weserkette und gründeten Stadthagen, das dann in 
der Folgezeit der Zentralpunkt ihres neuen Territoriums im gesamten 
Raum des späteren Schaumburg-Lippe werden sollte. 1297 erwarb Adolf 
V. darüber hinaus durch Heirat das Sachsenhäger Gebiet. Aus dieser 
Verlagerung des Schwergewichts ihres Herrschaftsbereiches musste sich 
für die Grafen von Schamburg spätestens um 1300 die Notwendigkeit 
ergeben, die einzig mögliche Verbindungsstraße zwischen ihrer 
Stammburg im Wesertal und dem neu erworbenen Territorium an der 
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wichtigsten Stelle, dem Gebirgspass, durch eine feste Burg zu sichern. 
Jedenfalls kann zu dieser Zeit des Ausgreifens der schaumburgischen 
Macht und an dieser wichtigen Passstraße die Arensburg nur durch die 
Initiative eines Grafen von Schaumburg erbaut worden sein. Ob die 
Gründung durch Gerhard (verst. 1290) oder durch Adolf V. (verst. 1313) 
erfolgte, muss hier zunächst offen bleiben, ....“. 
 
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Ausbau der Arensburg zu einer 
Befestigungsanlage um ca. 50 Jahre früher anzusetzen, denn um die Mitte 
des 13. Jahrhundert konnten die Mindener Bischöfe in Hameln einen 
großen Machtzuwachs verzeichnen. 
 
Einige Zeilen weiter heißt es: „.....Im Verlaufe des 13. Jahrhunderts 
hatten die Edlen von Arnheim fast ihren gesamten Grundbesitz im 
Bukkigau und vor allem ihre Wasserburg Arnheim oder Aren in der 
Aueniederung (bei Petzen) zwischen Minden und Bückeburg an die Grafen 
von Schamburg verloren.“ 
 
Mit der Neugründung und Namensgebung der Arensburg um 1300 wollten 
die Schaumburger Grafen wohl auch ihren Rechtsanspruch auf die 
erworbenen Arnheimer Besitzungen dokumentieren. 
 
Über die bei den Grabungsarbeiten im Jahr 1951 gemachten Funde 
fertigte das Grabungsteam unter der Leitung von Dr. Engel 
Rekonstruktionsskizzen der Arensburg über den wahrscheinlichen 
Bauzustand um 1300 an. Der Grundriss des Erdgeschosses deutet auf 
äußere Abmessung von ca. 26,00 – 29,00 m hin und hat ein 
unregelmäßiges Viereck, wahrscheinlich geländebedingt. In dieser 
Darstellung sind einige Dinge eingezeichnet, die näher betrachtet werden 
sollen. Da ist einmal die Fluchtpforte in der bis 1,70 dicken und bis 11,00 
m langen südlichen äußeren Burgmauer, die vermuten lässt, dass ein 
ernsthafter Feind die Burganlage bedrängen kann. Wer kam aber von 
Norden/Nordosten, der so stark war, dass er die kleine Festung und deren 
Schaumburger Besatzung angreifen konnte. Es ist anzunehmen, dass dies 
die Mindener Bischöfe waren,  die versuchten, ihren weltlichen und 
kirchlichen Einfluss zu vergrößern, der sich im Wesertal bis nach Hameln 
erstreckte. Hier standen somit gegensätzliche Interessen gegenüber. Die 
Schamburger Grafen auf dem Nesselberg im Wesertal wollten die 
Territorien und ihren Einfluss jenseits der Weserberge erweitern und 
festigen, während die Mindener Bischöfe bis in den Raum Hameln starke 
Interessen hatten. Der leichteste Zugang dorthin und in das mittlere 
Wesertal führte über den Steinberger Pass. Was lag also den 
Schaumburgern näher, als diesen Weg über das Wesergebirge mit einer 
Befestigungsanlage zu bebauen, mit der man jederzeit den 
Gebirgsübergang kontrollieren, behindern oder auch sperren konnte. Da 
die Mindener nicht nur geistliche Würdenträger waren sondern in 
Personalunion auch Lehensträger der Deutschen Könige und Kaiser, denen 
sie bei Kriegszügen Reiter und Mannschaften stellen mussten, verstanden 
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sie auch etwas vom Kriegshandwerk. Es ist daher zu vermuten, dass es 
zwischen den beiden Kontrahenten an der Arensburg zu Belagerungen und 
Gefechten kam. Nur so sind die hohe Burgmauer und die darin 
befindlichen schmalen, gleichmäßigen über die umlaufende Mauer 
verteilten, Schachtöffnungen zu verstehen.- Sie dienten sehr 
wahrscheinlich Verteidigungszwecken und „waren mit einem senkrechten 
und zwei waagerechten verknoteten Eisenstäben von 2 ½ cm Dicke 
vergittert.“ Eine Besonderheit in der Reihe dieser Öffnungen ist die in der 
abgeschrägten nordwestlichen Umfassungswand. Hier war vor der 
Schachtöffnung im Mauerwerk eine Nische eingefügt, die es einem 
Beobachter ermöglichte, das nordwestliche Vorgelände oder eine 
Zuwegung besser im Auge zu haben. Das setzt aber voraus, dass ein 
ziemlich freies Sichtfeld vorhanden war. Waldbestand wäre dann sicher 
hinderlich gewesen. Man kann daher annehmen, dass die Arensburg 
damals frei stand und nicht wie heute von Bäumen umgeben ist. Die Lage 
dieses kleinen Bollwerkes war nicht nur wegen der Mindener Kontrahenten 
ideal, die über die von Minden über Kleinenbremen, Luhden über den 
Steinberger Pass führende Straßen benutzen mussten, wenn sie Hameln 
erreichen wollten, sondern diese kleine Befestigungsanlage kontrollierte 
auch den von Rinteln-Steinbergen über Buchholz-Heeßen nach 
Obernkirchen-Vehlen-Stadthagen führenden Verkehr. In diesen beiden 
alten Wegeführungen kam wohl Ende des 13. Jahrhunderts / Anfang des 
14.Jahrhunderts die Straße aus dem Auetal hinzu, deren Trasse bis 1937, 
dem Beginn des Autobahnbaus, über das Gelände der Steinberger 
Steinbrüche direkt auf die Arensburg zuführte. Als Ersatz hierfür wurde die 
Straße nach Norden unterhalb der Autobahn verlegt und bis zur heutigen 
B 83 verlängert. Warum entwickelte sich aber damals diese aus dem 
Auetal kommende neue Straße?  
 
Im 13. Jahrhundert wurden im Auetal umfangreiche Rodungsarbeiten 
durchgeführt, bei denen die Grundstrukturen für die heutigen Ortschaften 
angelegt wurden. An diesen Rodungs- und Besiedlungstätigkeiten waren 
neben den Welfen, den Klöstern Fischbeck und Obernkirchen besonders 
die Schaumburger Grafen und das Bistum Minden beteiligt. Macht und 
Einfluss waren die Triebkräfte dieser Unternehmungen. Bei der Mindener 
Kirche kam wahrscheinlich noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. Wenn 
der Wesergebirgsübergang durch die wehrhafte Arensburg blockiert war, 
musste dieser mit neuen Wegen umgangen werden können. Hierfür bot 
sich das Auetal mit seinen geringen Höhenunterschieden an und die 
Verbindungswege der sich entwickelnden Ortschaften führten über 
Bernsen, Rehren, Hattendorf, Pohle hinter dem Süntel über Beber, Bad 
Münder weiter nach Hameln. Mit dieser Wegeentwicklung war im engeren 
Bereich um die Arensburg aber noch keine Umgehung derselben gegeben. 
Lag es da nicht nahe, in Luhden vom alten Weg abzuweichen um über 
Heeßen-Buchholz (Henkhausen) hinter der Arensburg den neuen Weg 
nach Hameln zu erreichen? 
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Nach dem Sturz und Entmachtung Heinrich des Löwen scheint in unserem 
Raum eine Art von kirchlicher Bestandsaufnahme und Neustrukturierung 
durchgeführt worden sein, denn nach einer Urkunde von 1181 überträgt 
der Minderner Bischof Anno dem Kloster Obernkirchen den Bann über 
folgende Orte: Lerbeck, Dankersen, Petzen, Kleinenbremen, Meinsen, 
Jetenburg, Sülbeck, Bruchhof und Merrbeck und gründet damit das 
Archidiakonat Obernkirchen. An anderer Stelle wird auch Vehlen im Jahr 
1181 mit einer Kapelle erwähnt. Steinbergen gehörte in dieser Zeit wohl 
schon zum Archidiakonat Ohsen. 
 
Ein erster sicherer Nachweis über das Stift Obernkirchen ist eine Urkunde 
des Bischofs Werner von Minden vom 10.Februar 1167, mit der er das 
vielleicht von ihm gegründete Kloster St. Marien mit verschiedenen Gütern 
ausstattet. Am 15. August 1181 wird dieses unter Schutz des Papstes 
Alexander III gestellt und 3 Monate später, am 30.November 1181, 
gewährt auch Friedrich I. kaiserlichen Schutz. Erst in dieser Zeit wird 
dieses Kloster so ausreichend mit Augustinerinnen besetzt und mit Gütern 
ausgestattet gewesen sein, dass ein gesichertes Klosterleben möglich war. 
Voraussetzung war natürlich auch das Vorhandensein von Kirchenraum, 
lithurgischen Geräten, theologischer Literatur mit Bibel, Evangelienbuch 
u.ä. 
 
In der historischen Literatur über das Kloster Obernkirchen ist oft der 
Hinweis auf eine frühere Gründung zu finden. Urkunden hierüber sind bis 
heute nicht bekannt und werden wohl auch nicht mehr gefunden werden. 
Und doch gibt es vage Hinweise auf eine frühe Klostergemeinschaft. So 
schreibt Pastor Heidkämper in seiner 2. Auflage „Schaumburg-Lippische 
Kirchengeschichte“ von 1917 darüber, dass Ludwig der Fromme im Jahr 
814 in Obernkirchen ein Kloster gegründet habe.(Hermann v. Lerbeke). 
Ursprung wäre dann vielleicht eine benediktinische Missionsstation 
gewesen. Einen weiteren Hinweis gibt Prof. Dr.-Ing. U. Hölscher in seiner 
Arbeit „Die mittelalterlichen Klöster Niedersachsen“ von 1924. Hierin 
schreibt er ab Seite 7: 
„...Gisla, die Tochter des Grafen Hessi, gründet um 840 ein Nonnenkloster 
in Windenhausen am Nordrand des Harzes, das später nach Quedlingburg 
verlegt wurde. ... Graf Suidolf 852 ein Nonnenkloster in Brunshausen. 
Bischof Theoderich von Minden stiftete 871 das Nonnenkloster Wunstorf. 
Die Zeit des Investiturstreits war die Blütezeit der Hirsauer. Viele Klöster 
entstammen dieser Zeit: auch das Nonnenkloster Obernkirchen = 1115 
...“ 
 
An einer Stelle, an der man es nicht vermutet, nämlich in der 
Frauenzeitung „Daheim – Ein deutsches Familienblatt“, findet man in der 
Ausgabe Nr. 51 vom 21. September 1901 in einem Artikel folgenden Text: 
„...Die Landwirtschaftliche Frauenschule zu Obernkirchen ...“ 
„...Da, wo das mitteldeutsche Bergland in die norddeutsche Tiefebene 
ausläuft, liegt malerisch am Nordhange der mit Buchenwäldern gekrönten 
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Wesergebirge das Städtchen Obernkirchen mit dem uralten Damenstift 
gleichen Namens, welches im Jahr 832 gegründet....“ 
 
Auch hier kein Literaturhinweis. Vielleicht liegt es auch daran, dass es 
Versuche von Klostergründungen gab, die immer wieder scheiterten. Das 
Mönchtum lag den Sachsen im 9.Jahrhundert noch fern und die Klöster, 
die in dieser Zeit gegründet wurden, verschwanden bald wieder oder 
lebten kümmerlich dahin. In dieser Zeit der Klostergründungsversuche 
muss sich der Ort Obernkirchen entwickelt haben, denn die hier 
wohnenden Menschen müssen als Bauern und Handwerker ab 1167 bzw. 
1181 dem Kloster zugearbeitet haben. Hier scheint ein Hinweis auf das 
Kloster Loccum angebracht zu sein, das im Jahr 1163 erstmals erwähnt 
wird und von dem benediktinischen Reformorden der Zisterzienser 
gegründet worden war. Die ersten Mönche kamen aus Volkenroda bei 
Mühlhausen in Thüringen. Loccum war der Jungfrau und Gottesmutter 
Maria geweiht. Marias Namen als Patronin – Beschützerin für die 
Stiftskirche in Obernkirchen ist unter dem Loccumer Einfluss anzunehmen. 
Auch bauliche Details an der Stiftskirche weisen darauf hin. 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
31 

 

 

 
 

Karten



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
32 

 

 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
33 

 

 

 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
34 

 

 

 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
35 

 

 

Das frühe Heeßen 
 
Wann und wie unsere Gemeinde Heeßen entstand, liegt im Dunkeln der 
Geschichte. Sie wird wohl, wie vielleicht auch Eilsen oder Henkhaus, um 
600 n.Chr. entstanden sein als sich eine sächsische Siedlungsschicht über 
die alte Cheruskerschicht legte. Es kann angenommen werden, dass ein 
oder vielleicht auch zwei Höfe in dieser zeit vorhanden waren und darauf 
Heeßen hervorgegangen ist. 
 
Da man davon ausgehen kann, dass die Anlage eines Hofes stets an 
einem Wasserlauf erfolgte, ist mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der heutige Hof Hasse der älteste 
Hof (Nr. 1) in Heeßen ist, liegt er doch an einem heute kaum noch 
sichtbaren Bachlauf. Erst mit der Überlieferung von alten Urkunden ab 
dem 11. Jahrhundert erfahren wir etwas über die Ortschaften, den dort 
wichtigen Höfen und darauf lebenden Menschen. In diesen Urkunden 
werden schon viele Schamburger Gemeinden erwähnt. Von Heeßen hören 
wir erstmalig im Jahr 1284. Eine frühere Bestätigung einer Schenkung des 
Erzbischofs Hartwig von Bremen an das Kloster Loccum aus dem Jahr 
1193, wobei auch ein Hof zu Hesen erwähnt wird, (Calenberger WKB, Teil 
3) erscheint mir zu ungesichert. 
 
Mit dem Edelherrn Mirabilis aus dem Raum Stadthagen begann mit Beginn 
des 12. Jahrhunderts eine Rodungsperiode auch in unserem Raum, die 
dazu führte, dass neue Höfe mit regelmäßigen oder unregelmäßigen 
Wiesen- und Weidekämpe an Bachläufen entstanden. Die alten Höfe 
mussten für die Neusiedler Land abgeben, das hieß aber auch, dass beide 
gemeinsam neu roden mussten. Woher kamen aber diese Neuheeßener, 
wer veranlasste sie „in“ Heeßen neue Höfe zu gründen? 
 
Wie schon angedeutet, wird Heeßen im Westf. Urkundenbuch erstmals im 
Jahr 1284 erwähnt. Dort heißt es: 
„Graf Burchard von Wölpe weist Franco von Dehme wegen der ferneren 
Belehrung mit einem Hause in Heesen an die Äbtissin von Vlotho, der er 
dasselbe geschenkt hat.  
 
Burchardus Die gratia comes de Welpia honesto militi domino Franconi de 
Thehem salutem et omne bonus. Seire vos volumus, quod nos pro salute 
anime nostre et progenitorum nostrorum proprietatem demus in Hesen, 
quam a nobis in feodo tenetis, abbatisse et conventui in Vlotowe 
contulimus. Unde vos ab homagio, quod nobis feeistis, solutum 
dimittimus, ut dietam domum a dicta abbatissa reeipaitis, eque ratum 
habentes, ut si dietam domum mann propria nobis resignaretis. Datum 
anno Domini M°.CC°.LXXXIIII. 
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Or. Im Archiv des Kl. Loccum. An weissen Hanffäden Siegelrest, Rose 
zwischen Büffelhörnern. Gedr. v. Hodenberg, Calenberger UB. Abth. III, S. 
273 Nr. 434. Heesen SO. Bückeburg. Die Schenkungsurkunde selbst ist 
nicht mehr vorhanden. 
 
Für uns heutige Bürger lautet die etwas gestelzt wirkende deutsche 
Übersetzung wie folgt: 
 
„Burchard von Gottes Gnaden, Graf von Wölpe, dem ehrenwerten Herrn 
der Krieger, Franco von Dehme, Gesundheit und alles Gute. Wir wollen 
Euch kundtun, daß wir zu unserem Seelenheil und dem unserer Vorväter 
das Eigentum an dem Hause in Hesen, welches Ihr von uns als Lehen 
habt, der Äbtissin und dem Konvent in Vlotho übertragen haben. Von 
daher entbinden wir Euch von dem Dienst, den Ihr uns gegenüber 
erwiesen habt, damit Ihr das genannte Haus von der genannten Äbtissin 
wiederum empfanget, wobei Ihr so verfahrt, als ob Ihr das genannte Haus 
durch eigene Hand uns zurück übertragen habt. 
Gegeben im Jahre des Herrn 1284.“ 
 
Hier gibt ein Graf von Wölpe (Herrschaft um Nienburg) Eigentum als 
Lehen (Vermietung/Verpachtung) an einen Franco von Dehme (bei Bad 
Oeynhausen). Dieser Graf „Burchard von Wölpe“ war von 1273 – 1290 
Dompropst zu Minden und war 1284 in zweiter Ehe mit einer Ermengard 
verheiratet. Da die Grafen v. Wölpe mit dem Geschlecht des Mirabilis 
verwandt waren, kann man annehmen, dass sie das Haus „in Heeßen“ aus 
der Schenkung des Mirabils  an den Bischof in Minden als Propsteigut 
innehatten. Graf Buchard schenkte dem nach 1250 gegründeten 
Nonnenkloster zu Vlotho zur besseren wirtschaftlichen Ausstattung das 
Haus in Heeßen. Die Verpflichtungen des Franco von Dehme, hier als Herr 
der Krieger bezeichnet, blieben davon unberührt. 
 
Etwas ungesichert erscheint dabei in der Urkunde die Schreibweise des 
heutigen Ortsnamens Heeßen, wird doch einmal von „Hesen“ gesprochen, 
andererseits in den angefügten Erklärungen von „Heesen“, Schreibweisen, 
die erst 1733 (Hesen) und zwischen 1737 – 1828 (Heesen) in den ver-
schiedensten Urkunden auftauchen. Es ist daher zu vermuten, dass um 
1733 eine Abschrift vom Original gemacht wurde und die damals 
gebräuchliche, moderne Schreibweise verwendet wurde und bei einer 
späteren Veröffentlichung von Heesen gesprochen wurde. Im Jahr 1284 
im Brief an Franco von Dehme sprach man von Hessenhusen/Hesenhusen/ 
Hesensen. 
 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
37 

 

 

Verschiedene Schreibweisen: 
 
1284 Hesen ? WUB, Bd VI, 1307 
1303 Hessenhusen/Hesenhsuen/Hesensen, UB Obernkirchen, 110, 
1353 Hesense/Hecensen 
1387 Hezensen/Hetzensen, UB Obernkirchen 347, 348 
1387 Hetzensen, UB Obernkirchen, 347, 348, 351, 358 
1391 Hesenzen/Hesenhusen, UB Obernkirchen 
1392 Hesensen 
1393 Hesensen, UB Obernkirchen, 362 
1412 Hessenssen/Hessensen 
1415 Hesensen 
1434 Hesen-Husen 
1442 Heyssenssen 
1449 Hesenhusen 
1470 Hesenhusen 
1479 Rechnungsbuch, Stift Obernkirchen S. 174 
1523 Heßehus (als Familienname) 
1523 Hesehus (als Familienname) 
1535 Heßesen 
1535 Heeßen/Heeser Berg/Heeßesen 
1539 Heyshus (als Familienname) 
1559 Heßensen, StA. Bü., L 1, Nr. 9677 
1570 Hessensenn 
1614/1620 Hesenn 
1633 Heßenßen 
1640 Heißen, STA. Bü., L 1, 8846 
1685 Heesen 
1733 Hesen 
1737-1828 Heesen 
1843 Heeßen 
 
Nach W. Sauers Sprachforschungen für die Grafschaft Schaumburg kann 
man zu folgender Entwicklung bei den mit -sen endenden Ortsnamen 
ausgehen: 
 
- sen = reflektiert die Mehrzahlform. In der Urkunde wird auch von 

dem haus „in“ Heeßen gesprochen 
 
- sen = Ortsnamen aus dem 9.Jahrh..  

Nach alten fuldischen Urkunden ändert sich in den ersten 
Jahrzehnten des 9. Jahrh. die altertümliche Dativform des 
Plurals von ...m auf ...n. 
 

- heim = hat die Bedeutung von 
a)  im Altsächsischen = heim 
b)  im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen und 

Altsächsischen = Heimat, Wohnort, Haus 
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- heim = sieht man allgemein als altes Ortsnamengrundwort an. 
 
- husen = die meisten –husen-Namen mit reduzierten Grundwort, der 

Bestimmungsort auf –es ausgehend, weisen jedoch heute die 
Endung –sen mit dem stimmhaften „z“ auf. 
Unser Ortsname Heeßen beinhaltet heute ein stimmloses 
scharfes „s“. 
1303 – Hessen-husen, 1412 Hessensen oder 1498 
Hessenhusen. 
Es handelt sich hier um eine Zusammensetzung mit dem 
Rufnamen Hessi=Hesse. Daraus ergibt sich ein „ss“, heute „ß“. 
 

- husen = das mittelniederdeutsche Wort –husen geht auf die Dativform 
der Mehrzahl zu hus – „Haus“ zurück. Das Grundwort bedeutet 
„zu den Häusern“. 

 
- husen = die –husen-, -hausen- Namen sind nicht in die altgermanische 

Zeit zu datieren. Die Überlieferung beginnt mit 8. Jahrh. In 
Niedersachsen werden sie als frühmittelalterlich bezeichnet. 
Im Bereich des Süntels werden sie datiert in die Zeit von 500 
– 600 nach Chr. bzw. 800 – 1000 n.Chr. 

 
Eine besondere sprachlich/mundartliche Entwicklung scheint es nach 
wissenschaftlich begründeten Untersuchungen in Heeßen, Luhden, 
Schermbeck, Buchholz und Steinbergen, dem späteren Amt Arensburg, 
gegeben zu haben. (Sauer, Schaumburg – Lippische Mitteilungen, Heft 27, 
1985), ein Hinweis, der schon auf eine besondere Entwicklung dieses 
Raums hinweist. Unterstützt wird diese Annahme durch Möller, der durch 
Sprachforschung nachgewiesen hat, dass z.B. der Ausgangsraum unseres 
Ortsnamens Heeßen zur Zeit des Hochmittelalters in Nordhessen zu 
suchen ist.  
 
Dies widerspricht nicht den Untersuchungen von H. Jellinghausen, 1823, 
der für das Wort „Hees“ in seiner Arbeit „Die westfälischen Ortsnamen 
nach ihren Grundwörtern“ folgende Erklärung findet: hees für das 
spätlateinische „Heisa“= Buschwald/Gestrüppwald. Diese Erklärung ist mit 
großer Sicherheit für den alten Heeßener Ortskern mit dem nahen Umland 
zutreffend. 
 
Welche Bedeutung steckt aber in unserem Ortsnamen Heeßen? Bei den 
Ortsnamen mit dem Ausgang ...sen als abgeschwächtes ...husen handelt 
es sich um Siedlungsgruppen, deren Urspruch nach Ansicht vieler Forscher 
im 7. Bis 9. Jahrhundert einzuordnen ist, d.h. diese Orte mit der Endung 
...sen entstanden zum großen Teil in der sächsischen Siedlungsperiode. In 
den Schaumburger Studien, Heft 51, 1993 beim Verlag C. Bösendahl in 
Rinteln erschienen , gibt Wolfgang Lauer zum Wort Heeßen noch weitere 
Deutungen: 
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„Zusammensetzung mit RN ahd. as. Hassi, Hessi, mnd. Hesse, der mit 
dem Stammesnamen identisch ist. Die Länge des Vokals in unserem 
Ortsnamen ist wohl wie die von mnd. Sees zu sess, sös = sechs zu 
erklären.“ 
 
Hierzu ist anzumerken, dass im 5./6. Jahrhundert der alte Name der 
Chatten langsam verschwindet und sich ab ca. 700 n. Chr. der 
Stammesname der „Hessen“ einbürgert. In diese Zeit fällt auch die Zeit 
der althochdeutschen Sprache (ahd etwa von 500 bis 1050 n. Chr.). 
 
Eine Untersuchung der Zahl 6 im Ortsnamen Heeßen soll hier erst einmal 
zurückgestellt werden, sie wird in einem anderen Zusammenhang in 
einem folgenden Abschnitt erfolgen. 
 
Da über die Gemeinde Heeßen keine Bodenfunde vorliegen und infolge der 
vielen baulichen Veränderungen an Straßen und Gebäuden auch nicht 
mehr zu erwarten sind, kann man bei der Auswertung und 
Zusammenfassung aller Sprachforschungen mit der gebotenen 
Zurückhaltung davon ausgehen, dass der Ursprung des Ortes Heeßen 
mind. bis in die Zeit um 800 n. Chr. zurück reicht. Die 
Schwertmisionierung Karls des Großen, spätestens 804 n. Chr. beendet, 
große Rodungen, sowie Schenkungen des Mirabilis (lat. wunderbar, 
sonderbar, bewundernswert, erstaunlich, außerordentlich) aus 
Grundbesitz um Heeßen an den Dom zu Minden werden eine besondere 
Rolle gespielt haben. 
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Rodungen und Hofstellen 
 
So schwierig es ist, die frühe Entstehung Heeßens zu deuten, so schwierig 
ist es auch, die Entstehung der Höfe und deren bewirtschaftete Flächen 
sowie die erforderlichen Rodungen zu beschreiben. Gibt es über die Anzahl 
der Höfe in Heeßen und deren Besitzer erst seit ca. 1990 eine 
Gesamtübersicht von H. Eggers, Krainhagen, beginnend mit dem Jahr 
1553 und endend im Jahr 1774 um so schwieriger erscheint die 
Feststellung von frühen Rodungsflächen. Bei der Annahme von 2 alten 
sächsischen Höfen um 800 n. Chr. könnte deren Besitz nach heutigen 
Ortsplänen so ausgesehen haben: 

 
Die alten Hausnummern der Gemeinde Heeßen Nr. 1 und Nr. 2 
Annahme der 2 alten Sächsischen Höfe 

 
 

 
Beim Hof Nr. 1 kann man z.B. annehmen, dass das mittlere Drittel der 
Gesamtfläche von der mäandernden Aue mit ihrem Überschwemmungs-
gebiet und dem anschließenden lichten Auewald bestimmt wurde. Nach 
Süden hin öffnet sich der Auewald in die großen freien Flächen, die 
wahrscheinlich schon in der mittleren Steinzeit vorhanden waren. Auffällig 
ist die leicht erhöhte Hoflage im einen kleinen Bachlauf mit einer 
nordöstlichen - südwestlichen Ausrichtung des Grundbesitzes, die eine 
optimale Ausnutzung des Sonnenlichtes ermöglichte und damit die 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
41 

 

 

fruchtbaren und mineralhaltigen Lössböden aus der letzten Eiszeit 
unterstützte. Dies ist eine Konzeption, wie man sie auch in Buchholz mit 
den Henkhausener Hof erkennen kann. Spätere Hofgründungen in Heeßen 
liegen sämtlichst (außer Nr. 4) unterhalb des Hofes Nr. 1 und südlich der 
heutigen Hauptstraße. 
 
Bäche in Heeßen 

 
 
In der Schenkungs- oder auch Übertragungsurkunde von 1284 wird das 
Haus „in“ Heeßen erwähnt, d.h. man kann von einer Ortschaft mit 
mehreren Höfen ausgehen. Wie viele Stätten des sind erfährt man nicht. 
Erst im Urkundenbuch des Stiftes Obernkirchen findet man unter Nr. 348 
eine Urkunde vom 14. Febr. 1387, in der Graf Otto dem Stift Obernkirchen 
für 30 Mark schwere Pfennige 5 + 2 halbe Häuser verkauft und weiterhin 
einen Koten (Stätte), der zur Zeit von „Henneke Lerbeking“ und Lutteke 
Hermann gebaut wird. Auf der Rückseite dieser Urkunde stand lt. 
Wipperman: 

Aue 
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„uppe den hof to hesensen“ = auf dem Hof zu Heeßen. 
 
Am Ende dieser Urkunde befindet sich eine Auflistung von Abgaben, die 
diese Höfe nun an das Stift Obernkirchen bzw. die Propstei zu leisten 
haben. (Hier geordnet nach der Numerierung der Höfe): 
 
An das Stift 
 
Vom Hof Nr. 2 = 2 Malter jeder Frucht 
Vom Hof Nr. 5 = 1 Malter Gerste und 
    4 Malter Hafer 
Vom Hof Nr. 7 = wie Hof Nr. 5 
 
An die Propstei 
 
Vom Hof Nr. 1 = 3 1/3 Malter jeder Frucht 
Vom Hof Nr. 4 = 2 Malter jeder Frucht 
Vom Hof Nr. 6 = 1 Malter Gerste und 
  4 Malter Hafer 
 
1 Malter Hafer entspricht heute ca. 150 kg = 3 Zentner 
 
Somit werden in dieser Aufstellung 6 Höfe erwähnt, 1 Hof (Nr. 8) wird 
gerade eingerichtet und die steuerfreie Mühle von Abgaben befreit ist. 
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Die alten Hausnummern der Gemeinde Heeßen Ende des 12. 
Jahrhunderts (Große Rodungen) 
Meierhöfe Nr. 1 - 6 
 

Schon am 5. Mai 1387 (UB–OBK, Nr. 351) übergeben die Knappen Otto 
und Bodo von Lerbeck (Vettern) dem Stift Obernkirchen ihr Gut „to 
Hetzensen“. Hier handelt es sich wahrscheinfich um die 2. Hälfte aller Höfe 
in Heeßen. Ganz Heeßen gehört jetzt dem Stift in Obernkirchen. Am 5. 
Juni 1391 (UB-OBK., Nr. 358) bestätigt das Stift Obernkirchen den 
Kaufvertrag mit dem Grafen Otto und vermerkt dabei, dass aus dem Erlös 
des Besitzes bzw. Abgaben u.a. Brot für arme Leute (in Heeßen?) 
gespendet werden sollen. Auf der Rückseite des Originals steht wiederum: 
...“uppe den hof to Hesensen“... = auf dem Hof zu Heeßen. Damit gehörte 
Heeßen ab 1387 mit allem Hab und Gut dem Stift Obernkirchen. 
 
Wer war dieser Graf Otto? 
Helge Bei der Wieden beschreibt ihn in der „Schaumburger Genealogie“ 
wie folgt: Nach 1330 geboren regierte er von 1366 – 1404 und verstarb 
am 16. März 1404. Am 25. Juni 1368 heiratete er Mechthild, Tochter des 
Herzogs Wilhelm von Lüneburg. Von 1363 bis zum 27. Mai 1366 war er 
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Propst des Bonifatiusstiftes in Hameln. Nach dem Tod seines Bruders Adolf 
VIII übernahm er von diesem die Regierung in der Grafschaft Schamburg. 
 
Die Grafschaft Schaumburg zur Zeit Ottos 1. Um 1400 
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Die Gemeinde Heeßen um 1400 
Meierhöfe Nr. 1,2,4 und Mühle Nr. 3, Halbmeierhöfe Nr. 5 + 6, 
Großkötnerhöfe Nr. 7 + 8 
 
 

 
 
Wann eine Dorferweiterung stattgefunden hat, kann nach dem heutigen 
Forschungsstand und der aktuellen Urkundenlage nicht festgestellt 
werden. Im Jahr 1284 waren aber mit großer Sicherheit schon mehr als 
die beiden alten Höfe vorhanden. Näheres erfährt man aus den Urkunden 
von 1387, nach der man von insgesamt 8 Hofstätten ausgehen kann. 
Diese Neuansiedlungen entstanden sämtlichst auf alten Gelände des Hofes 
Nr. 1, ein Hinweis auf die Bedeutung und Wirtschaftskraft dieses Hofes. 
Bis zu diesem Zeitpunkt kann angenommen werden, dass neben den 
beiden alten Höfen, noch 4 weitere Meierhöfe (Nr. 3 – 6) bestanden 
haben. In der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts müssen die Höfe Nr. 5 und 6 
geteilt worden sein. Es entstanden die beiden Halbmeierhöfe 5 und 6 
sowie die beiden Großkötnerhöfe 7 und 8. Warum diese Teilungen 
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stattfanden, ist nicht bekannt, es soll aber später versucht werden, dies zu 
deuten. Die Bedeutung des Hofes Nr. 1 blieb aber ungeschmälert. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass Graf Otto I mit dem Stift Obernkirchen in 
Heeßen einen Vertrag über nicht geringes Grundvermögen aufstellt und 
dieser Vertrag kurze Zeit später durch den Obernkirchener Stiftspropst 
Hinrich Trepel für das Stift und Konvent den Kauf auf diesem Hof bestätigt 
wird? 
 
Waren es vielleicht bauliche Gründe? Mitte des 14. Jahrhunderts waren die 
Gebäude und Anlagen des Stifts in einem desolaten Zustand. Bischof 
Ludwig von Minden nennt ihn 1330 „statum ruinosum“. Ein größerer Brand 
könnte nachgeholfen haben. Diese geschilderten Umstände haben 
vielleicht dazu geführt, dass die beiden aus Hameln stammenden 
Obernkirchener Konventualinnen Gertrud und Elisabeth über Graf Otto 
vermittelt haben, wobei dieser schon seine Grablege in Obernkirchen 
vorgesehen hatte und mit der Überlassung seines Heeßer Grundbersitzes 
das Obernkirchener Stift stärken und damit dort die Arbeiten vorantreiben 
und zum Abschluss bringen wollte. Ein würdiger Begräbnisort sollte 
vorhanden sein. Viele Gesichtspunkte, die aber alle nicht klären, warum 
gerade in Heeßen auf dem Hof Nr. 1 die Vertragsverhandlungen und 
Abschlüsse stattfanden, selbst wenn hier die räumlichen Verhältnisse 
besser waren als auf allen umliegenden Höfen in oder um Heeßen. Auch 
die spätere Bezeichnung „De Meijer“ = „Der Meier“ im Jahr 1533 weist die 
Inhaber dieses Hofes Nr. 1 nur als Stätteninhaber des wirtschaftlich 
stärksten Hofes im Vergleich mit den übrigen Meierhöfen in Heeßen aus. 
 
Aber auch auf andere Weise unterscheidet sich der Hof und sein Inhaber 
von den übrigen Bauernstellen in Heeßen, denn im Lagerbuch des alten 
Amtes Arensbeurg ist unter Nr. 57 notiert: „... Gehöred ... für seine ... 
sohn alhier an das Haus, und die Frau nach Obernkirchen“. Damit kann 
man ihn als freien ungebundenen Bauern bezeichnen, nach damaligen 
Begriffen als „den Meier, den ersten, oder auch führenden, Meier. 
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Ein Geschlecht an der Weser -  
Von Heeßen zu den v.Heesen 
 
Bei der Suche nach Unterlagen über die Gemeinde Heeßen fand ich diesen 
Ortsnamen sehr oft in der Verbindung mit dem Familiennamen „Hesense“ 
oder anderen Schreibweisen des Ortes Heeßen. 
 
Mit der Zunahme der Bevölkerung reichten die Taufnamen der Menschen 
zu ihrer Unterscheidung nicht mehr aus und es bürgerten sich ab dem 
Ende des 12. Jahrhunderts Zusatznamen ein, die späteren Familiennamen. 
Diese Zusatznamen beinhalteten z.B. Tätigkeiten oder die Herkunft von 
Menschen. Bis dahin war nur der Taufname üblich. Dieser Taufname 
wurde in den Familien bei Söhnen sehr oft von Generation zu Generation 
weitergegeben. Damit wird erklärlich, warum der Vorname eines im Jahr 
1203 erwähnten Propstes „Bodo“ (der Bote) am Bonifatiusstift in Hameln, 
bei späteren Pröpsten immer wieder zu finden ist, jetzt jedoch mit dem 
Zusatznamen „von Hesense“ oder auch verwandten Schreibweisen. 
 
1203 Bodo, Propst zu Hameln. 

(UB-Calenberg, Heft I) 
1260-1264 Dechant in Hameln 
16.10.1353 Bodo von Hesense in einem Kaufvertrag: 

„Die Bürgerin Ghese de Krempesche, Heinrich, Adelbeyd 
und Ilsebe, ihre Kinder, verkaufen dem Bodo von Hesense 
(Hecensen) um 12 pfd. Pfennige einen Hof zu Hülsede, 
auf dem Happe wohnt, und eine halbe Hufe Landes, von 
der 10 Morgen weniger 1 Vorling auf dem Felde zu 
Schmarrie und 5 Morgen auf dem Felde zu Messenkamp 
liegen. Der Rathmann (ALEWERENGHIS siegelt. 1353, 
Okt. 16 (in sunte Gallen daghe). 
(UB - Stadt Hameln, BD I, Nr. 447) 

25.01.1355 Bodo von Hesense schenkt dem Kirchherrn zu 
Luttringhausen und zu Beckedorf eine halbe Hufe zu 
Schmarrie wovon fünf Morgen zu Messenkamp liegen. 
(UB-Calenberg, Nr. 214) 

1424 – 1439 Bodo von Hesensen, Propst in Hameln. 
(UB – Stadt Hameln) 
(UB – Calenberg, Heft I) 

30.09.1442 Der Propst Bodo von Heyssenssen belehnt Hermann von 
d[Molen]²) und dessen Bruder Cord von Holtensen mit 2 
Hufen Landes zu Afferde und mit einem palswyne von IIII 
s. aus Bartoldens Gütern in dem Wedeler Felde von der 
Stadt. 1442, September 30 (in dem hilgen daghe 
Jeronimi). 
(UB – Stadt Hameln, Nr. 238) 

20.04.1449 Die Gebrüder Claus und Heinrich von Winninghausen, 
Knappen, stellen den Gebrüdern Friedrich, Johann und 
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Gerhard Bock eine Schuldverschreibung über 100 Rhein. 
Gulden mit 10 Procent Zinsen aus. 
Es bürgen und siegeln mit: Heinrich von Wetbergen, 
Dietrich Busche, Ludeke von Rottorpe und Bode von 
Hesenhusen, Knappen. 
1449, April 20 (des sondages alz men singet 
Quasimodogeniti). 
(UB – Stadt Hameln, Nr. 278) 

 
Mit der Kennzeichnung einer wichtigen mittelalterlichen Tätigkeiten, 
nämlich Botschaften zu transportieren, wurde diese zu einem festen 
Begriff und Bezeichnung einer Person. Nur Männer, die sich lange Zeit 
Vertrauen erworben hatten, wurde von der Kirche mit dieser Mission 
betraut und gefördert. Sie sind wohl gleichzusetzen mit den „missi“, den 
Königsboten, die Land und Leute kennen mussten. Woher kamen die 
„Bodo“? Es kann mit großer Sicherheit vermutet werden, dass sie um 800 
auf dem alten sächsischen Hof in Heeßen saßen und sich bald nach der 
Befriedung der Sachsen ihren alten Naturgötterglauben aufgaben und zum 
Christentum übertraten. Hier bewährten sie sich durch treue Gefolgschaft. 
Gefördert durch die benediktienischen Missionare aus Fulda die nach 800 
das Bonifatiuskloster in Hameln-Ohsen gründeten bzw. das spätere 
Bonifatiusstift, erreichten sei eine Vertrauensstellung, die zu einer 
Botschafterstellung zwischen Hameln und Fulda führte und danach die 
Berufung oder Ernennung zum Propst in Hameln erfolgte. Obwohl ein 
Bodo erstmals 1203 in alten Urkunden erwähnt wird, kann man vermuten, 
dass schon im 11. Und 12. Jahrhundert Pröpste aus Heeßen mit dem 
Vornamen Bodo in und für Hameln und Fulda tätig waren. Diese Annahme 
erscheint berechtigt, dann bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts stand dem 
Mutterkloster Fulda die Jurisdiktion über das Hamelner Stift zu. Erst nach 
dieser Zeit kam das Stift unter den Einfluss der Mindener Bischöfe, die es 
aber bei Tradition der Besetzungen von Propsteiämtern mit Hesensern 
beließen. Mit dem Anschluss an den Mindener Bischofssitz (1274) 
gehörten die Heeßer Pröpste automatisch dem Mindener Konvent an, aus 
dem alle Pröpste, auch die des Johannesstiftes, ev., in Minden gewählt 
wurden. 1281/1294 ist bereits ein „Bodo“ Dompropst in Minden (UB – 
VVII, C555, 590, R 2446 und UB – VI, 4,5,10,12,16 Anm. 1-7) Bis zu 
diesem Zeitpunkt waren viele Pröpste des Schreibens unkundig.Lesen 
mussten sie können, für Liturgie und Nachrichten aus dem Mutterkloster. 
Ab 1317 mussten sie ein 5-jähriges Universitätsstudium nachweisen. 
 
Zur weiteren Aufhellung der Namenserklärung Heeßen von W. Lauer 
möchte aus einem Aufsatz von Konrad Lübeck aus dem Jahr 1941/1942 
mit dem Titel „Zur Geschichte des Fuldaer Klostergutes im Harzgebiet“ 
zitieren. Dort heißt es u.a. auf Seite 15: 
 
„Mit der Entwicklung und Ausbildung des militärischen Reiterdienstes hatte 
bekanntlich diejenige des Lehenswesens seit dem zehnten und elften 
Jahrhundert fortdauernd Schritt gehalten. Da mit dem freien Grundbesitz 
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Reichskriegsdienstpflichten verbunden waren, hatte natürlich ihr 
Großgrundbesitz den Fuldaer Äbten auch große militärische Lasten 
aufgezwungen, deren Erfüllung sich zumal in der Gestellung von 
Panzerreitern bei Reichsheerfahrten äußerte. Diese Verpflichtungen sowie 
das Bedürfnis nach Verwaltungs- und Aufsichtsbeamten hatten auch in 
Fulda den Stand der Ministeriaten ins Leben gerufen, die für ihre Dienste, 
den Verhältnissen der damaligen Naturalwirtschaft entsprechend, mit 
einem in Landnutzung bestehenden und Lehen genannten Solde 
abgefunden wurden. Je mehr nun die kriegerischen Anforderungen an 
Fulda wuchsen und im Kloster das Streben nach dem Ruhme 
größtmöglicher militärischer Leistungsfähigkeit sich steigerte, um so mehr 
musste zur Gewinnung von Ministerialen die Eigenbewirtschaftung des 
Klostersgutes dortselbst aufhören und die Vergabung derselben zu Lehen 
erfolgen. Natürlich blieb der Harzbesitz nicht vor diesem Hofe bewahrt. 
Auch er musste schon bald aufgeteilt werden zu Leben für (unfreie) 
Ministerialen oder (freie) Vasallen, welche die gepanzerten Reiter stellten, 
die das Kloster bei Hoffahrten benötigte oder zur Erfüllung seiner 
Reichskriegsdienstpflicht ins Felde schickte, „ .... 
 
etwas weiter schreibt K Lübeck: 
 
„von denen später nur wenige Geschlechter imstande waren, ihren bei den 
Rittern ursprünglich aus sechs, bei den Knappen aus vier Huben (1Hufen 
= ca. 30-40 Morgen) Grundbesitz standesgemäß zu vergrößern.“ Nach der 
Heeresschildordnung des Sachsenspiegel (Rechtsgeschichte, 4. Auflage, 
Prof. Dr. Rainer Schröder, 1992) können diese Hamelner Pröpste den 
Schöffenbaren Freien, den Lehensmannen, freien Herren und Ministerialen 
zugerechnet werden, die erst im 13. Jahrhundert als niederer Adel vom 
hohen Adel der Grafen und Reichsfürsten akzeptiert werden. 
 
Zwischen den Jahren 1533 – 1549 hatten die Höfe Nr. 1 – 8 folgenden 
Besitz: 
 
Stätteninhaber: 
 
M Hof Nr. 1 im Jahr 1533 „De Meijer“ mit   40 Morgen 
M Hof Nr. 2 im Jahr 1542 „Henneke Schwarte“ mit  40 Morgen 
M Hof Nr. 3 im Jahr 1533 „Wolteke Wecke“ mit  40 Morgen 
M Hof Nr. 4 im Jahr 1561 „Hinrich Schwarte“ mit  35 Morgen 
GK./HM Hof Nr. 5 im Jahr 1542 „ Hinrich Bruns“ mit  24 Morgen 
GK./HM Hof Nr. 6 im Jahr 1561 „ Hans Köster“ mit  24 Morgen 
GK Hof Nr. 7 im Jahr 1597 „Johan Vogelt“ mit  15 Morgen 
GK Hof Nr. 8 im Jahr 1549 „Henneke Kerckhoff“ mit  20 Morgen 
     238 Morgen 
     ======== 
Bei der Annahme von ursprünglich 6 Höfen ergibt sich hier eine Hofgröße 
von rd. 40 Morgen, somit Größen, die zur Ausstattung von “Panzerreitern“ 
ausreichten. Nach diesen geschilderten Umständen ist es erklärlich, wenn 
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diese Pröpste aus einem stolzen Traditionsbewusstsein heraus sich beim 
Aufkommen von Familiennamen im 13. Jahrhundert auf ihren 
Ursprungsort beziehen, selbst wenn sie hier nicht mehr leben, sondern ihr 
Lebensmittelpunkt Hameln oder Minden ist. Der alte Hof mit der Nr. 1 war 
in Familienbesitz geblieben, natürlich ohne die herausgehobene 
Bezeichnung ... „Hesensen, aber mit der Bezeichnung „der (1.) Meier“. 
 
Etwas dichter wird die Urkundenlage über das Geschlecht der Hesenser, 
wenn man sich dem Mindener Johannesstift ev. zuwendet, welches vor 
1206 gegründet worden sein muss, denn das Stift wird schon von Bischof 
Werner (1153 – 1170) in einer Urkunde erwähnt. Anno 1210 nimmt Papst 
Innozenz III. das jetzt dem heiligen Dominikus geweihte Stift in seinem 
Schutz und nach einem päpstlichen Dekret sind alle Pröpste dieses Stiftes 
aus dem Mindener Domkapitel zu wählen. 
 
In ca. 18 Urkunden werden die Pröpste des Johannesstiftes von 1211 bis 
1244 mit der unterschiedlichsten Anrede erwähnt: 
 
Bodo canonicus 
Bodo canonicus Mindensis 
Bodo prepositus sancti Johannis evangeliste 
Bodo prepositus sancti Johannis Mindensis 
Bodo (nur) als Zeuge bei Vertragsabschlüssen anderer, hier aber stets mit 
an vorderster Stelle (UB-W. BD IV, Nr. 44, 166, 196, 204, 228, 310, 319, 
322, 341, 349, 352, 355, 365, 366, 390, 411, 426, 478) 
 
Interessant ist hierbei die Urkunde nr. 322 vom 26. Mai 1239, in welcher 
neben „Bodo propositus sancti Johannis“, ... und Hermanus comes de 
Everstene, ... angeführt werden, dessen Geschlecht schon seit dem 
Beginn des MA Besitz und Einfluss im nordhessischen/thüringischen Raum 
besaß. 
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Pröpste im Stift St.Johannes ev. 
 
1211 – 1244 Bodo 
1238 – 1250 Bodo 
1296  Bodo, stiftet einen Altar im Mindener Dom 
1339 -     Bodo 
1424 – 1435 Bodo, Bodo de Hesensen, Ecclesia St. Johannes, 

Proepositus 
1435 – 1439 Bodo, Propst zu Hameln 
1439 – 1450 Bodo, Propst zu Hameln (Mindener Jahrbuch, Band VIII, 

1936, „Das Mindener Domkapitel und seine Domherren 
im Mittelalter“ von Wilhelm Dräger, und UKB – W.) 
(„Praepositus“ – Aufseher, Vorsteher) 

 
An anderer Stelle wird ausgeführt: „... Die Vicarie St. Andreä (am 
Johannisstift, der Verfasser) wurde 1428 vom Propst Bodo von Hesensen, 
seinem Bruder, dem Knappen Heinrich von Hesensen, dem Licentiaten der 
Rechte. Und ... gestiftet“. (etwa Rechtsanwalt) 
 
Die Pröpste zu St.Johann waren seit 1230 auch Archichakone 
(Kirchspiel/Kirchenkreis) des Bannes Mandelsloh und seit 1381 auch des 
Bannes Sulingen. Dazu gehörten u.a. 13 Pfarreien, Neustadt a. R., die 
Burgen zu Mandelsloh, Neustadt und Rehburg, sowie die Klöster Mariensee 
und Loccum, eine Zisterziensergründung, das heute als einziges ev. 
Kloster zur ev. Landeskirche in Hannover gehört. 
 
Der Besitz eines Archichakonats brachte seinem Inhaber zusätzliche 
Einnahmen, die z.T. nicht unbedeutend waren. Sie bestanden aus 
bestimmten Abgaben der Geistlichen des Bezirkes für die vom Archidiakon 
übernommenen Pflichten. Dazu kamen Erträge von dem Grund und Boden 
der einzelnen Pfarreien sowie Abgaben bei der Einsetzung eines neuen 
Geistlichen. (Mindener Jahrbuch, Heft 6, Jahr 1957, von Wilfried 
Dammeyer). 
 
Neben den oben geschilderten oekonomischen Bindungen und Interessen 
des Johannesstiftes in Minden hatte dieses auch lange Zeit 
wirtschaftlichen Austausch mit dem Kloster Möllenbeck. Das Ende des 
Johannesstiftes in Minden liegt in den Jahren 1795/1796 als preussische 
Truppen das Stift belegten. (Aus: Bau- und Kunstdenkmäler von 
Westfalen“, Band 50, Stadt Minden, 2003). Im Herbst 1810 löst die 
westfälische Regierung in Kassel das Stift durch den Regierungsreferendar 
Schonwald auf. 
 
Sind aus dem Mindener/Hamelner Raum nur Männer belegt, die in und für 
die Kirche tätig waren, so sind aber auch Frauen bekannt, die aus dem 
Heeßener Geschlecht kommend in der klösterlichen Stille lebten und dort 
ihre Aufgabe fanden. Beispielhaft sollen hier 2 Urkunden zitiert werden. 
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1415 Januar 25. 
Wir, Herr Adolf von Gottes Gnaden Graf zu Holstein und zu Schaumburg 
und Junker Otto, sein Sohn, bekennen und bezeugen (= bestätigen) offen 
(= öffentlich/vor aller Öffentlichkeit) in diesem Briefe für uns und unsere 
Erben, dass wir unseren Hof zu Borstel, auf dem der Schäfer Henneke 
Wysse(ls) (= Wesser) wohnt, verkauft haben. Ebenso einen Köterhof 
daselbst, der sich auch dort befindet, mit Wiese, mit Acker, mit 
Gewässern und mit Weide außerhalb und innerhalb des gleichen Dorfes 
sowie allem dort befindlichen Zubehör an die Äbtissin, den Propst und das 
Stift zu Rinteln für dreißig gute vollwertige Rheinische Gulden, von denen 
die Rede war und die wir empfangen und zu unserer Herrschaft Nutzen 
vereinnahmt haben. Auf dem letztgenannten Kothofe wohnt zur Zeit 
Henneke Knoke. Und wir wollen und müssen hiermit bestätigen, dass die 
Vorgenannten auf ihren Gütern (= Höfe) rechte Herren waren (= ihre Höfe 
ordnungsgemäß bewirtschaftet haben), wenn, wo und wie groß auch des 
Einzelnen Not und Behelfen gewesen ist, als wir sie zu Dienstleistungen 
heranzogen und heranziehen ließen. Und wir möchten auch bestätigen, 
dass (mit und auf den Gütern) so gehandelt wurde wie bei unseren 
eigenen Gütern, die wir selbst in Bearbeitung habe. Auch soll Kunneke von 
Hesensen (= Heeßen), eine dortige Klosterjungfrau, solange sie lebt alles 
(= alle Abgaben) erhalten, was von diesen Gütern anfällt, für ihren 
Lebensunterhalt und für ihre Haushaltungen. Fernerhin haben die 
vorgenannte Äbtissin, der Propst und das Stift uns zugesichert, dass wir 
nach dem Tode der vorgenannten Kunneke von Hesensen die 
vorgenannten Güter jeweils zum Jahresende für die vorgenannten dreißig 
Gulden zurückkaufen können, wenn wir.... 
 
1434 Februar 28. 
Wir, Herr Propst Evert Sleper, (Kunne von) Hesenhusen, Äbtissin und der 
ganze Konvent des geistlichen Stiftes zu Rinteln bekennen offen für uns 
und unsere Nachkommen in diesem Briefe, dass wir einträchtig (= im 
gegenseitigen Einvernehmen) an Johann dem Lichten, seiner Frau Metteke 
und seinem Sohn Hans in Form einer ständigen, festen und 
immerwährenden Leibrente ein Fuder Korn, bestehend aus zwei Malter 
Roggen, zwei Malter Gerste und zwei Malter Hafer, die wir auf einem Hof 
gelagert und empfangen haben, und die für unseres Stiftes Nutzen und 
Verwendung bestimmt waren, für 50 gute, vollwertige Rheinische Gilden 
verkauft haben bzw. verkaufen. Die genannten Johann, Metteke und Hans 
sollen und werden von uns jedes Jahr, solange sie leben, das vorgenannte 
Fuder Korn aus unserem Zehnten zu Enger erhalten ................ ohne jede 
Arglist mit wahrem Bekenntnis. Um das zu bezeugen haben wir unseres 
Stiftes Siegel an diesen Brief hängen lassen. Datum: Im Jahre des Herrn 
1434,........................... (UB-Kloster Rinteln, 1224 – 1563) Kunneke 
(Kunigunde) von Hesensen ist von 1415 – 1434 Äbtissin im Benedik-
tinerinnenkloster Rinteln. 
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Auf alten Katasterplänen des auslaufenden 20. Jahrhundert ist im Bereich 
der südlichen Autobahnabfahrt Bad Eilsen ein „Abtspfad“ eingezeichnet. 
Ein Hinweis auf alte Verbindungen zwischen Rinteln und Heeßen? 
 
Einen letzen Nachweis einer Verbindung derer „von Heesen“ findet man im 
Lagerbuch des Amtes Arensburg aus dem Jahr 1620. Dort heißt es unter 
der Nr. 61 ...“Johann Meyer gehört mit Weib und Kindern Herrn von 
Heeßen, dem er auch dienet“. Während bei den übrigen Höfen des Dorfes 
Heeßen in diesem Lagerbuch die einzelnen Abgaben und Leistungen 
aufgeführt sind, fehlen bei dem Hof Nr. 8 diese Angaben und es wird nur 
vom Dienst/“dienet“ gesprochen. Welche Art dieser Dienst hatte, wird in 
dieser Urkunde nicht gesagt (St.A. Bü. L 1, Nr. 9218 –Domkapitel zu 
Minden). Dieser Johann Meyer saß auf dem Hof Nr. 8, der gegenüber dem 
Hof Nr. 1 lag und wird in den Listungen von E. Eggers für das Jahr 1659 
erstmals angeführt. Dieser Hof Nr. 8 wurde um 1387 errichtet, wobei man 
bei der Abgrenzung der Hoffläche eine größere Stelle am Hauptweg 
gegenüber dem Hof Nr. 1 aussparte. Dies ist ein sicherer Hinweis auf die 
Bedeutung des Hofes Nr. 1. Hier fanden vielleicht wichtige 
Dorfversammlungen statt und wurden dörfliche Angelegenheiten geregelt. 
Nach 1659 sind keine männlichen oder weibliche Würdenträger der 
katholischen Kirche im hiesigen Raum bekannt, denn nach der Schlacht 
bei Hessich-Oldendorf, am 28.06.1633 war Norddeutschland für die 
katholische Glaubenslehre lange Zeit verloren. Nur zwei Namenspatrone 
katholischer Kirchen erinnern noch an die weit zurückliegenden Zeiten. St. 
Sturmius in Rinteln und St. Johannes ev. in Bad Eilsen zu der die 
Katholiken in Heeßen gehören. Nur durch einen glücklichen Zufall erfuhr 
der Autor dieser Zeilen von einer Chronik der Familie „von Heesen“, die 
mir Frau von Heesen dankenswerter Weise zur Einsicht und Auswertung 
überließ. Neben vielen Interna gibt es darin aber auch manchen Hinweis 
auf die alte Familientradition. 
 
In dieser Chronik findet man den Vermerk, dass im Jahr 1608 eine 
„Cathrine von Heesen“ Äbtissin des Zisterziensklosters Brenkhausen war. 
Wahrscheinlich eine Gründung des Klosters Corvey, wohl das älteste 
Kloster an der mittleren Weser. Auch im Jahr 1678 ist eine Cathrine von 
Heesen als Äbtissin in Brenkhausen. An einer anderen Stelle ist vermerkt: 
„Corvey behauptet: Urkunden und Lagerbuch sind 1795 nach Minden 
gekommen. Dort sei um 1850 alles verbrannt“. Ein kleiner Höhepunkt 
dieser Chronik der Familie von Heesen ist die Notiz, dass die Heesener 
„stets katholisch waren, auch während der Reformationszeit“. Geschrieben 
wurde diese Chronik zum Ende des 19. Jahrhunderts in Albaxen im Kreis 
Höxter an der Weser. 
 
Am Ende dieses Rückblicks kann man zusammenfassend zu dem Schluss 
kommen, dass schon ab dem 10. Jahrhundert ein Geschlecht aus dem Ort 
Heeßen hervorgegangen ist, das sich später „von Heesen“ nannte und im 
Dienste der Kirche in Minden, Hameln und Rinteln allerhöchste Positionen 
erreichte und damit im mittleren Weserraum Macht und Einfluss ausübte. 
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Unser Ortsname im Wandel der Zeiten 
 
Hier wurde unser Ortsname „Heeßen“ so wiedergegeben, wie er in der 
Literatur und historischen Unterlagen vorgefunden wurde. Dabei muß aber 
davon ausgegangen werden, daß z.B. bei alten Urkundenabschriften in 
diese die jeweils aktuelle Schreibweise des Ortsnamens eingefügt wurde. 
Eine Namenserklärung soll hier nicht erfolgen, läßt aber eine Entstehung 
unserer Gemeinde im 8.- 9. Jahrhundert vermuten. 
 
1284 Hesen 
1303 Hessenhusen/Hesenhusen/Hesensen 
1353 Hesense/Hecensen 
1387 Hezensen/Hetzensen 
1391 Hesenzen/Hesenhusen 
1392 Hesensen 
1393 Hesensen 
1412 Hessenssen/Hessensen 
1415 Hesensen 
1434 Hesen-Husen 
1442 Heyssenssen 
1449 Hesenhusen 
1470 Hesenhusen 
1523 Heßehus (als Familienname) 
1523 Hesehus (als Familienname) 
1535 Heßesen 
1535 Heeßen/Heeser Berg/Heeßesen 
1539 Heyshus (als Familienname) 
1570 Hessensenn 
1614/1620 Hesenn 
1633 Heßenßen 
1640 Heißen 
1685 Heesen 
1733 Hesen 
1737– 1828 Heesen 
1843– 1958 Heeßen 
1862 Heessen 
1908 Heeßen 
1935 Heessen 
1936 Heeßen 
1936     Heessen 
1995 Heeßen 
1998 Heeßen (amtliche Schreibweise) 
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Der Weckenhof und eine Mühle 
 
Im ausgehenden 14. Jahrhundert waren in Heeßen die letzten 
Bauernstellen eingerichtet worden und es dauerte über 200 Jahre bis ein 
neues Colonat, mit der Nr. 9, gebaut wurde. Im Nordosten Heeßens wird 
Wald gerodet und Unland urbar gemacht. Es ist der Kleinkötner Hans 
Lohmann, der im Jahr 1606 erstmals in alten Listungen erwähnt und als 
„pauper“ – arm bezeichent wird, d.h. er war wohl noch mit 
Rodungsarbeiten im „Rodensiek“ beschäftigt. 
 
Nach seinem Tod übernahm von 1632 – 1659 den Hof Henning 
Nordmeyer, der auch der „Scheper im Sieke“ genannt wurde. Später wird 
er auch als „Hennich im Siek“ bezeichnet. Als seine Witwe den Hof 
übernahm (1658 – 1663), hatte dieser durch Zurodung eine Größe von 
6,5 Morgen zinsbares Land. In den Ställen standen 3 Pferde, 2 Kühe und 1 
Schwein. 
 
Nach Henning Nordmeier folgte von 1663 – 1679 Hinrich Nordmeier. Nach 
dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratete H.N. im Jahr 1675 ein weiteres 
Mal. Als er 1679 verstarb, führte seine Witwe den Hof weiter und heiratete 
dann im Jahr 1680 Hinrich Dehne, der den Hof bis 1708 führte. Hatte die 
Kötnerstelle im Jahr 1681 eine Größe von über 9 Morgen Land, so 
gehörten spätestens 1692 rund 14 Morgen zu dieser Hofstelle. Durch 
weitere Rodungen war Land hinzu gewonnen worden. 
 
Aus der Ehe des Hinrich Dehne mit Anne Cathrina Waltemate war eine 
Tochter Margrethe Ilsaberg hervorgegangen, die sich im Jahr 1708 mit 
Cord Henrich Bokeloh verheiratete. Dieser besaß den Hof bis 1741. 
 
Im Jahr 1741 folgte Cord H. Bokelohs gleichnamiger Sohn, der im selben 
Jahr heiratete und den Hof bis 1784 inne hatte. In dieser Zeit war der Hof 
auf 15,5 Morgen Grundbesitz angewachsen. 
 
Als Erbe übernahm dann Philipp Christian Bokeloh 1784 bis 1808 den Hof, 
um diesen dann an seinen Schwiegersohn Friedrich Christian Wecke zu 
übergeben, der am 19. Juni 1808 seine Tochter geheiratet hatte. 
 
Dieser Fr.Chr. Wecke von Südhorsten Nr. 4 hatte mit viel Geld und 
anderen Leistungen zur Entschuldung des Hofes Nr. 9 beigetragen. Seit 
dieser Zeit ist diese Bauernstelle über 200 Jahre lang in ununterbrochener 
Folge im Besitz der Familie Wecke, heute Waldstr. 10. 
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Lageplan von 1879/80 
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Der Familienname Wecke ist aus früheren Jahrhunderten in Heeßen nicht  
unbekannt. Nach alten Listungen saß von 1533 bis 1663 eine Familie 
Wecke auf dem Mühlenhof Nr. 3 an der Aue. 
 
Diese Mühle wird bereits 1303 unter der Nummer 110 des UB-Obk. 
erwähnt, dort heisst es u.a. ... „in henrico molendinario de Hessenhusen 
donantes“ ... . Im UB des Klosters Möllenbeck, Teil 2, 1334 – 1559, wird 
diese Heeßer Mühle unter dem Datum des 20. Januar 1412 erwähnt. In 
dieser Urkunde verpfändet Johann Dommeyer (Dommeier?) diese Mühle 
an „Diederich von Herberghen“. 
 
In diesem Güterverzeichnis des Klosters Möllenbeck ist für die Zeit vor 
1559 vermerkt, dass die Mühle verschwunden ist. ..., „wi dit Gud 
ghebleven ys“. Wo das Gut geblieben ist. 
 
Für die Zeit von 1533 bis 1663 saß auf dieser Mühle in einer 
ununterbrochenen Folge die Familie Wecke. 
 
Über die weiteren Umstände dieser Mühle in Heeßen ist nichts bekannt, 
sie befand sich aber mit Sicherheit auf dem Gelände des ehemaligen alten 
Hofes Nr. 3 an der heutigen Auestraße. 
 
Zu dieser alten Mühle gehörte mit großer Sicherheit ein Mühlengraben, 
der nach Aufgabe des Mühlenbetriebes in den späteren 
Jahrzehnten/Jahrhunderten zugeschüttet wurde. Spätere Archäologen 
werden sich freuen. 
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Im 30-jährigen Krieg und danach 
 
Im Jahr 1618 begann der 30-Jährige Krieg, in dem es anfänglich um 
konfessionelle Streitfragen zwischen Katholiken und Protestanten ging, die 
aber bald in den Hintergrund traten und dafür Machtfragen zwischen den 
damaligen europäischen Mächten die entscheidenden Rollen spielten. Als 
nach 30 Jahren im Frieden zu Münster und Osnabrück (1648) dieser 
fürchterliche Krieg beendet wurde, er ist durchaus mit dem 2. Weltkrieg 
zu vergleichen, lag Deutschland am Boden. Für das 17. Jahrhundert waren 
riesige Menschenverluste zu beklagen und ganze Landstriche waren 
zerstört und nicht mehr bewohnbar. Auch Heeßen blieb nicht von den 
Kriegslasten verschont. Das wechselnde Kriegsglück der kaiserlichen und 
schwedischen Armeen führte dazu, dass immer wieder deren Truppen 
über den alten Postweg in der Luhdener Gemarkung nach Hameln oder 
Minden zogen und damit auch Heeßen in Mitleidenschaft gezogen wurde. 
So vermerken Akten des alten Arensburger Amtes im Jahr 
27.06.1633 Schlacht bei Hessich-Oldendorf 
1633/1634 schwedische und lüneburgische Truppen richten 

Kriegsschäden an 
1637 Schäden durch Uslarsches Regiment 
1640 „Summarische Liste der verdorbenen und ausge-

wichenen Untersassen“ = 9. Hier kann man annehmen, 
dass alle 9 Höfe verlassen und nicht voll bewirtschaftet 
wurden. Nach einem „Verzeichnis über das Vieh und die 
besämten Ländereien der noch vorhandenen Unter-
saßen“ vom 18. Juli 1639 leben 30 Einwohner in Heeßen 
und bearbeiten noch 88 Morgen Land von ursprünglich 
etwa 240 Morgen. Zwischen der gedachten Linie 
Arensburg-Luhden und der Aue wird eine große Brache 
gewesen sein. Nur die Ländereien nördlich der Hofan-
lagen bis zu den Waldungen der Heeßener Berge werden 
zum Teil bewirtschaftet worden sein, denn sie lagen 
etwas abseits von der Militärstraße „alter Postweg“. Von 
hier aus hatte man auch den kürzesten Weg zu den ins 
Teufelsmoor geflüchteten Angehörigen nördlich von Bad 
Eilsen (Fluchtort Teufelsmoor ist eine mündliche 
Überlieferung alter Heeßer Bürger aus den Jahren 1960 
– 1970). Die Kriegsschäden müssen nach 1648 jedoch 
bald behoben worden sein, denn um 1690 bewirt-
schafteten die Colonate 1-8 rund 435 Morgen abgabe-
pflichtige Ländereien (Abgabenregister des Amtes 
Arensburg von 1692). Das ist gegenüber dem Ende des 
14. Jahrhunderts mit rd. 240 Morgen eine Steigerung 
der Fläche um über 55 %. Selbst wenn Messgrößen, 
bewertete Flächen, Zuerwerb in Nachbargemeinden u.ä. 
Kriterien nicht berücksichtigt wurden, zeugen die Zahlen 
von 1692 doch von einer hohen Wirtschaftskraft der 
Heeßener Höfe. 
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Contributions-Register des Ambtts Arensburgh 
vom 1. Decembris AO.1637 
bis DTO. Den 1. Juny AO.1638 
 

Heßenßen 
 
Pferde Kühe Rokken Feuers

tätte 
Spätere 
Haus-Nr 

Name Thlr. Gr. 

1 2 5 1  Sarriuß Saßenberg 2 3 
- 1 1 -  Johan Sander - 15 
1 1 2 1  Hinrich Laman 1 12 
- 1 2 1  Johan Wecke - 30 
2 2 6 1  Henkhäuser 2 27 
- 1 1 1  Harmen Ebeling - 24 
1 1 4 1  Tönnis Bögeholt 1 24 
1 2 4 1  Hanß Kerckhoff 1 33 
- 1 3 1  Scheper im Sieke 1 - 
- 2 1 -  Die alte Schepers - 24 
- 1 ½ 1  Hinrich Vogett - 21 
- 1 2 1  Albertt Bokloh - 24 
- 1 ½ 1  Andreas Dake 1 21 
- 2 1 1  Adansche - 33 
- 1 - 1  Steimersche - 18 
- 1 - 1  Schweersche - 18 
        
     Latus 31 30 
     Summa: 120 15 
        
 
Besameten Rocken (Getreide) 
Abgaben: 
für jedes Pferd   = 18 Groschen 
für jede Kuh     =  9 Groschen 
für einen Morgen Rocken  = 6 Groschen 
für jede Feuerstette  = 9 Groschen 
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Einwohner 
 
 

Volkszählung 
 
 

Abgaben/Steuern 
 
 

Stätteninhaber 
 
 

Heirat 
 
 

Besitzansprüche 
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Contributions-Register 

 
des Ambtts Arensburg 

 
 

vom 1.Decembris Ao. 1637 
bis dto. den 1.Juny Ao. 1638 

 
 

Anno 1638 

 
 

 
Überschrift der nachstehenden Monatsliste: 
 
Vom 15. Marty biß 15. Aprilis zur 111. so auch dem Secretarius  
vom Genrll. Futterambt sollen geliefert werden. 
 
Undt weilen etliche Unterthanen so nicht mehr zu leben haben 
werden finden, hat man die Contribution nach Pferden, Kühen, 
besameten Rocken undt bewohnenden Feuerstetten setzen müßen. 
 
Für jedes Pferd 18 Groschen, 
für die Kuhe 9 Groschen, 
für einen Morgen Rocken 6 Groschen, 
für die Feuerstette 9 Groschen. 
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Pferde Kühe Rocke
n 

Feuer-
stette 

Spätere 
HausNr. 

Name Thlr. Gr. 

 
    Schermbke     
 
2 2 6 1 B1 Der Meier 2 30 
2 1 6 1 B2 Der Rohe 2 18 
- 1 1 1 H1 Arendt Schwartte - 24 
- 1 2 ½ 1 H3 Rotker 1 33 
1 1 1 ½  1 B5 Tegtmeier 1 - 
- 2 2 1 H2 Stücke 1 3 
- - 2 1 H4 Hinrich Watermann - 21 
- - 1 ½  1 B4 Bockloh - 18 
- - 1 1 B3 Hanß Kulemann 1 15 
- 2 2 1 H6 Hanß Homann 1 3 
- 1 1 1 B7 Schattiljer - 18 
- 2 2 ½  1 H5 Gülker 1 6 
- 1 1 -  Cord Grote - 15 
- 1 - 1  Busche - 18 
- 1 ½  1  Johan Laman - 21 
 
    Heßenßen     
 
1 2 5 1  Sarriuß Saßenberg 2 3 
- 1 1 -  Johan Sander - 15 
1 1 2 1  Hinrich Laman 1 12 
- 1 2 1  Johan Wecke - 30 
2 2 6 1  Henkhäuser 2 27 
- 1 1 1  Harmen Ebeling - 24 
1 1 4 1  Tönnis Bögcholt 1 24 
1 2 4 1  Hanß Kerckhoff 1 33 
- 1 3 1  Scheper im Sieke 1 - 
- 2 1 -  Die alte Schepers - 24 
- 1 ½  1  Hinrich Vogett - 21 
- 1 2 1  Albertt Bokloh - 24 
- 1 ½  1  Andreas Dake - 21 
- 2 1 1  Adamsche - 33 
- 1 - 1  Steimersche - 18 
- 1 - 1  Schweersche - 18 
        
     Latus 31 30 
        
     Summa: 120 15 
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1776 – Bevölkerung 
 
Im Jahr 1776 wurde in der Grafschaft Schaumburg - Lippischen Antheils – 
eine Volkszählung durchgeführt. Danach lebten auf den Hofstellen in 
Heeßen: 
Hof Nr. Personen Alter Bemerkungen 

1 Jürgen Waltemathe 46  
 Frau Catharine 45  
 Kinder: Elisabeth 16  
 Hans Heinrich 13  

 Friedrich 10  

 Sophia 6  
 1. Einliegerin:   
     W. Kuhlmann 

    Kind: Cordt Henrich 
34 
10 

 

 2. Einliegerin:   
     Catharina Elisabeth 

    Kind: Sophia 
44 
7 

 

2 Cordt Heinrich Meier 27  
 Frau Lisabeth 27  
 Kind: Cordt Henrich 2 ½   
 Leibzucht: Hans Henrich Meier 53  
 Frau Elisabeth 55  
 Kinder: Johann Henrich 23 Grendier 
 Margaretha 21  
 Friedrich 17  
 Tonies 14  
    

3 Friedrich Weimann 42  
 Frau Elisabeth 46  
 Kinder: Tönnies 22  
 Hans Henrich 19 Grenadier 
 Maria 16  
 Sophia 13  
 Christina 10  
 Leibzucht: Christoph Rinne 88  
    

4 Cordt Henrich Waltemathe 48  
 Frau Maria 46  
 Kinder: Maria 18  
 Henrich 15  
 Ludewig 12  
 Friedrich 9  
 Sophia 5  
 Leibzucht: Hans Harm Hartmann 76  
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HofNr. Personen Alter Bemerkungen 
5 Johann Henrich Meier 35  

 Frau Maria 35  
 Kinder: Sophia 6  
 Johann Henrich 4  
 Maria ½   
 Leibzucht: Johann Henrich Meier 66  
 Kind: Christian 31 Grenadier 
 Maria Meiers und  43  
 und unehel. Kind: 

Friedrich 
7  

 Einlieger: Matthias Büsing 39  
 Kind: Carl 11  
 Friedrich 3  
    

6 Wittwe Catharina Hobeins 39  
 Kinder: Elisabeth 34  
 Hans Henrich 25 Grenadier 
 Christian 22 Ist außer Lande? 
 Carl 21  
 Harm Henrich 18  
 uneheliches Kind: Friedrich 9  
 Einlieger: Wilhlem Hobein 32  
 Frau Catharina 26  
    

7 Johann Christoph Wente 33  
 Frau Margarethe 25  
 Kind: Marie Eleonore 2 ½   
 Leibzucht: Harm Henrich ... 55  
 Frau Catharina 59  
 Mutter Elisabeth Rinnen 83  
    

8 Hans Henrich Meier 25  
 Frau Eleonora 24  
 Kinder: Hans Henrich 4  
 Eleonora ¾   
    

9 Cordt Henrich Bokeloh 65  
 Frau Catharina 55  
 Kinder: Cordt Henrich 33  
 Philipp Christian 31  
 Leibzucht: Cordt Henr. Bokeloh 84  
 Frau Marie 85  
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HofNr. Personen Alter Bemerkungen 

10 Hans Heinrich Kuhlmann 49  
 Frau Elisabeth 37  
 Kinder: Friedrich 16  
 Hans Hinrich 7  
 Sophiea 4  
 Leibzucht: Jobst Henrich Kuhlmann 76  
 Kind: Wilhelm 8  
    

11 Hans Henrich Möller 37  
 Frau Sophia 37  
 Kinder: Hans Henrich 13  
 Sophia 10  
 Dorothea 6  
 Eleonore 4  
 Friedrich 1  
 Leibzucht: M. Möller 69  
 Kind Sophia 23  
    

12 Philipp Tünnermann 39  
 Frau Maria 32  
 Kinder: Johann 10  
 Sophia 5  
 Ludewig ½   
 Leibzüchterin: Witwe Tünnermann 59  
    

13 Hans Harm Böverßen 27  
 Frau Dorothea 27  
 Kinder: Maria 3  
 Wilhelm ¾   
    

14 Friedrich Brandt 50  
 Frau Engel 49  
 Kinder: Sophia 21  
 Henrich 19  Grenadier 
 Conrad 13  
    

15 Johann Henrich Horstmeijer 45  
 Frau Elisabeth 42  
 Kinder: Maria 19  
 Johann Henrich 2 ¾   

16 Einlieger: Hans Henrich Hesse 42 Grenadier 
 Frau Maria 38  
 Kinder: Dorothea 10  
 Johann 9  
 Cordt 4  
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HofNr. Personen Alter Bemerkungen 
17 Carl Friedrich Thiemann 29 Grenadier 

 Frau Maria 24  
 Kind: Wilhelmina 2 ¾   
 Leibzüchterin: Sassenberg 62  
    

4 Schulmeister Röbbecke 22  
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Ordnung im Wandel der Zeiten 
 
Für einen Briefschreiber ist es unerläßlich, auf dem Umschlag des Briefes 
neben dem Ort mit der Postleitzahl auch die Straße und Hausnummer des 
Empfängers anzugeben. Dies war in vielen kleinen Gemeinden, so auch in 
Heeßen, nicht immer selbstverständlich. Erst im Jahr 1965 wurden in 
unserer Gemeinde Straßennamen und Hausnummern eingeführt. Wie aber 
war es vorher? Heeßen wird 1284 erstmalig urkundlich erwähnt. Unser 
Dorf ist somit  „amtlich“ über 700 Jahre alt. Wie damals die Höfe 
bezeichnet wurden, ist nicht bekannt. Im Laufe der folgenden 
Jahrhunderte entwickelte sich aber eine Durchnummerierung der 
Anwesen, deren Reihenfolge sich nach verschiedenen Gesichtspunkten 
richtete. Waren anfangs die Gründungszeit, Größe und Wirtschaftkraft der 
Höfe maßgebend, so dürfte später vielleicht auch die Stellung zum 
Herrscherhaus in Bückeburg oder die Vermeidung einer 
Namenverwechslung mitentscheidend gewesen sein. Eine feste Regel läßt 
sich nicht feststellen. Durch fürstliche Anordnung im Jahr 1747 erhalten in 
den Gemeinden alle Höfe eine durchlaufende Nummerierung, die bis 
Oktober 1965 in unserer Gemeinde weitergeführt wurde. Im Laufe der 
Jahrzehnte müssen sich aber Unstimmigkeiten ergeben haben, denn in 
einer Verfügung der fürstlichen Regierung vom 17 März 1830 heißt es: 
 
„Die Bauervögte sollen eine Liste mit den Hausnummern anlegen und 
binnen drei Tagen einrichten, und sollen nachsehen, ob Colonien (Höfe) 
vorhanden sind, die keine Nummern haben.“ 
 
Diese Regelung war bis zum 31. Oktober 1965 gültig, was zur Folge hatte, 
daß bis dahin die Nummerierung immer unübersichtlicher wurde. Ab 
diesem Zeitpunkt wurden in unserer Gemeinde Straßennamen eingeführt 
und die Grundstücke durchlaufend numeriert. 
 
Bei der Nachforschung über die Heeßener Geschichte fanden sich u.a. 
auch viele Angaben über Besitzverhältnisse in Heeßen. Diese und eine 
Gegenüberstellung von alten und neuen Hausnummern wurden auf den 
folgenden Seiten zusammengefasst. (Nach Döring und Eggers)
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Alte 

HausNr.bis 
31.10.65 

Grundstücke 
ab 1.11.65 

Wirtschaftliche 
Einordnung bis 1939 
bzw. Herkunft nach 
1945 

Stätteninhaber/Eigentümer in 
den Jahren  

1937 1965 

     
1 Hauptstr. 39 „Der“ Meier Meier F.Meier/Hasse 
2 Hauptstr. 22 „Ein“ Meier Kasting Kastning 

3 – neu Auestr. 7 „ Buhmeier Buhmeier 
4 Hauptstr. 35 „ Spieß K.Spieß 
5 Hauptstr. 42 1685=Gakbeuer 

1937=Grosskötner 
Meier Meier 

6 Hauptstr. 42 „ Rinne Kuhlmann 
7 Hauptstr. 40 Grosskötner Steinmeyer Steinmeyer 
8 Auestr. 2 „ Prasuhn/Meier Meier 
9 Waldstr. 10 Kleinkötner Wecke Wecke 
10 Hauptstr. 28 „ Hartmann Hübner 
11 Hauptstr. 32 „ Rinne Leiseberg 
12 Im 

Wiesengrund 
„ Tünnermann Abgebrochen 

13 Hauptstr. 36 1685=Kleinkötner 
1937=Brinksitzer 

Baule Baule 

14 Hauptstr. 41 Brinksitzer Tünnermann Tünnermann 
14a Hauptstr. 41a „ „ „(Schmiede) 
15 Waldstr. 8 Brinksitzer Beißner Beißner 
16 Hauptstr. 38 „ Meier Möhlmann 
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Kai Hasse 
 
Meyer zu Heessen, Heessen Nr.1 
Mit Verbindungen zu anderen Höfen 
 
Graf Otto 1. von Schaumburg verkauft am 14 Februar 1387 die Hälfte der 
5 Hufe in Heessen u. die Hälfte der zwei Höfe u. einen Koten daselbst mit 
allem Zubehör an das Stift Obernkirchen für 30 Mark, die zweite Hälfte 
verkauft er am 14. April des selben Jahres, wie zuvor schon Otto u. Bodo 
v. Lerbeke getan. 
1533 de Meiger 
1549 de Meiersche 
1553-86 de Meier 
1578-79 Hinrich Boekloe erhebt Anspruch auf Hofnachfolge auf dem 
Meierhof zu Heessen 
(???) Hinrich Boekeloe versucht für sich u. seine Frau seinen 
berechtigten Anspruch auf den Hof zu Heessen geltend zu machen. Johann 
Gümmer als noch lebender Stiefvater, Gatte seiner inzwischen 
verstorbenen Mutter sei noch auf dem Hof und seine Schwester Anneke 
verheiratet mit Berend Poll 
1597-1609 Berend Poll (aus Müsingen ? Pol oder Polmeier ??) 
Berend Pol muß sich wegen einer Schlägerei mit Heneke Schartze 
verantworten (L 1 Nr.8526) 
vielleicht Johann Sander, ev. schon 1634 „sicher schon" 1636/37/38 in 
Heessen genannt, kann aber nicht zugeordnet werden. 
Gesche Sander oo  1606 Hans Möller auf Heessen Nr.4 
Margarete Sander oo  04.10.1674 Hinrich Blaue auf Rolfshagen Nr. 2 
Cordt Sander aus Bergdorf wird um 1620 häufig bei Eheberedungen als 
Zeuge genannt 
1621-34 de Meier 
Taufen KB Obk. 
Anneke *Trinitatis 1630 V: Meyer zu Hesensen P: Anneke Sanners 
Hans *16.02.1636 V: der Meyer zu Heessen P: Hans Rinsch 
 
1636-38 de Meier zu Heessen 
1639-59 der Meier 
1663-65 Jost Rinne 
ist der Bruder des Hinrich Rinne Meyer auf Eilsen Nr.1 und Hans Rinne in 
Buchholz Nr.1 
Rinne von Eilsen auf Heessen 
Jost Rinne oo NN 
*1628 oder 1630 
von Eilsen Nr. 1 AE auf Heessen Nr. 1 
1663-65 auf Heessen Nr.1  
Kinder: 
Johann Didrich Rinne *06.03.1673 

   P:Johann Didrich Rinne v. Eilsen  
Maria Elisabeth Rinne *08.01.1679 
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P: Steinmeiers Tochter, Hilmars v. Bokelohs Tochter u. noch andere 
 

Anna Catharina Rinne *15.04.1681 
P: Catharina Dakesche  

Johann. Henrich Rinne *25.02.1683  
Anna Ilsabe Rinne *26.03.1687 

P: Anna Ilsabe Bartermanns (ev. auf Jetenburg Nr.1/ geb. Hartmann 
auf Ahnsen Nr.1) 
Tochter des Hermann Hartmann oo Lücke Sander AE auf Ahnsen 
Nr.1 
 

Tönnies Sander 
1681 (von Müsingen Nr. 2 ???) 
Tönnies Sander leiht sich von Cord Steinmeier 20 Tir (Schuldbrief 
Dep.22acc.14/99 Nr.563) 
KB Obk: Hans Sander auf? Heessen 
oo   27.01.1681 Ilsaby Dehne des sei. Otto Hauß Witwe aus Krainhagen 
Kinder: 
Anna Maria Sander *15.10.1684 

P: Johann Waltemathes Frau (keine Ortsangabe) 
Anna Catharina Sander *07.02.1686 

P: Anna Christina Vogds, Clara Anna Waltemathe,  
Ilse Meyer Lahmanns, Engel Marie Rottfelds 

Johann Henrich Sander *03.08.1688 
P: des Meyers Sohn 

Jost Hinrich Sander *17.10.1677 
(V:Hans Sander v. Heessen) P: 5 Gevattern junge Knechte 
Johann Hinrich Sander *31.01.1681 

P: Hans Carl zu Bückeburg, Hinrich Presun v. Jetenburg (wird auch 
in EB als Zeuge gen.) 

Albert Sander 1692 auf Nr. 6 ???  
Albert Sander 

1692 auf Heessen Nr. 6 
Kinder: 
Anna Ilsabe Sander *09.07.1676 P: Alheid Hartmanns 
 
Johann Sander oo        1692 NN Walthemate??? 
Johan Hinrich Sander oo   16.05.1699 Engel... Nordmeyers (KB 

Obk) vom Rotfeld 
ab 1692 auf Heessen Nr.1 
Johan Sander, der Meyer, wird 1685 in den Abgabelisten gen. mit 88,5 mg 
Kinder: 
Daniel *1692 
Johann Tönnies Sander *29.03.1690 

V:Johann Sander, Meyers Filius zu Heessen, 
P: Johann Waltemathe 

Anna Margaretha Ilsabey Sander *12.10.1692  
Anna Margaretha Sander *03.02.1712 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 
81 

 

 

V: Hans Sander Meyer v. Heessen 
P: Anna Margarethe Nordmeier aus dem Stocksiek (Rottfeller) 

Johann Philipp (Julig?) Sander *21.03.1706  
V:Hans Sander 
P: Johann Sander 
(keine Ortsangabe) 

Anna Elisabeth Sander *05.04.1709 
P: Clara Sander 
(keine Ortsangabe) 

Anna Margarethe Sander *18.03.1708 (unehelich) 
V: Johann Ernst Gottschalk  
M: Sophia Sander 
P: uxor Johann Henrich Hartmann  
(keine Ortsangabe) 

Anna Elisabeth 
Sie hat ein unehelichen Kind mit Johann Henrich „Hachmeister"(?) v. 
Steinbergen „Scolator" ?? Johann Henrich *1709 ??, 
P: Johann Philipp Möller, Johann Julig Waltemate, Bergdorf 

(Johann Julig Waltemate Bergdorf ist auch Pate von Harm *1738 
Waltemate auf Heessen Nr. 8 gen.) 

 
(KB Obk: Johan Daniel Sander  oo  27.10.1717 Engel Sophia  
  Engelking aus Luhden)  
Meyer zu Heessen 
(Johan) Daniel Philipp Sander oo  27.10.1717 Engel Sophia  
* 1692 †31.01.1766      Engelking aus Luhden 
1736-47 auf Heessen Nr.1 2.  oo Anna Elisabeth †31.01.1766  
auf Karten v. 1733 ist "Daniel Sanner" auf den Hofflächen als Eigentümer 
eingetragen 
 
Kinder: 
Johann Tönnies Sander *16.01.1728 

P: Daniel Meier aus Heessen Nr. 8?), Johann Sander 
Sophie Marie Elisabeth Sander *14.05.1730 

P: vid. beat. Henrich Töns Engelking Meyer zu Luhden Nr. 1, 
uxor Herm Töns Steinmeyer zu Luhden Nr. 3 (Sophie Engelking 

 v.Luhden Nr. 1) 
Ilsa Marie Sander *20.04.1731 

P: Anna Ilsabey Renners (Heessen Nr. 10), ux. Hans Henrich 
Sudfeld (Heessen Nr. 17) 

Anna Catharina Margarethe *1733 oo 15.10.1756 Jürgen Henrich  * 
1733   Walthemate 

P: uxor Johann Henrich Steinmeier aus Eilsen (Nr. 4) 
uxor Daniel Prasuhn aus Selliendorf (Sophie Agnes Meyer Hevesen 
Nr.1), 
uxor Töns Engelking Kleinenbremen (Nr. 1?), 
uxor Herm Henrich Rinne Eilsen (Nr. 1-Anna Maria Ostermeier) 

Anna Dorothea Elisabeth Sander *01.04.1735  
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P: Anna Maria Prasuhns aus Luhden?? 
Christine Philippine Sander *22.09.1737 

P: Cordt Henrich Witbarts Frau (Heessen Nr.11) 
Ilse Margarethe Sander *16.01.1738 

P: Johann Sander in Heessen  
Hans Henrich Sander *16.01.1738 

P: Daniel Engelking v. Luhden (Nr. 4), Johann Sander zu Heessen 
(Großvater) 

Anne Sophie Philippine Sander *um1739  
P: uxor des jungen .......? 

 
Johann Philipp *1739 ? 

Pate: Johann Philipp Möller, Wittbarts Schwiegersohn (Heessen 
 Nr.11) Johann Rudolf *1748 †1769 
 Daniel* †29.10.1779??? 
Jürgen Heinrich Waltemate oo   1756 Catharina    
           Margarete Sander 
*26.08.1731 *1733 
 Tochter des Daniel Sander.  
 *1695 
 auch 1736 im Besaatregister auf 
 Nr. 1 genannt 
 ab 1756 bis 1774 auf Nr. 1 
 genannt, 
Vater Johann Christopher Waltemate von Eilsen Nr. 2? auf Heessen Nr. 8;  
verb. mit der Witwe Anna Maria Elisabeth Meier, geb.Rinne von 
Henkhausen 
(KI D54 140/141 Dienstpräsentation des Christoph Waltemate auf 
Heessen Nr. 8 und Jürgen Waltemate auf Heessen Nr. 1) Jürgen bittet um 
Zinsnachlass, da ihm das Vieh stürbe 
Kinder: 
Christoph Daniel *06.10.1754 

P: Johann Tönns Engelking by Kleinbremen (ev. Auf Rabünte), 
Johann Hinrich Rinne aus Eilsen 
Hans Henrich Rinne auf Henkhausen 

Sophie Trine Elisabeth Waltemathe *16.04.1756 
P: Anna Maria Elisabeth Waltemathe avia Heessen (die geb Rinne, 
Witwe Meier auf Nr. 8) 

Curt Henrich Waltemathe *01.05.1757 
P: Johann Curt Struckmann, Müsingen  

Stine Elisabeth *02.11.1759 †10.10.1781 
P: uxor Sanders Heessen ut avia  

Jürgen Heinrich *01.06.1762 oder 1762 ? 
Hans Henrich Christian Waltemathe *07.11.1762 

P: Jürgen Sassenberg Heessen 
Sophie Marie *02.07.1769 †04.12.1808  oo  22.04.1798 Johann Friedrich 
  Christian Hartmann v. Sülbeck 
  16 
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Sophie Marie Waltemathe   oo  22.04.1798 Johann Friedrich 
  Christian Hartmann 
*02.07.1769 †04.12.1808 *22.12.1752 †27.09.1831 
AE auf Heessen Nr.1 Witwer auf Sülbeck 16 
     von Sülbeck Nr.1 
 des Witwers 1.  oo  23.12.1784 Anna Rebekka 
     Schöttelndreyer, 
        verwittwete Botermann auf 
        Sülbeck Nr.16. 
     3.  oo  1809 Philippine Eleonore  
       Botermann 
         *1766 †25.03.1816 v. Sülbeck 
         Nr 8. 
      4. oo  Philippine Margarete Nerge 
         *1801 †27.08.1835 Sülbeck 
         Nr.20/ 10 

 
Kinder aus Hartmann/ Waltemate 
Hans Heinrich Christian *04.09.1799  oo  15.10.1820 Wilhelmine Leonore 
Rinne von Heessen Nr. 6 Sophie Philipine Leonore *22.05.1801 
Kinder aus Hartmann/ Schöttelndreyer 
Ernestine Wilhelmine *10.02.1803 
Christine Eleonore *19.07.1804 
Carl Anton *18.05.1806 
 
Hans Heinrich Christian Hartmann  oo 15.10.1820 Wilhelmine  
  Leonore Rinne *04.09.1799 
auf Heessen Nr. 1   von Heessen Nr. 6 
Kinder: 
Friedrich Christian *29.07.1821 oo 20.08.1848 Ernestine Sophie Philippine 
     Kastning v. Luhden Nr.1  
Hans Heinrich Christian *14.09.1823 
Louis Heinrich Christian *10.11.1825 
Louis Heinrich *01.07.1828 
Engel Marie Ernestine *11.12.1830 
Friedrich Wilhelm *12.08.1833 
Heinrich Christian Ludwig *26.09.1836  
wandert 11.09.1867 nach Amerika aus 
Ernestine Philippine Leonore *27.04.1839 
 
Es werden noch Heinrich Tönnies Daniel Hartmann von Nr.1 aus am 
15.10.1867 nach Amerika auswandern und auch Heinrich Hartmann in 
1868 
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Friedrich Christian Hartmann oo 20.08.1848 Ernestine Sophie 
  Philippine Kastning 
*29.07.1821   *21.03.1827 
auf Hessen Nr.1   von Luhden Nr.1 
 
Erteilung eines Erbscheins für die Erben des am 2.4.1901 verstorbenen 
Leibzüchiers Friedrich Christian Meier und seiner am 23.02.1888 
verstorbenen Ehefrau Leonore Meier. geb. Nordmeier in Heeßen Nr. 1 
 
Kinder aus der Ehe: 
Ernst Heinrich Wilhelm Hartmann oo 15.08.1875 Ernestine Sofie  
*19.10.1850 †1920  Meier Heessen Nr. 8 
  †1914 
auf Heessen Nr.1  
Kinder aus der Ehe: 
Karoline Sophie *12.02.1872 
Sophie Wilhelmine *17.06.1876 oo Dreves in Eilsen Nr. 6 
Wilhelmine Ernestine *01.10.1877 oo 29.01.1901 Friedrich 
†30.03.1951  Ludwig Meier von   
  Segelhorst Nr.2 
Ernestine Sophie *21.05.1881  oo Dehne? („Joufares")auf  
   Hunekes Hof in Röhrkasten 
Philippine Sophie *09.11.1885    oo um 1900 Ernst Spier auf  
    Rusbend  Nr. 12 
Wilhelmine Ernestine Karoline Hartmann oo 29.01.1901 Friedrich Ludwig 
*01.10.1877 †30.03.1951    Meier 
  *14.04.1873? †11.05.1938 
AE auf Heessen Nr. 1  von Segelhorst Nr. 2 
Kinder: 
Minna   oo Ernst Möller, Magistratssekre-
    tär in Obernkirchen 
 
Friedrich *08.03.1904 oo 0            3.07.1929 Wilhelmine  
  Steinmeier aus Luhden Nr.3 
 
Wilma *03.04.1915 oo Friedrich Schade aus Berlin, 
  Enkel des Messerfabrikanten 
  Schade aus Exten 
 
Friedrich Meier oo  1929 Wilhelmine Steinmeier 
*08.03.1904 †1970   *08.09.1906 †18.04.1990 
AE auf Heessen Nr.1    von Luhden Nr.3 
Er übernimmt am 7.September 1929 den Hof. 
Kinder: Edith *1929  oo 1955 Gerhard Noltensmeier 
   aus Silixen 
Kinder 
Hanna *23.04.1941    oo  1967 Gerhard Hasse aus  
     Stadthagen 
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Hof Heessen Nr.2 
 
Cord Henrich Sassenberg oo  22.07.1721 Anna llsabe  
  Tatge 
*1693 †12.12.1749  *1690 †1763 
auf Heessen Nr.2  von Wendthagen Nr.25  
er wird 1747 noch auf Nr. 2 genannt 
Kinder: 
NN   oo  1747 Hans Henrich Meier v. 
    Heessen  Nr.8 
 
NN Sassenberg   oo 1747 Hans Henrich Meier 
    *1723 
AE auf Heessen Nr.2   von Heessen Nr.8 
Er übernimmt auch den Hof Nr.2, dazu stellt er Antrag an die Hofkammer 
und bittet um Genehmigung  
Kinder: 
Cordt Henrich *1749 AE auf Heessen Nr. 2 ab 1774 
 
Hans Henrich *1751 AE auf Heessen Nr. 8 ab 1774 
 
L 2 B Nr. 26 
Staatsarchiv Bückeburg Meyer, Johann Hinrich, Einw., Heeßen 
Aufsicht über den Besitz und die Bewirtschaftung von Bauerngütern 
Enthält: u.a. 
Familienstreit um den Besitz des Hofes von Hans Hermann Meier Nr. 21 in 
Hevesen, 1746-1755; 
 
Cordt Henrich Meier    oo 1774  
*1749 
AE auf Heessen Nr. 2 ab 1774 
Johann Hinrich     oo 14.05.1778 Anna Maria  
      Margaretha Waltemathe 
     V: Cord Hinrich Waltemathe in 
     Heessen  Nr.4 
Conrad Bardhold Henning    oo 20.04.1783 Margarethe  
     Elisabeth Büte 
    V: Wolteke Büte aus  
    Rolfshagen 
Sophie Eleonore     oo  15.11.1795 Friedrich Anton 
      Blaue 
     V: Ludolf Blaue in Krainhagen 
Philippine Marie     oo 14.03.1818 Hans Henrich  
      Daniel Meyer 
     V: Heinrich Meyer auf Scheie 
     Nr.1 
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Johann Daniel Kastning    oo 1811 NN Meier  
*1780 
von Luhden Nr.2    AE auf Heessen Nr.2  
    V: Henrich Tönnies Kastning, 
    Bruder des Meier von Luhden 
    Nr.1 
   1. oo  um 1790 NN Meier auf Luhden 
     Nr.2 
   2. oo  1800 Marie Elisabeth Tebbe, 
     von Obermüller Kleinbremen 
     Nr.4 
 
NN Kastning  oo Ernestine Meier  
  †11.08.1889 
 
1542 -1586 Henneke Schwartze 
 
1597 — 1609 Hinrich Schwartze †1627 oo   NN †1632 
Hinrich Schwartze, leibeigen dem Domkapitel Minden beschwert sich 1602 
über die Dienste auf der Arensburg (L1 Nr.4732) 
 
Sarries Sassenberg   1. oo  1.01.1634 Anneke Schwartze 
*1613   †1642 
von Kleinenbremen 32   AE auf Heessen Nr.2 
  2. oo  14.08.1642 Alheit Rösener 
    †Nov. 1680 
Kinder aus 1.  
 
Joist (2652) *23.11.1634   oo  1686  AE Wecke auf Heessen 
   Nr.3  (Tochter aus 1.Ehe des 
   Heinrich Wecke)  
Johann (2655) *23.09.1637  1. oo  02.10.1666 Anna Steinmann 
   2.  oo  26.11.1685 Anna Catharina 
     Meier 
Marie (2657) *11.04.1641   oo  1662 Heinrich Wecke in  
   Heessen Nr.3 
 
Kinder aus 2.  
 
NN * 22.10.1643  
Henrich  *09.10.1647 
NN *10.02.1649 
Johan *10.11.1652 
NN *26.05.1656 
Margareta Catharina *21.02.1662 
Catharina Margareta *28.02.1663  
Jost Henrich  *03.10.1674 
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Johann Sassenberg  1.  oo  02.10.1666 Anna Steinmann  
*1637    †1684 
auf Heessen Nr. 2  2.  oo  26.11.1685 Anna Catharina 
    Meier *1655 †1727. 
Kinder aus 1: 
Hans Henning  *11.08.1667  
Anna Margarethe *04.06.1674  
Johan Tönnies  *15.09.1676  
Anna Elisabeth *07.08.1678  
Anna Cathrina  *09.05.1679  
Anna Cathrina  *03.03.1681  
Johan Hinrich  *09.03.1683 
 
Kinder aus 2: 
Johann Hermann    oo  19.04.1718 Anna Catharina 
*16.09.1688 †03.02.1741    Büte in Rolfshagen  
 
 
Hans Henning Sassenberg   oo Anna Ilsabe Kukermeyer 
*01.08.1667 †29.12.1719    *1669 †08.09.1749 
auf Heessen Nr.2 
Hans Henrich Sassenberg/ Cord Henrich Sassenberg wird in den 
Abgabelisten v. 1685 mit 74,75 mg genannt 
 
Kinder: 
Cord Henrich Sassenberg *1693 
 

Hof Heessen Nr.3, fürstl. Hof in Heessen, 
 
1533 —61 Wolteke Wecke  
1597— 1609 Hennecke Wecke 
 
Johann Wecke    1.  oo 1619 NN 
1634 — 39 auf Nr.3    2.   oo  1635 NN Rösener 
 
Henrich Wecke    1.  oo 1651 NN Wolthemate 
1659 —81 auf Nr.3   2.  oo  1662 Marie Sassenberg von 
      Heessen Nr.2  
      *11.04.1641 
de junge Weckesche wird auf der Arensburg als Hexe verurteilt, 50 Rtlr. 
 
Jobst Sassenberg     oo  1686 AE Wecke 
*23.11.1634    Tochter aus 1.Ehe des Heinrich 
von Heessen Nr.2     Wecke  
Jobst Sassenberg/Johann Henrich Sassenberg wird in den Abgaben-Listen 
v. 1685 gen mit 69,5 mg, auch 1692 gen. 
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Johann Hinrich Sassenberg   oo  1719 NN Dehne 
um *1690 †1727    aus Meinsen Nr.3 ??? 
Seine Witwe Dehne, AE Sassenberg  2.  oo  1727 Christoph Henrich 
     Rinne 
    1736-1756 als Interim auf Nr.3 
Kinder: 
Tochter aus 1.Ehe AE     oo Friedrich Wilhelm Weihmann 
 
Friedrich Wilhelm Weymann   oo NN Sassenberg  
*1734/35 
1762-74 auf Nr.3 gen. 
 
ab 1774 Töns Hartmann 
 
Name: Möhlmeister, Heinrich  
Herkunftsort: Heeßen Nr.3  
Auswanderungsziel: Amerika  
Entlassungsdatum: 7.9.1853 
Quelle: Anz. Schbg.-L. 1853 S. 275-276 
 
der Hof wird später von der Hofkammer eingezogen und um 1900 mit 
dem Hof des Waltenathe aus Eilsen getauscht. Früher lag er vor der Aue, 
an der Auestr. Das Haupthaus war einige Zeit Schule, in Kuhlmanns Wiese 
und Ackmanns Haus wohl die Leibzucht. Der neue Hof wurde an die 
Bundestr. gelegt. 
 
Heinrich Waltemate, Landwirt, um1915, Heeßen Nr. 3 
Er hat seine Hofstätte in Eilsen gegen den Hof in Heessen getauscht. Seine 
alte Hofstelle und das umliegende Land wird zur Erweiterung der 
Kuranlagen benötigt. 
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Hof Heessen Nr.4 
 
Wird später als ein Meier bezeichnet 
1561-1586 Hinrich Scharte 35 mg / 
1597-98 Hinrich Schwarten Witwe (s.Akten: Nachlass der Catharina 
Schwarze)  
1597-99 
1609-1634 
Hanß Möller    oo  1606 Gesche Sander 
†1616    *1579 †16.01.1673 
Kinder: 
NN †1627 
Anna Lucia Möller *1621 †27.04.1701  oo  18.10.1645 Hinrich Rinne  
(*21.02.1625 †27.04.1701)   * 27..12.1623 †06.11.1711 v. 
Heessen Nr.4?   auf Eilsen Nr.1 
 
 
Hinrich Lamann/ Möller  oo  1627 AE Gesche Sander, 
1634-1639   Witwe Müller 
    
1634-1639 
Hanß Müller 
1641 
Henrich Lamann al. Möller 
1645 
Hanß Möller 
1655 
Henrich Müller / Lamann 
1659-1665 
Julius Korff 
1681-1692 auf Heessen Nr.4 

Anna Catharina Korff *28.12.1672 
V: Julius Korff in Heessen,  P: Ilsabey Sehweges?, Catharina 

Steinmeier, Anneken 
Waltemathe, des jungen 
Pagen? zur Arensburg? 

Johann Henrich Korff *24.03.1676 
V: Julius Korff in Heessen  P: Heinrich Sassenberg 

Agnesa Korff *30.05.1686 
V: Johann Korff zu Heessen P: Julius Korff Tochter 
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Hans Hinrich Waltemate  oo  1724 NN Rinne AE auf  
   Heessen Nr.4 
Zwischen 1693 bis 1735 
Sohn Cord Henrich *1729 Von Eilsen Nr.2? 
 
  2.  oo  1731 Hans Hermann  
     Hartmann Interimswirt 1736-
     1762 
Kinder aus Waltemate/Rinne 
 Hans Hennig Waltemathe *14.08.1729  
 V: Hans Henrich Waltemathe in Heessen 
  P: Hermann Henrich Rinne, Cord Henrich Nordmeier,  
  Johann Steinmeier, alle aus Eilsen  
Cord Henrich *1729 
Hans Henrich *1731    oo  1758 Margarete Elisabeth 
       Büthe auf Krainhagen 
2044 1758, 27.5. S. 116 Hans Ernst Büthen Tochter von Kreyenhagen, 
alt 20 Jahre. Braut hat elterliche Kleinkötherstätte.  
sogleich. Bräutigam 50 Rthlr für 1 Pferd, 15 für 1 Kuh, 1/2 gemachtes 
Bett, 1 Lade, 1 Mltr. Roggen, 5 Rthlr. für halbe Hochzeit.  
Stiefvater: Hans Hermann Hartmann, Eidgeschw. Hans Henrich Schwerd 
von Kreyenhagen. 
Anna Maria Waltemahe *03.04.1757 †18.01.1832 
 V: Henrich Waltemathe in Heessen   
  P: Anna Catharina Waltemathe in Buchholz? 
  Anna Engel Hartmanns in Heessen (Großmutter auf Nr.10?)  
Cord Heinrich Walthemate 
*1728 
Ab 1747 -1763 auf Nr.4 
Kinder: 
Anna Marie Margarete *03.04.1757 †1757) 
Curdt Henrich *1757   oo  1781 oder 04.12.1789 Sophie 
    Heldt aus Buchholz 
Cord Hinrich *21.09.1760   oo  25.05.1787 Engel Sophie 
   Hobeins, Heessen Nr.6 
(die Helds könnte auch seine erste Frau gewesen sein) 
Töns Henrich *16.11.1762 
Johan Friedrich Wilhelm *1766 †17.02.1785 (Vater ?? Johann Jürgen 
Waltemate? Oder Georg Henrich?) Johanna Sophie Henriette *20.01.1771 
Sophie*30.04.1778 
 
1853 Carl Henrich Waltemathe, Zimmergeselle u. Bergmann Sohn des 
Leibzüchters geht nach Obernkirchen 
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Hof Heessen Nr. 6, Hobeins 
 
Hans Koster 
1561-79  
Hanß Koster 
1597-1609 
Hanß Bögeholt 
1634 
Tönnies Bögeholt 
1636-39 
Hanß Köster/Bögeholtz 
1641 - 45 - 1648 
Tönnies Bögeholtz/Hans Köster 
1659-63 -1665 
 

Johann Börgeholt  oo  
ab 1681 auf Heessen Nr.6 
 
Kinder: 
Anna Börgeholt *05.08.1663 
 P: de Krügersche zu Luhen?, de Schmidische zu Steinbergen? 
Margaretha Lisabeth Borgeholt *01.01.1668 
 P: de Amtmannsche zur Arensburg  
Anna Catharina Börgeholt *04.10.1665 
 P: de R/Bennersche 
Engel Margaretha Börgeholt *18.08.1672 
 P: Tönns Waltemathen Frau, Johann Sassenbergs Frau, de 
 Margarethe 
Wilhelm Otto Börgeholt *23.09.1675 
 P: des Cammerarts Diener  
Johann Hinrich Börgeholt *09.08.1678 
 P: Hinrich Sassenberg, Johann Steinmeier, Johann Waltemathe, 
 Cord Apking, Claus Rohe? (keine Ortsangaben) 
Hans Börgeholt *14.08.1681 
V: N. Börgeholt v. Heessen 
 
Albert Sander 
1692 auf Heessen Nr.6 
Kinder: 
Anna Maria Sander *15.10.1684 
 P: Johann Waltemathes Frau 
 (keine Ortsangabe) 
Anna Catharina Sander *07.02.1686 
 P: Anna Christina Vogds, Clara Anna Waltemathe, 
 Ilse Meyer Lahmanns, Engel Marie Rottfelds 
Johann Henrich Sander 03.08.1688 
 P: des Meyers Sohn 
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Johan Harm Soete 
 
Harm Hobein 
1736 auf Nr.6 gen. 
Johann Hermann Hobein in Heeßen, 1738 in Äußerung (L 2 E Nr. 64) 
 
1067 1600, 8.3. 
Hartmann Hobein, Weibeck und Metken Struckmeier, Schafmeister 
Hermen Struckmeiers Tochter von Deckbergen. Bräutigam hat 2 Töchter 
1. Ehe, jede bekommt vollen Brautschatz und 80 Thaler und 1 Bastadsohn 
bekommt 5 Rthlr. Bräutigam: Pastor Johan Westerfeld, Weibeck, Hans 
Clais, Johan Scherpe, daselbst, Henrich Callmeier, Oldendorf, Severin und 
Curdt Wellihausen, daselbst. 
Braut: Nikolaus Sölter, Pastor, Johannes Möller, Küster, Deckbergen, Hans 
Bohne, Ostendorf, Hernien Bunte, Hernien Meier, Deckbergen. 
 
Johann Wilhelm Hobeins oo  1747-56 auf Heessen Nr.6 
 
Kinder: 
Engel Elisabeth Hobeins *26.05.1743 
 P: Anna IIsabey Hobeins ut avia in Heessen  
Wilhelm Hobeins *01.01.1745 
 P: Christoph Rinne in Heessen 
Johann Daniel Hobeins *18.12.1746 
 P:Johann Daniel Sander 
 
Johan Harm Soete 
1762 
Wilhelm Hobein 
1763  
1765 
1766 Rel.Hobeins (*1719) 
 Rel Hobeins 
1774 Witwe Cath. Hobeins (*1718?)  
 Wilhelm Hobein 
 
Johann Ernst Conrad Rinne  oo   1774 AE Hobeins 
v.Henkhausen  
Buchholz Nr.1 
 
Ernst Conrad Rinne  oo  26.04.1798 Wilhelmine Eleonore 
   Hobeins 
 
Von Henkhausen  AE auf Heessen Nr.6  
Sohn des Tochter des  
Hans Henrich Rinne v. Wilhelm Hobeins  
Buchholz Nr.1 auf Heessen Nr.6 
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Kinder: 
Wilhelmine Leonore   oo 15.10.1820 Hans Heinrich  
    Christian Hartmann auf Heessen 
    Nr.1 
 
Carl. Henrich Friedrich Wilhelm oo  30.01.1866 AE Sophie Buchmeier 
Rinne, *1842, Sohn des Colons  auf Rolfshagen Nr.2 
Rinne auf Heessen Nr.6 
  
Ernst Friedrich Rinne †26.01.1906 Auf Heessen Nr. 6 
 

Hof Heessen Nr.8, Stukenhof 
 
Henneke Kerkhoff 
1549 
Benneke Kerkhoff 
1581 
Friedrich Kerkhoff 
1597-1609 
Jobst Kerkhoff 
1634 -38 
Cordt Stucke 
1639 
Johan Meyer Stucke   oo  Margarethe 
1659   Sie ist Pate 1662 (JohanStucken 
  Frau)  
(lt.Döring sei der vom Meyerhof Nr. 1, da er "abgabenfrei" gewesen sei) 
 
Cordt Apking 
1681-92 
Julius Otto Meier  
Kinder: 
Johan Philipp 
Hans Heinrich *1720  oo 1764  Wilhelmine Pöhler, Witwe 
   Buchmeier auf Westendorf 
4044 1764, 19.5. S.104 
Hans Henrich Meier, verst. Julius Otto Meiers Sohn, Heesen, Amt 
Arensburg, 44 Jahre und Wilhelmine Poehlerin, Johann Tönjes Buchmeiers 
Witwe, Westendorf. 
Braut hat vom verst. Ehemann herkommenden Vollmeierhof, erben Kinder 
1.Ehe. Bräutigam 340 Thlr. selbst erworben, 25 Thir. von elterlicher 
Stätte, 1 Kuh. Braut Schwager: Untervogt Moritz Siwerts. Vormund: 
Hermann Henrich Meier, Johann Corth Meier. 
 
Johann Philipp Meyer  oo  1724 NN Rinne? 
1724 auf Heesssen Nr.8  von Henkhausen, Buchholz Nr.1 
Heinrich Meier wird in den Steuerlisten gen. 
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Die Witwe  oo  1727 (Johann) Christoph  
    Wolthematbe 
  Von Eilsen Nr.2 ? wird ab 1736 
  auf Nr.8 gen.  
Kinder: Meyer /Rinne 
Ev.: Hans Henrich  oo  1747  AE Sassenberg auf  
   Heessen Nr.2 
 
Kinder: Waltemate/ Rinne 
Sophie Marie Waltemathe *25.07.1728 
 P: Sophie Ursula Joh. Heissingers Frau aus Rinteln, 
Anna Maria Ostermeyer uxor des Meyer Rinne zu Eilsen 
Jürgen Henrich *26.08.1731  oo  1753 Catharine Margartethe  
   Sander AE auf Heessen Nr.1 
 P: Johann Jürgen Rinne v. Henkhausen 
Christian Henrich *29.01.1734 
 Pate: Chr. Freiherr v. Rucheu (Oberst Hannover) 
Johann Hinrich Nodholz v. Luhden Buschen ?? 
Harm *06.01.1738 
 Paten: Johann Hinrich Waltemate v. Eilsen (Bruder des Vaters) 
Hans Harm Hartmann v. Heessen (Stiefvater v. Chr.) 
Julig Waltemate v. Bergdorf 
Cristoph (Henrich) Rinne v. Heessen Nr.3 (Vater oder Bruder der Mutter v. 
Chr) 
Hans Henrich Christian *07.11.1762  
 Pate: J. Sassenberg, Heessen 
 
L 2 B Nr. 25 Staatsarchiv BückeburgMeyer, Johann Hinrich, Einw., 
Heeßen Bemühungen von Johann Hinrich Meyer zur Bewirtschaftung 
seines erheirateten Hofes in Sassenberg und seines elterlichen 
Großköterhofes in Heeßen ..1751 ..1768 
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Hof Heessen Nr.8, Stukenhof 
 
Hans Henrich Meier  oo  1747 NN Sassenberg 
*1723  AE auf Heessen Nr.2  
1756-66 auf Heessen Nr.8 und Nr.2 
bewirtschaftet dann angebl. beide Höfe 
Kinder: 
Cordt Henrich *1749 AE auf Heessen Nr. 2 ab 1774 
Hans Henrich *1751 AE auf Heessen Nr. 8 ab 1774 
Johann Hinrich  oo  14.05.1778 Anna Maria  
  Margaretha Waltemathe  
 V: Cord Hinrich Waltemathe in Heessen Nr. 4  
Conrad Bardhold Henning  oo  20.04.1783 Margarethe Elisabeth 
  Büte  
 V: Wolteke Büte aus Rolfshagen 
 
Hans Henrich Meyer oo  19.05.1771 Marie Leonore  
*1751  Woempner 
AE auf Heessen Nr.8 ab 1774 
Kinder: 
Hans Henrich Meier *1772 †1842  oo Marie Leonore Rinne 
auf Nr.8 
Sophie Eleonore   oo  15.11.1795  Friedrich Anton Blaue 
    V: Ludolf Blaue in Krainhagen 
Philippine Marie   oo  14.03.1818  Hans Henrich Daniel 
    Meyer V: Heinrich Meyer auf  
    Scheie Nr.1 
Hans Henrich Meier   oo Marie Leonore Rinne 
*1772 † 1842 auf Nr.8  
Kinder: 
Friedrich Wilhelm   oo Philippine Marie 
 
Friedrich Wilhelm Meier   oo Philippine Marie  
auf Heessen. Nr.8    ca. *1799 †1841 
   Sie stirbt noch im Wochenbett  
Kinder: 
Friedrich Christian (Zwilling) *08.01.1841 †09.04.1841 
 
Erteilung eines Erbscheins für die Erben des am 20.04.1901 verstorbenen 
Leibzüchters Friedrich Christian Meier und seiner am 
23.02.1888verstorbenen Ehefrau Leonore Meier geb. Nordmeier in Heeßen 
Nr. 1 
 
Hans Heinrich Daniel Meier oo Philippine Marie 
*28.06.1818 †1895  heiratet Meier Scheie ev. In   
auf Heessen Nr.8  zweiter Ehe? oder ist sie die  
  Anerbin von Scheie Nr.3 
NN Möller auf Scheie Nr.4 leiht sich um 1860 300 Taler bei ihm. 
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Kinder: 
Johann Henrich Wilhelm  oo  NN Hartmann  
*31.12.1849 †15.08.1998  von Heessen Nr.1 
Ernestine Sophie †1914  oo  Ernst Heinrich Wilhelm Hartmann 
  auf Heessen Nr.1 
 
Johann Henrich Wilhelm Meier  oo  29.08.1875 Sophie Ernestine 
  Wilhelmine Hartmann 
*31.12.1849 †15.08.1898  *12.04.1854 †05.01.1908 
auf Heessen Nr.8  v. Heessen Nr.1 
Großköther 
Kinder: 
Karl Heinrich Wilhelm Meier *29.12.1880 †24.06.1915 in Galizien, 
übernimmt im Oktober 1898 den Hof;  
sein Sohn: Heinrich *29.12.1911 
 
Hahne, Heessen Nr. 11 
 
Henneke Schwartze  
1597 – 1609 
 
Henrich Witbarth  oo  1650  Anneke Bocklo 
1659 auf Heessen Nr.10 
 
Adam Witbarth  oo  09.10.1673 Catarine Marlene 
   Büte 
1681 -92 auf Heessen Nr.10  von Krainhagen 
 
Cord Julius Witbarth 
 
Johan Philipp Möller  
1738-62 
 
Hans Henrich Möller  
*1739 
1763 - 74 
 
Friedrich Steinmeier unehelicher Sohn des Einliegers Hartmann geht 1860 
nach Amerika 
 
Name: Steinmeier, Friedrich, unehelicher Sohn des Einliegers Wilhelm 
Hartmann u. der geb. Hahn Schuster Geburtsdatum/-ort: 1.7.1849 
Auswanderungsziel: Amerika, Bruder der Mutter, Wilhelm Hahn, bereits 
1860 A., will die Überfahrt bezahlen Entlassungsdatum: 19.7.1867 
Quelle: StA B L 3 Ua Nr. 4o S. 297-298; Anz. Schbg.-L. 1867 S. 197 
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Erteilung eines Erbscheins für die Erben des am 16.05.1902 verstorbenen 
Wilhelm Hartmann in Heeßen Nr. 11 
 
1911 Ernestine Rinne, Kleinköther, Heeßen Nr. 11 
 
Graf Otto I. von Schaumburg verkauft am 14 Februar 1387 die Hälfte der 
5 Hufe in Heessen u. die Hälfte der zwei Höfe u. einen Koten daselbst mit 
allem Zubehör an das Stift Obernkirchen filr 30 Mark, die zweite Hälfte 
verkauft er am 14. April des selben Jahres, wie zuvor schon Otto u. Bodo 
v. Lerbeke getan. 
 
LI Nr.5794 
1578-79 Hinrich Boekloe erhebt Anspruch auf Hofnachfolge auf dem 
Meierhof zu Heessen 
(???) "Hinrich Boekeloe versucht für sich u. seine Frau seinen berechtigten 
Anspruch auf den Hof zu Heessen geltend zu machen. Gegen: Johann 
Glimmer als noch lebender Stiefvater ?. Der Gatte seiner inzwischen 
verstorbenen Mutter sei noch auf dem Hof und seine Schwester Anneke 
verheiratet mit Berend Poll 
1597-1609 Berend Poll aus den Steuerlisten (aus Müsingen ? Pol oder 
Polmeier??) 
 
LI Nr.8526 
 
Pol, Berndt, Heeßen Berndt Pol zu Heeßen (Heisenssen) gegen 
Heinrich Schwarte zu Bückeburg betr. Schmerzensgeld .. 1581 
 
L 1 Nr.5795 
Eggert u. Johan von Ohlen gegen Philpp Spiegel zu Desberg um einen Hof 
in Heessen 
 
L1 Nr.5796 
Anspruch des Grafen Hermann und seines Untertanen Henning Schwartze 
am Nachlass der Catharina Schwartze 
 
Johann Sander, ev, schon 1634 „sicher schon" 1636/37/38 in Heessen 
genannt, kann aber nicht zugeordnet werden 
Gesche Sander heiratet den Möller auf Nr.4 
 
Dep 22 acc 14/ 99 Nr.563 
Schuldbrief des Tormies Sander u. Cordt Steinmeier beide Amt Arensburg 
1687  
(Sander auf Heessen Nr.1 / Steinmeier auf Eilsen 4 
Schuldbrief des Henrich Waltemathe aus Eilsen 1711 
 
K1 D 54 '140/141 
Christoph Waltemathe Nr.8 u. Jürgen Henrich W'altenatihe Nr.) in Heessen 
1754 u. 1763 
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Ländereien um 1800 
 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gibt es keine Karten und ähnliche 
Unterlagen über die zu den einzelnen Höfen gehörenden Ländereien und 
deren Lage, Größe und Beschaffenheit. Die Meierhöfe waren im 
Allgemeinen die größten Höfe eines Dorfes. Diesen folgten die Halbmeier 
und Großkötner. Spätere Hofgründungen nennt man Kleinkötner, 
Brinksitzer und zuletzt Neubauern. Die ab dem 17. Jahrhundert 
entstandenden neue Stellen wurden zumeist von den Höfen weggehenden 
nachgeborenen Söhnen eingerichtet, da nach dem schaumburger Erbrecht 
der erstgeborene Sohn den elterlichen Hof übernahm. Da diese Stellen, 
sehr oft auf abgeschlagenen Hofraum errichtet, nicht sehr groß waren und 
damit zum Lebensunterhalt nicht ausreichten, verdingten sich diese 
Stelleninhaber als Tagelöhner, waren Handwerker oder gingen ins 
Bergwerk oder in die Steinbrüche. 
Im Jahr 1760 gibt es  
Auf Nr. 10 = Stockmacher 
Auf Nr. 17 = Linenweber 
Auf Nr. 18 = Schlachter (Lehrer?) 
 
Im selben Jahr beträgt der Viehbestand: 
45 Pferde und Fohlen 
1 Schaf 
17 Kälber 
74 Schweine (Nr. 2 hat 15) 
3 Bienenvölker auf Nr. 3 
 
Bezeichnung der Höfe nach ihrer zeitlichen Entwicklung und ihre 
Zuordnung in der sozialen Struktur des Dorfes Heeßen. 
 
Meierhöfe - ca. 11./12. Jahrhundert 
Halbmeier - ca. 13. Jahrhundert 
Großkötner - ca. 13. Jahrhundert 
Kleinkötner - ca. ab 17. Jahrhundert 
Brinksitzer - ca. ab 17. Jahrhundert 
Neubauern - ca. 18. Jahrhundert 
 
Anzahl der Hofstätten um 1760 in den Mitgliedsgemeinden der heutigen 
Samtgemeinde Eilsen (ehem. Amt Arensburg): 
 
Gemeinde M HM GK KK BS Gesamt 
Heessen 4 2 2 4 5 17 
Luhden 1 4 9 14 12 40 
Schermbeck 1 - 1 3 2 7 
Eilsen 3 - 2 2 - 7 
Buchholz 1 - - 3 10 14 
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Haben wir bis hierhin von der Anzahl der alten Höfe mit ihrer zeitlichen 
und sozialen Zuordnung gehört, so erfahren wir aus den um 1790 von 
Rauschenbusch erstellten Karten etwas über die Anzal, Größe und Lage 
der von den Höfen genutzten einzelnen Parzellen. 
 
Zur besseren Übersicht wurden zusammen liegende und einem 
bestimmten Hof zugehörige Parzellen farbig markiert und mit der 
zugehörigen Hausnummer versehen. 
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Parzellen 
 

Hof Nr. I II III IV V VI VII VIII Gesamt 

1 4 8 6 3 4 11 4 2 42 
2 - 8 2 6 4 9 2 1 32 
3 5 - 4 3 5 2 4 4 27 
4 - 9 4 7 10 5 3 - 38 
5 8 - 1 1 2 - 4 1 17 
6 5 1 4 3 5 2 - 1 21 
7 9 - 7 - - - 3 1 20 
8 1 5 4 5 7 8 2  32 
9 5 - 1 - - - -  6 
10 - 2 - - - - -  2 
11 - 1 - - - - -  1 
12 - 1 1 - - - -  2 
13 1 - - - - - -  1 
14 1 - - - - - -  1 
15 2 - 2 - - - -  4 
16 2 - 1 - - - -  3 
17 - 1 - - - - -  1 
18Schule 2 - - - - - -  2 
19 1 - - - - - -  1 
 
Nach diesen Karten und der Parzellenzusammenfassung war sämtlicher 
Besitz im Gemeindebezirk Heeßen fest im Griff der Höfe 1-8. 
 
Alle frühen Rodungen waren von ihnen ausgegangen, die wohl schon Ende 
des 13. Jahrhunderts in der heutigen Heeßer Gemarkung beendet waren. 
Die späteren Einrichtungen der Stätten 9-19 gingen aus anderen Höfen 
hervor und hatten keine Entwicklungsmöglichkeiten. Sie besaßen nie mehr 
als ein Baugrundstück, einen steuerfreien Küchengarten und ein Stück 
Land zum Fruchtanbau, immer in ungünstiger, feuchter Ortsrandlage 
gelegen, wie z.B. an der Aue oder im Siek. 
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Familien und Viehhaltung – 1836 
 
(Nach Heinz Beißner, Bielefeld, Braakstr. 36) 
 
Erklärungen: 
Verhältnis zur Stätte:  E = Eigentümer 
    M = Mieter 
    L = Leibzüchter 
 
Familienstand:  E = Eheleute 
 
Bei der Zählung im Jahr 1836 haben sich kleinere Fehler eingeschlichen. 
Hier wurden die offiziellen Zahlen von Beißner übernommen. 
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Hans-Diet. Meier, Hagen 
 

Zur Geschichte der Meyers in Heeßen 
 
Auf dem Hof Nr. 1 (heute: Hauptstr. 39) in Heeßen saß schon im 
auslaufenden Mittelalter „der Meier“ (1533: De Meiger; 1549: Die 
Meiersche; 1553: De Meiger; 1561: De Meier Hofe; 1621: Der Meyer; 
1634: Meyer; 1636: Der Meyer zu Heeßensen; 1637: Meyer zu 
Heeßensen; 1639, 41, 45, 55, 59, 63, 65: Der Meyer). 
 
Auf den Höfen Nr. 2, 3, 4 saß unabhängig vom aktuellen Familiennamen 
„ein Meier“, auf Nr. 5 und 6 ein „Halbmeier“. 
 
Mit Johann Meyer taucht 1659 zum ersten mal ein Meyer auf einem 
anderen Hof (Nr. 8, heute Auestr. 2) auf, der diesen Namen als 
Familiennamen führt. Da Johan Meyer abgabenfrei war, muss er vom Hof 
Nr. 1 gestammt haben. 
 
Nachdem auf diesem Hof 1683 ein Stucke und 1681/82 ein Cordt Apking 
genannt wird, folgt diesen (Joh.) Heinrich Meier und der 1726 gestorbene 
Hoh. Phil. Meyer wohl Sohn und Enkelsohn des Johan Meyer. 
 
Nach Christoph Woltemathe (Waltemathe) wird auf Hof 8 1756 Hans 
Heinrich Meyer I, Sohn des Joh. Phil. Meyer, genannt mit dem Zusatz: „ist 
auf Nr. 2“. Dort taucht er tatsächlich als „Hans Henr. Meier (v.Nr.8)“, der 
1747 die Anerbin Sassenberg heiratete. Hof Nr. 2 war von ca. 1610/1620 
Sitz von Bauern mit dem Familiennamen Sassenberg (Saßenberg). Ihr 
Vater Cordt He(i)nrich Sassenberg hatte vermutlich keinen männlichen 
Erben. Deshalb heiratete Hans Heinrich Meyer I hier ein. 
 
Die Lage ist noch komplizierter. Seit kurz vor 1700 gibt es in Heeßen auch 
einen Hof 16 (heute Hauptstr. 38). Nachdem ihn für kurze Zeit ein 
Schrader bewirtschaftet hatte, wurde er von Hans Henrich Sassenberg 
(von Hof Nr. 2), dann von seinem Sohn Cord Heinrich Sassenberg geführt. 
Hans Hinrich Meyer I übernahm mit der Heirat der Erbin Sassenberg auch 
diesen Hof. Damit saß Meier I auf den Höfen Nr. 2, 8 und 16. 
 
Das Ehepaar Meyer I/Sassenberg hatte mehrere Söhne. Von diesen 
übernahm zwischen 1766 und 1774 Cordt Heinrich Meyer (*1748/49) den 
Hof Nr. 2 und Hans Henrich Meyer II (*22.7.1750) die Höfe Nr. 8 und 16. 
 
Johann H(e)inrich Meyer (*1778), Sohn des Meyer II, übernahm Hof Nr. 
16. Hof Nr. 8 ging an einenBruder; dieser ist vermutlich der Vater von 
Hans Heinrich Daniel Meyer (s. eingerückter Absatz) von Hof Nr. 8. 
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Die weiteren Meier auf Hof Nr. 8: 
Hans Heinrich Daniel Meier, (*28.6.1818 Heeßen Nr. 8, †1895 
Heeßen Nr.8) 
Johann Heinrich Wilhelm Meier, (*31.12.1849 Heeßen Nr. 8, 
†15.08.1898 Heeßen Nr. 8 
Heinrich Wilhelm Meier, (*19.9.1880 Heeßen Nr. 8, †24.6.1915 
Galizien) 
Karl Heinrich Wilhelm Meier, (*29.12.1912 Heeßen, †18.2.1949 
Silixen (Ortsteil der Gem. Extertal)) 
Heinrich Friedrich Gustav Meier, (*30.1.1950 Heeßen) 

 

Hof Nr. 16 (Hauptstr. 38) blieb bis ca. 1965 in der Hand von Bauern mit 
dem Familiennamen Meyer. Die heutigen Besitzer heißen Möhlmann. (Die 
Mutter des heutigen Möhlmann war eine geborene Meyer). 
 
Johann He(i)nrich Meyers Sohn Carl Anton (1801 – 1862) übernahm in 
der nächsten Generation den Hof Nr. 16. Von dessen Söhnen bekam einer 
(Name noch unbekannt) den Hof; der Sohn Carl Heinrich Wilhelm (1840-
1906), in Heeßen geboren, verließ Heeßen, wurde Bierverleger und starb 
in Stolzenau. Er ist Urgroßvater von Hans-Dieter Meyer (Nr. 2). 
 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
113 

 

 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
114 

 

Geschichtlicher Hintergrund und Ursache der Grenzziehung: 
 

Seit Beginn des 12. Jahrhunderts bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts 
hatten die Grafen von Schaumburg ihre Herrschaft im Wesentlichen 
nördlich des Wesergebirges zwischen Weser, Steinhuder Meer und Deister 
gefestigt. Bei der Abrundung ihres Territoriums waren die Schaumburger 
zum Teil in Lehnsabhängigkeit zu benachbarten Herrschaften geraten, im 
Westen gegenüber den Fürstbischöfen in Minden oder im Osten zu den 
Herzögen von Braunschweig-Lüneburg sowie Sachsen-Lauenburg und 
später Hannover. Um gegen diese größeren Territorien einen größeren 
Rückhalt zu bekommen, war es für die Grafschaft Schaumburg, sie war 
einer der kleinsten Flächenstaaten im Deutschen Reich, wichtig, einen 
mächtigen Nachbarn an seiner Seite zu haben, der seine Interessen 
gegenüber den Reichsständen und dem fernen Kaiser vertrat. Nichts lag 
näher, als sich mit der Landgrafschaft Hessen-Kassel zu verbinden, hatten 
doch die Grafen zu Lippe-Detmold, mit denen die Schaumburger Grafen 
schon lange Zeit verwandtschaftlich verbunden waren, gute Erfahrungen 
mit der Anbindung an Hessen-Kassel gemacht. 
 
Um die hessische Landgrafschaft als Schutzmacht zu gewinnen, 
übertrugen die Schaumburger Grafen im Jahre 1518 etwa die Hälfte ihres 
Gebietes, nämlich Rodenberg, Hagenburg und Arensburg (einen Teil der 
heutigen Gemeinden Steinbergen, Buchholz, Heeßen, Bad Eilsen, Luhden 
mit Schermbeck) dem Hause Hessen als Lehen. Das heißt u.a., dass sich 
beide Teile zu gegenseitigem Schutz und gegenseitiger Verteidigung 
verpflichteten. Dieser Lehnsbrief von 1518 enthielt neben den üblichen 
Formeln über Beistand, Treue, Hilfe usw. als sehr wichtigen Punkt den 
Lehnsheimfall an Hessen-Kassel nach einem Aussterben der männlichen 
Linie der Schaumburger Grafen. Um diesem Eventualfall vorzubeugen, 
hatten die Schaumburger mit ihren Lipper Verwandten 1510/11 einen 
Erbverbrüderungsvertrag abgeschlossen, mit dem sie sich beim 
Aussterben der männlichen Linie gegenseitig als Erben einsetzten. 
 
Garantiert wurde dieser Vertrag von dem Fürstbischof von Osnabrück. 
Nachdem im Jahr 1516 die engen verwandtschaftlichen Beziehungen der 
Schaumburger und Lipper auch durch ein Militärbündnis noch weiter 
gefestigt wurden, besaßen neben den Lehnsherren auch die Grafen zu 
Lippe gesicherte Anwartschaften auf die Grafschaft Schaumburg. 
 
Als am 15. November 1640 Graf Otto V. von Schaumburg kinderlos starb, 
machten alle möglichen Vertragspartner ihr Recht geltend. 
 
In sehr intensiven Verhandlungen in den Jahren 1640-1647 zwischen den 
verschiedenen Anspruchsberechtigten (u.a. Schweden und Kurbranden-
burg) setzten sich letztendlich nur die Ansprüche von Lippe und der 
Landgrafschaft Hessen-Kassel durch. 
 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
115 

 

Graf Philip zu Lippe schloss dann mit den Hessen Verträge, die die 
gegenseitigen Rechtsansprüche regulierten. Der Hauptteilungsrezess vom 
9./19. Juli 1647, der Vergleich vom 12. August 1647 sowie der 
Exekutionsrezess vom 12. Dezember 1647 waren das Vertragswerk, das 
aber erst durch die Unterzeichnung der Friedensverträge von Münster und 
Osnabrück im Jahre 1648 wirksam werden konnte. 
 
Aufgrund der geschilderten geschichtlichen Entwicklung und dieser 
Verträge entstand die Grafschaft Schaumburg-Lippe mit den Ämtern 
Bückeburg, Arensburg, Stadthagen, Hagenburg, Teilen des Amtes 
Sachsenhagen, den Städten Bückeburg und Stadthagen sowie mit dem 
Flecken Steinhude. 
 
Die Grenze: 
 
Nach dem Frieden von Münster und Osnabrück im Jahre 1648 ging man 
sofort daran, die neue gemeinschaftliche Grenze mit farbig gestrichenen 
Holzpfählen zu markieren. Diese Grenzziehung muss aber wohl etwas 
willkürlich durchgeführt worden sein, denn bald schon gab es 
Grenzstreitigkeiten zwischen der Grafschaft Schaumburg-Lippe und 
Hessen-Kassel. Ein weiteres Manko dieser hölzernen Grenzpfähle bestand 
darin, dass sie im Laufe der Zeit abfaulten oder bei der Landarbeit 
beschädigt wurden. Auszuschließen war auch nicht die Möglichkeit, dass 
bei Nacht- und Nebelaktionen mit diesen Grenzpfählen, bei den alten 
Schaumburgern auch oft Schandpfähle genannt, "Grenzbegradigungen" 
vorgenommen werden konnten. 
 
Um diesen Ärger ein für alle mal zu beenden, entschlossen sich Anfang 
des 18. Jahrhunderts beide Regierungen,die Grenze neu zu vermessen 
und durch steinmetzmäßig bearbeitete Grenzsteine aus Obernkirchener 
Sandstein neu zu markieren. Ab dem Jahre 1733 trafen sich hessische und 
schaumburg-lippische Grenzkundige, um u.a. an der gemeinsamen Grenze 
zwischen den Ämtern Schaumburg (hessisch) und Arensburg 
(schaumburg-lippisch) erst einmal die alten Holzpfähle durch neue 
sogenannte Hauptsteine zu ersetzen. Nach dem Versetzen der 
verschiedenen Grenzsteine wird im Jahre 1736 mit der Einmessung dieser 
Steine begonnen, um im übernächsten Jahr, nämlich 1738, die ganze 
Vermessung durch die Unterschrift des verantwortlichen hessischen 
"Vermessungsingenieurs" Johann Christoph Rüstmeister zu besiegeln. 
 
Begonnen wurde mit der Vermessung in unserer heutigen Samtgemeinde 
ab dem Hauptstein Nr. I in Bad Eilsen, Obernkirchener Straße, dem 
"Dreiländereck", denn hier berührten sich die Grenzen der Ämter 
Schaumburg, Arensburg und Bückeburg, heute die der Grenzen der 
Gemeinden von Ahnsen, Bad Eilsen und Obernkirchen/Krainhagen. 
 
Die Hauptsteine erhielten eine durchlaufende Nummerierung mit 
römischen Zahlen. An unserer nördlichen Gemeindegrenze steht als erster 
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Grenzstein der Hauptstein Nr. IV am Eilser Rottfeld, während unsere 
Heeßer Grenze mit der ehemaligen Grafschaft Schaumburg (hessischen 
Anteils) mit dem Hauptstein Nr. X in der Nähe des Henkhausener Hofes 
(Rinne) oder auch Küserhofes (Henkküser=Küser) an der Buchholzer 
Gemeindegrenze endet. 
 
Zwischen diese Hauptsteine wurden zum genaueren Grenzmarkieren noch 
weitere kleinere Zwischensteine gesetzt. Sämtliche Grenzsteine, ganz 
gleich ob Haupt- oder Nebensteine, wurden durchlaufend mit arabischen 
Ziffern nummeriert, an unserer Grenze mit Hessen beginnend mit der Nr. 
20 im Rottfeld (Hauptstein Nr. IV) und endend mit der Nr. 43 an der 
Grenze zu Buchholz hin (Hauptstein Nr. X). Von diesen vielen historischen 
Grenzmarkierungen haben an unserer heutigen Gemeindegrenze zu 
Obernkirchen/Krainhagen hin 6 Haupt- und 3 Nebensteine dem Zahn der 
Zeit gut widerstanden und sind zum Teil noch ausgezeichnet erhalten. 
 
Interessant an den Hauptsteinen sind neben der Nummerierung ganz 
besonders die Landeswappen, die zu den jeweiligen Herrschaftsgebieten 
hinzeigen. Auf der Schaumburg-lippischen Seite ist die Lippische Rose mit 
dem schaumburger Nesselblatt eingemeißelt, während auf der hessischen 
Seite der schreitende Löwe zu sehen ist, der das Nesselblatt in seinen 
Klauen hält. In den Verträgen von 1647/48 wurde festgelegt, dass das 
alte Schaumburger Wappen mit dem Nesselblatt in das Hessische Wappen 
mit aufgenommen wird, soweit dieses die geteilte Grafschaft betrifft. Von 
heimattreuen Schaumburgern wurde das dahingehend interpretiert, dass 
die Hessen damit einen Rechtsanspruch auf die andere Hälfte der alten 
Grafschaft dokumentieren wollten. 
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Lippische Rose und hessischer Löwe finden sich in den heutigen Wappen 
unserer Landschaft nicht mehr, geblieben ist nur noch das alte Wappen 
mit dem Nesselblatt und den stilisierten Nägeln in den Ecken, so wie es 
heute z.B. als Wappen unseres Kreises Schaumburg Geltung hat. 
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Als historisch nicht nachweisbare Deutung dieses Wappens wird 
angenommen, dass die Schaumburger Grafen auf dem Nesselberg 
oberhalb des jetzigen Ortes Schaumburg ihren Ursprung hatten und die 
drei Nägel in den Ecken des Nesselblattes darauf zurückzuführen sind, 
dass gemäß einer Legende Graf Otto IV von Holstein-Schaumburg nach 
seiner Teilnahme an einem Kreuzzug im Jahre 1238 diese Nägel als 
Zeichen seines Glaubens dem 
Wappen eingefügt hat. 
Zurück aber zu unserer Nordostgrenze. 
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SITUATIONS 
C H A R T E Lit.AA 

 
Über die völlige regulirung der Landes=-Grentze zwischen dem 
rUrstl. Hessischen Ambt Schaumburg und dem Gräffl. Bückebg. Ambt 
Areneburg welche hierin nach geringerem Maas vorgesteilet und 
verzeichnet worden. 
Explicatio  ( Erklärung, Erläuterung )  
 
1. Der Roth und gelbe Strich Zeigst an, die Landes-Grentze wie solche von 
einem Stein nach dem anderen begangen. 
 
2. Die roth punctirte Linie zeiget an, den Hessischen Durchzug wie solcher 
von einem Stein bis wieder zu dem Ersteren Stein dieser Grentze, durch 
das Ambt Arensbg. genommen wird. 
 
3. Die auf, der Grentze angesetzte Littra, haben die bedäutung in wieviel 
Special—Charten solche Grentze abgetheilet, worvon die nach gesetzte 
Grentz—Charten einmehrers besagen. 

 
S p e c i a 1 

GRAENTZ CHARTE 
Lit .B 

 
worin die Neu—regulirte Landes—Grentze zwischen dem Ambte 
Schaumburg und Arensburg, und zwar von Nro. 20 oder IV.te• hauptstein 
bis zu Nro. 68.te stein, wie auch verschiedener Privatorum Jura welche 
Gräffl. Bückeburgische unterthanen im Fürstl. Hessischen Territorie 
innehaben und besitzen, accurat verzeichnet, und wor von die Specificatio 
ein mehrers besagen wird. 
J.C. Rüstmeister feci 
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Im Staatsarchiv in Bückeburg sind die noch sehr gut erhaltenen 
Vermessungsprotokolle und die zugehörigen Karten archiviert. Aus diesen 
kann man ersehen, wie gemessen und protokolliert wurde. 
 
Entfernungen zwischen den neuen Grenzsteinen wurden in hessischen 
Ruthen und Schue'n gemessen. 
 
1 hessische Katasterruthe = 14 Katasterfuß = 3,99 m 
1 hessischer Katasterfuß = 1 Schue = 16 Zoll + 8 Gran  
1 alte schaumburgische Ruthe (um 1750) = 4,83 m 
 
Weiterhin lag nach dem Vermessungsprotokoll jeder Grenzstein im 
Schnittpunkt zweier Grenzlinien, deren Winkel zueinander genau 
eingemessen wurde. Zusätzlich wurde jede Lage eines Grenzsteins noch 
durch eine orts- typische Standortbeschreibung festgelegt. 
 
Für die damalige Einmessung und Beschreibung einzelner Grenzsteine und 
Grenzlinien mögen folgende Beispiele dienen: 
 
Grenzsteine: 
 
Haupt – Zwischen         

- Steine 
 Grad Ruthen Schue 

Nr.           Nr.     
IV            20 Ist ein Haubtstein und stehet  im 

Bogen zwischen Curth Henrich 
und Philip Sassenbergs von 
Heßen Saat Gränzen in (z)dessen 
gewandt alwo nach dem alten 
recesh der 4te Pfahl gestanden, 
zeiget linker Hand zu NRo 21 

 
 
 
 
 
167 
1/2 

 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
2 

               21 Stehet im Bogen zwischen Philip 
Sassenberges und Jobts (auf der 
Karte"Jost") Henrich Kuhlmans 
Saat Gränzen von Heeßen zeiget 
rechtenhand zu No.22 

 
 
 
 
152 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
1/2 

 V            25 Ist ein Haubtstein und stehet von 
den sogenandten Apelern in der 
Ecke aus Jobst Henrich Kuhlmans 
Grenze von Heeßen alwo nach 
dem alten recesh der 5te Pfahl 
gestanden, zeiget zur Linkenhand 
zu No.26 

 
 
 
 
 
92 
1/4 

 
 
 
 
 
17 

 
 
 
 
 
7 
1/2 
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Ein positiver Nebeneffekt dieser Neuvermessung war zum Beispiel für die 
Regierung der Landgrafschaft Hessen-Kassel, dass alle Ländereien an der 
Grenze, die in ihrem Hoheitsgebiet lagen, deren Inhaber jedoch in 
Schaumburg-Lippe ansässig waren, größenmäßig neu vermessen wurden 
und somit wegen der zu erbringenden Abgaben neu genau erfasst waren. 
Wie aus der abgebildeten Karte zu ersehen ist, erhielt jeder Acker eine 
durchlaufende Nummerierung. Zusätzlich wurde auf jedem Grundstück die 
Größe und der Name des Nutzungsberechtigten vermerkt. Wir können 
annehmen, dass ein großer Teil der in den Karten verzeichneten Familien 
damals in Heeßen ansässig waren: 
 

Sassenberg, Kuhlmann, Waldemade, Müller 
Hohbein, Schneckner, Meyer, Bockelo u.a. 

 
Erst im Jahre 1738 ist die Vermessung der gemeinschaftlichen 
schaumburg-lippischen/hessischen Grenze beendet und protokolliert. 
Verantwortlich für die Vermessung war der hessische Beamte Johann 
Christoph Rüstmeister. Wer hatte damals geglaubt, dass diese Grenze erst 
im Jahre 1977 mit der Niedersächsischen Gebietsreform ihre Bedeutung 
als Landes- und Kreisgrenze verlieren wird. 
 
In den Jahren 1870/71 hat noch eine weitere Vermessung dieses 
Grenzbereichs stattgefunden, mit der aber nur eine bessere Versteinung 
des Grenzverlaufs erreicht werden sollte. 
 
Die Grenze in ihrer politischen Bedeutung von 1647/48 bis zum 
Jahr 1977: 
 
Der hessische Anteil der alten Grafschaft Schaumburg wird ab 1866 als 
Kreis Rinteln der Provinz Hessen-Nassau preußisch. Dieser Kreis Rinteln 
wird 1905 in "Kreis Grafschaft Schaumburg" umbenannt. Im Zuge eines 
Gebietsaustausches wird im Jahr 1932 die Grafschaft Schaumburg (hess.) 
der Provinz Hannover angegliedert und gehört seit 1946 dem Land 
Niedersachsen an. 
 
Das ehemalige Fürstentum Schaumburg-Lippe wurde nach 1918 ein 
Freistaat mit den Kreisen Bückeburg und Stadthagen, das dann im Jahr 
1946 durch Dekret der Besatzungsmächte im neugegründeten Land 
Niedersachsen aufging. Die beiden Kreise Bückeburg und Stadthagen 
wurden 1948 zum Landkreis Schaumburg-Lippe mit der Kreisstadt 
Stadthagen vereinigt. 
 
War die alte schaumburg-lippische/hessische Grenze in unserer Gemeinde 
nie eine Trennungslinie zwischen den Menschen, so mußte erst die Politik, 
die ein Land geteilt hatte, diese Teile wieder zusammenfügen, wenn auch 
rd. 360 Jahre seit der Teilung vergangen waren. Erst 1977 wurde die alte 
Grafschaft Schaumburg im Rahmen der Gebietsreform durch die 
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Vereinigung der beiden Altkreise "Schaumburg-Lippe" und "Grafschaft 
Schaumburg", wenn auch mit einigen Abstrichen, wieder neu gebildet. 
 
Unabhängig von der politischen Entwicklung einer Grenze ist aber von 
unserer Nordostgrenze zu Obernkirchen/Krainhagen hin zu bemerken, daß 
diese sich von 1733 bis 1977 nie verändert hat. Erst seit der Erstellung 
von Bebauungsplänen für den Bereich der Bergstraße und des 
Fasanenweges waren Grenzkorrekturen mit den Gemeinden 
Obernkirchen/Krainhagen notwendig. 
 
Zu einzelnen Grenzsteinen: 
 

 
 
       Der 1. Hauptstein an unserer Gemeindegrenze 
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Als sich in den Jahre 1982/83 unsere Gemeinde entschlossen hatte, 1984 
erstmalig an dem Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" 
teilzunehmen, erwachte auch das Interesse vieler anderer Bürger an 
diesen historischen Grenzsteinen. Dadurch war es möglich, erst einmal 
einen Grenzstein (Hauptstein Nr. V), der bei Straßenbauarbeiten im 
Bereich Bückebergstraße/Bergstraße und Fasanenweg vorsorglich in 
Verwahrung genommen war, in diesem Bereich wieder aufzustellen 
 

 
 
 

   schaumburg-lippische Seite     hessische Seite 
 
und im Jahre 1985 ein "Schutzdach" darüber zu errichten, unter dem eine 
geschnitzte Holztafel mit folgender Inschrift angebracht wurde: 
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    Grenzstein von 1733 
 
Markierte bis 1977 die Grenze der in der Teilung entstandenen Kreise 
Schaumburg - Lippe und Grafschaft Schaumburg. Die Grafschaft Schaum-
burg unterstand bis 1932 hessischer Verwaltung. 
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Wenn man von diesem Grenzstein weiter über den Fasanenweg durch die 
Straße Im Siek in das Gebiet der alten Flurbezeichnung "Brömelkenbusch" 
wandert, erreicht man bald nach dem Zwischengrenzstein Nr. 30 den vor 
vielen, vielen Jahrzehnten umgestürtzten Hauptgrenzstein Nr. VII (31), 
der erst 1985 wieder aufgerichtet wurde. Dieser Stein ist besonders auf 
der schaumburg-lippischen Seite so hervorragend erhalten, dass man 
glauben könnte, er sei geradewegs aus der Steinmetzwerkstatt angeliefert 
und aufgestellt worden. 
 

 
 

Vor der Wiederaufrichtung       Während der Freigrabungsareiten  
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schaumburg-lippische Seite    hessische Seite  
 
Dieser hervorragende Erhaltungszustand ist darauf zurückzuführen, dass 
die schaumburg-lippische Seite dieses Steines seit mindestens 180 Jahren 
auf dem "Gesicht" lag; wird doch in einem Grenzbegehungsprotokoll von 
1805 vermerkt: ......"Stein Nr. 31 umgefallen". Bis zum Jahr 1810 "hatte 
sich offenbar aber kein Mensch erbarmt und diesen wichtigen Grenzstein 
wieder aufgerichtet, wird doch in einem weiteren Protokoll vom —21. Juli 
1810 geschrieben, dass dieser Stein Nr. 31 immer noch da liegt. Daher 
der besonders gute Zustand dieses Steins. 
 
Hier sind besonders gut die Nummerierung, die Jahreszahl 1733 sowie das 
Nesselblatt und darüber die Lippische Rose zu erkennen. Ehe dieser Stein 
an seinem alten Standort wieder aufgestellt wurde, ist dieser beim 
Rasenmähen leider an der "hessischen" Seite beschädigt worden. - Letzte 
Rache an den Hessen? 
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Geht man nun einige Meter weiter, erreicht man eine Sitzbank, von der 
aus man einen sehr schönen Rundblick auf die Weserberge und die 
Bundesautobahn im Süden hat. Unmittelbar neben dieser Sitzbank steht 
ein Zwischenstein mit der Nr. 32. 
 

 
 
Dieser Zwischenstein weist eine Besonderheit auf, die bei den anderen 
Steinen nicht zu finden ist. Da an dieser Stelle die Grenze in östlicher 
Richtung besonders stark abknickt, wurde damals auf der Oberseite des 
Steins ein Richtungspfeil eingemeißelt, der aber infolge Beschädigung nur 
noch teilweise erhalten ist. 
 
Nach welchen Gesichtspunkten 1648 die Grenzpfähle und 1733 die Haupt- 
und Zwischensteine gesetzt wurden, ist heute nicht mehr nachweisbar. 
Unsere Altvorderen in Heeßen haben von ihren Vorfahren folgende 
Erklärung übernommen, die uns doch reichlich übertrieben erscheint: 
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"Während der Grenzvermessungen wurde des Öfteren ein kräftiger 
Schluck genommen, manchmal aber soviel, dass einige aus dem Gleich-
gewicht kamen und hinfielen. überall da, wo ein Großer - Verantwortlicher 
hinfiel, kam ein großer = Hauptstein hin und wo ein Kleiner - Hilfskraft 
den Boden aufsuchte, wurde ein kleiner Stein = Zwischenstein gesetzt." 
 

 
 
Folgen wir von diesem Standort aus in östlicher Richtung dem befestigten 
Wirtschaftsweg, so kommt man bald vorbei am Grenzstein Nr. 34 zu dem 
auch sehr gut erhaltenen Hauptgrenzstein Nr. VIII (35), neben dem eine 
Bank mit dem Blick nach Südwesten zum Verweilen einlädt. 
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Damit der Wanderer die Ruhebank und zur Besichtigung den Grenzstein 
sauberen Fußes erreichen kann, haben in der Nähe wohnende Bürger den 
gesamten Bereich mit Obernkirchener Sandsteinplatten befestigt. Wenn 
man sich bei einer Wanderung vorbei an diesem Grenzstein die östliche 
Seite dieses Steins betrachtet, sieht man Beschädigungen durch 
Gewehrmunition. Hier haben nach dem Ende des ersten Weltkrieges 
heimgekehrte deutsche Soldaten Zielübungen durchgeführt. Auf jeden Fall 
läuft von diesem Grenzstein aus heute noch unsere Gemeindegrenze über 
das Grundstück Waldstraße 11 (Lindemeier/Gutknecht). Diese mussten bis 
Anfang der 50er Jahre noch Grundsteuern in Höhe von 2,78 RM/DM 
jährlich an die Gemeinde Krainhagen/Obernkirchen für ihr zum Teil im 
Hessischen liegendes Grundstück zahlen. Später war dann einem 
Verwaltungsmenschen offensichtlich aufgefallen, dass ja die Kosten des 
Verwaltungsaufwandes für den Fiskus höher sind als die vereinnahmten 
Grundsteuern. Nach dieser Erkenntnis wurden dann die Steuern nicht 
mehr erhoben. 
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Leider sind die Grenzsteine Nr. 36 - 39 nicht mehr erhalten, jedoch steht 
der Hauptstein Nr. IX (40) noch an seinem alten angestammten Platz und 
zwar genauso schief wie er bereits im Begehungsprotokoll vom Jahr 1805 
bemängelt wird. 
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Letzter Hauptgrenzstein an unserer Gemeindegrenze in der Nähe des  
"Küser-Hofes" (Henkhausen) 
 
Ausklang: 
 
Wenn auch innerhalb dieser Abhandlung nicht über jede Einzelheit der 
ehemaligen schaumburg-lippisch/hessischen Grenze im Nordosten unserer 
Gemeinde Heeßen berichtet werden kann, so wollen wir doch hoffen, dass 
alle Bürger im Rahmen ihrer Möglichkeiten und des in den letzten Jahren 
neu erwachten Geschichtsbewusstseins diese historischen Grenzsteine 
erhalten und pflegen.  
 
Besonders das Land Niedersachsen als Rechtsnachfolger des ehemaligen 
Landes Schaumburg-Lippe und damit Eigentümer dieser alten Grenzsteine 
ist hier aufgerufen, im Rahmen der Denkmalspflege seinen 
Verpflichtungen nachzukommen. 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
132 

 

Die kirchlichen Verhältnisse von 1517 – 2009 
 
Vom Thesenanschlag 1517 bis zum Augsburger Religionsfrieden im Jahr 
1555 war es eine lange Zeit des theologischen Unverständnisses, heftiger 
gegenseitiger Beschuldigungen, des Streits, aber auch der Festschreibung 
weltlicher Machtverhältnisse. So war es nahezu selbstverständlich, dass 
sich die streitenden Parteien im Augsburger Religionsfrieden von 1555 auf 
den Kompromiss „Cuius regio, eius religio“ einigten. Frei übersetzt: Dem 
das Land gehört, der bestimmt den Glauben. Dies war auch ein Sieg der 
Territoialherren über die Zentralgewalt des Reiches – des Kaisers -. Damit 
konnten die Schaumburger Grafen in ihrem Land die Glaubensrichtung 
bestimmen. Diese Freiheit nutzten sie aber sehr zögerlich. Dafür gab es 
mehrere Gründe. Einmal waren die kirchlichen Verhältnisse nicht so 
reformbedürftig wie anderswo und zum anderen lag es in der Person des 
regierenden Grafen Otto IV. Dieser hatte gewichtige Gründe, bei der alten 
Lehre zu verbleiben, waren doch seine beiden Brüder Adolf und Anton in 
dieser bewegten Zeit bis 1558 Erzbischöfe in Köln. Bei Streitigkeiten mit 
benachbarten ev. Landesherren vertraten diese oft sehr erfolgreich die 
Standpunkte ihres (noch) katholischen Bruders beim katholischen Kaiser. 
Ernst nach dem Tod seines Bruders Anton im Jahr 1558 war Graf Otto auf 
Druck seiner neuen Frau aus Braunschweig-Lüneburg bereit, den 
evangelischen Glauben anzunehmen. Dieser wurde am 5. Mai 1559 auch 
für seine Untertan verbindlich vorgeschrieben. Von diesem Zeitpunkt an 
sind dem Autor keine katholischen Aktivitäten bis 1716 bekannt – das Stift 
in Obernkirchen als Sonderfall wurde erst 1565 evangelisch und Heeßen 
war dort eingepfarrt. War am 5. Mai 1559 durch den Einfluss einer Frau 
der evangelische Glaube in Schaumburg eingeführt worden, so war es 
aber auch eine Frau, die 1716 dafür sorgte, dass den wenigen Katholiken 
in Bückeburg und der näheren Umgebung das religiöse Leben erleichtert 
wurde. 
 
Was änderte sich damals mit der Einführung der Reformation für die 
Heeßer? Ob sie die theologischen Hintergründe und Auswirkungen dieser 
Umwälzung verstanden haben, wissen wir nicht, stritten sich doch die 
Theologen aller Richtungen bis auf das äußerste. Lesen und schreiben war 
den Menschen auf den Dörfern unbekannt. Die Entfernung zwischen 
Heeßen und Obernkirchen hatte sich nicht verändert und die für uns 
heutige Verkehrsteilnehmer nicht zu beschreibenden und mehr als 
katastrophalen Wegeverhältnisse bei Regen und Schnee waren dieselben 
geblieben. Ein Messebesuch dauerte einschl. Fußmarsch nach 
Obernkirchen und zurück nach Heeßen ca. 4 Stunden. Dieser Weg musste 
jeden Sonntag gemacht werden. Gottesdienstbesuch war Pflicht, oder 
auch bei Heirat, Beerdigungen und Taufen. Dieser Anlass war weitaus 
wichtiger als unsere heutige Geburtstagsfeier. Auch die Konfirmation der 
11-14-jährigen konnte erst nach einem langen Fußmarsch in Obernkirchen 
gefeiert werden. 
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Mit der Reformation hatte sich auch im Gottesdienst einiges geändert: die 
Predigt und die Liturgie wurde in deutsch gesprochen, die Kirchenlieder 
wurden in Platt gesungen, die Abendmahlfeier wurde mit Brot und Wein 
gefeiert, aber mit vorheriger Ohrenbeichte, amtlich bestallte Diplom-
Psychologen waren noch unbekannt. Auch Wallfahrten gab es nicht mehr. 
Gehörte zu einer richtigen Wallfahrt auch ein strammer Fußmarsch, so 
standen, wie heute selbstverständlich, bis in die Zeit nach dem 
dreißigjährigen Krieg in den Kirchen keine Bänke. Vorher gab es 
Sitzmöglichkeiten nur für ganz privilegierte Amtspersonen. Wir erinnern 
uns: Fußmarsch nach Obernkirchen und zurück nach Heeßen. 
 
Als im Jahr 1558 auch hier durch den ersten evangelischen Prediger, 
Mathias Wesche, die Kirchenverbesserung eingeführt wurde, waren die 
Nonnen im Anfang derselben so abgeneigt, dass sie dem öffentlichen 
Vortrage des Predigers mehrmals widersprachen, und ihm zugerufen 
haben sollen: "es ist nicht wahr, du lügst, du lügst!“ Als das Stift 1563 
säkularisiert war, trennte der Graf Otto V. 1565 die Propstei mit allem 
Zubehör von dem Stifte, und stellte dieses 1566 als evangelisches 
Fräuleinstift her. 
 
Dieser lange Weg nach Obernkirchen mag wohl sehr beschwerlich 
gewesen sein, er wurde aber aus einer inneren Frömmigkeit heraus 
ertragen, besonders aber an den Tagen, bei denen noch ein zusätzlicher 
Anlass vorlag und man sich nach dem Gottesdienst bei Gesprächen 
austauschen konnte wie beim Kirchweihfest, das jedes Jahr im September 
gefeiert wurde, oder auch an Markttagen und bei Wallfahrten zu einem 
Bild/Statue der Gottesmutter Maria, dem einer Legende nach heilende 
Kräfte zugesprochen wurden. Mit der Reformation endeten nicht nur die 
Wallfahrten nach Obernkirchen, sondern auch die zu einer Kapelle in den 
Weserbergen oberhalb von Luhden/Rinteln. 
 
In den Schaumburg-Lippischen Mitteilungen von 1985, Heft 27, heißt es 
u.a.: 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Obernkirchen als Pilgerziel vom 
Anfang des 14. Jahrhunderts bis zur Zeit der Reformation sicher bezeugt 
ist. Dabei sind die Anfänge ebenso unklar wie das allmähliche Ende, denn 
schon vor 1565 dürfte eine große zahl Pilger aus nunmehr protestan-
tischen Gebieten ausgeblieben sein. Der Einzugsbereich ist nach bishe-
rigem Forschungsstand auf Norddeutschland zu begrenzen; auch in Bezug 
auf die Anzahl der Pilger ist Obernkirchen nicht mit den großen spät-
mittelalterlichen Kultorten zu vergleiche. Die wenigen Quellen lassen viele 
Fragen unbeantwortet. Dies gilt aber nicht nur für Obernkirchen, sondern 
für viele der kleinen Pilgerziele jener Zeit. 
 
So wie den protestantischen Landesfürsten mit der Reformation mehr 
Macht zufloss, so schwand gleichzeitig der Einfluss der Katholiken. Vieles 
veränderte sich. 
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Noch einmal während des dreißigjährigen Krieges von 1618 – 1648 
versuchte die katholische Liga in unserem Raum Einfluss zu gewinnen 
bzw. wiederzugewinnen. Aus dem ursprünglichen Religionskrieg zwischen 
den Katholiken und den Evangelischen war bald ein Kampf um weltliche 
Macht geworden. So kannten die Kriegsteilnehmer keine Skrupel, sich mit 
glaubensverschiedenen Kriegsherren zu verbinden, um dem eigenen 
Glauben angehörende Regenten bekämpfen zu können. 
 
Nach der Schlacht am 28. Juni 1633 bei Hessisch-Oldendorf (Segelhorst) 
verloren die Katholiken im norddeutschen Raum ihren letzten Einfluss. Vor 
diesem denkwürdigen Tage ließen die kath. Generäle ihre Truppen auf 
dem alten Postwege zwischen der Arensburg und Luhden defilieren 
(Truppenschau/Parade).  
 
Mit dem Frieden zu Münster und Osnabrück in den Jahren 1647/1648 
hörte das Bistum Minen auf zu bestehen. Der letzte Bischof in Minden war 
von 1633 – 1648 Franz Wilhelm, Graf von Wartenberg. Da Kurbranden-
burg im Westfälischen Frieden seine Erbansprüche in Pommern gegenüber 
Schweden nicht durchsetzen konnte, erhielt es als Abfindung das nun 
aufgelöste Bistum Minden-(Ravensberg). 
 
Am 15. November 1640 war Graf Otto V. von Schamburg kinderlos 
verstorben. Mehrere Anspruchsberechtigte machen von 1640 – 1647 ihre 
Rechte geltend. Letztendlich setzen sich im Frieden von Münster und 
Osnabrück nur Lippe (Detmold) und die Landgrafschaft Hessen-Kassel 
durch. Die alte Grafschaft wird geteilt. Es entstehen Schaumburg-Lippe 
mit den Ämtern Bückeburg, Arensburg, Stadthagen, Hagenburg, Teilen 
des Amtes Sachsenhagen, den Städten Bückeburg und Stadthagen und 
dem Flecken Steinhude sowie die Grafschaft Schaumburg (Hessischen 
Anteils) mit den Städten Rinteln, Hess. Oldendorf, Rodenberg, Bad 
Nenndorf und Obernkirchen. Da sich durch den Westfälischen Frieden die 
kirchlichen Verhältnisse nicht änderten, gehörten auf einmal die Heeßener 
und Eilsener einer „ausländischen“ Kirchengemeinde im hessischen 
Bereich an. 
 
Dieser Zustand änderte sich erst rd. 290 Jahre später im Jahr 1937, als im 
Rahmen einer kirchlichen Verwaltungsreform der Kreis Grafschaft 
Schaumburg mit Oberkirchen aus dem hessischen Kirchenverband 
(Kassel) ausgegliedert und der Landeskirche Hannover zugeschlagen 
wurde. Bis dahin war es aber noch ein langer Weg. 
 
Über die Situation nach dem landesherrlichen Wechsel sagen die wenigen 
schriftlichen Unterlagen nichts aus, doch werden sich bald die in Hessen 
üblichen Gesänge und Gesangsbücher eingebürgert haben. Auch nach der 
Zugehörigkeit zu Hannover ab 1937 war bei den Heeßer Bürgern das 
Kassler Sonntagsblatt noch eine gern gelesene Zeitung. 
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In den zu Beginn des 17. Jahrhunderts angelegten Kirchenbüchern von 
Obernkirchen (1609?) wurde nicht nur menschliches Freud und Leid 
eingetragen, sondern auch Abgaben an das Stift. So mussten anno 1670 
neun Heeßener Höfe je 1 Himbten (ca. 22 kg) Korn zahlen und im Jahr 
1676 müssen Hans Schüßer, Henrich Müller und ein Saßenberg je „1 Brod“ 
an die „pastores“ in Obernkirchen liefern. 
 
Diese Kirchenbücher notieren aber nicht nur Steuerabgaben, sondern 
geben auch Auskunft über die damals hohe Kindersterblichkeit. So findet 
man im Jahr 1683 in der gesamten Obernkirchener Kirchengemeinde 52 
Begräbnisse verzeichnet, darunter sind 17 Kinder. Aber auch damals gab 
es schon Menschen, die erst in hohem Alter starben. 80- und 90-jährige 
waren keine Seltenheit. 
 
Nach dem dreißigjährigen Krieg wurde das Schulwesen von den 
Landesfürsten stark gefördert, ihnen war bewusst, dass die Glaubenslehre 
des Protestantismus den Kindern und Jugendlichen schon früh 
nahegebracht werden musste, so dass der Stundenplan zum sehr großen 
Teil in christlich-evangelischer Unterweisung bestand. Damit war es 
folgerichtig, wenn die Oberaufsicht über das Schulwesen dem 
Konsistorium (Kirchenaufsicht) in Bückeburg übertragen wurde. Dieses 
beauftragte dann die Steinberger Pastoren zu Überwachung des Heeßer 
Schulwesens, wobei alten Heeßer Bürgern aus der Jahrhundertwende noch 
die Pastoren Hüsing und Kampermann bekannt sein dürften. 
 
Nachdem Graf Philipp im Jahr 1648 die Landesherrschaft in Schaumburg-
Lippe angetreten hatte, kam es trotz seiner Heirat mit einer landgräflichen 
Prinzessin aus Hessen-Kassel, immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten mit 
seinen Anverwandten in Kassel, die nun ihr neues Land besetzten und 
verwalteten. So musste Graf Philipp im Exekutionsrezess von 1647/1648 
akzeptieren, dass sonntags „beider fürst- und gräfliche Anverwandten 
gebeten werde“, ohne Unterscheidung der Rechte beider Häuser in 
Schamburg-Lippe. Deshalb bemühte sich Philipp, diese Fürbitte zu 
verhindern, was ihm mit der Aufgabe anderer Rechte im Jahr 1665 
gelang. In den „Beiträgen zur Beschreibung des Kirchen-Staats der 
Hessen-Casselischen Lande“ aus dem Jahr 1780 heißt es: 
 
„Obernkirchen. Hier find die Dörfer Rolfshagen, Kreyenhagen, Röhrkaste, 
bey der Bede, und die Hälfte von Buchholz, wovon die andere bei 
Steinbergen gehört, eingepfarrt. Auch gehören diese Bückeburgische 
Dörfer hierher; nemlich: Heeßen, Eilsen, die Hälfte von Neumühle, wovon 
die andere nach Vehlen zur Kirche geht. Noch sind außerdem deren 
Bückeburgische Meyereien, nemlich der Etzerfelder, Henkhuser und 
Rottfelder-Hof, bey. Obernkirchen eingepfarrt.In Obernkrichen sind zween 
lutherische Prediger. Keine von beiden Prediger-Stellen ist eine Patronat-
Pfarrei. Das dortige adeliche Stift, erwählte sich einen von beiden 
Predigern zum Beichtvater, und dieser führt den Namen eines 
Stiftspredigers. Er bekleidet diese Stelle, bis zu seiner Versetzung oder 
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seinem Absterben. Der Gottesdienst wechselt in Obernkirchen an jedem 
Sonntage in der Ordnung ab, dass zuerst eine Frühkirche, hierauf eine 
Mittelkirche, und Nachmittags Kinderlehre gehalten wird. Am Platz der 
letztern, wird an hohen Festen ebenfalls gepredigt. Beide Prediger 
verrichten die Ministerial-Actus eine Woche um die andere; jedoch ist, wie 
sich von selbst versteht, die Beichte und Austeilung des Abendmahls an 
Kranke, hiervon ausgenommen, welche dem Beichtvater zukommt. Der 
Pfarrer, welcher die Woche nicht hat, muß die Frühpredigt und 
Kinderlehre, der andere aber die Mittel- oder Hauptpredigt, die 
Wochenpredigt am Freitage, und die vorfallenden Leichen predigten 
halten. Die Bürger beichten am Sonnabends Nachmittage, die 
eingepfarrten Gemeinde aber Sonntags nach geendigter Frühkirche.“ 
 
Mit der Zugehörigkeit zur Obernkirchener Stiftsgemeinde werden auch die 
hiesigen Toten dort begraben. Geschah dies bis 1817 auf dem Friedhof um 
die Stiftskirche und danach auf einer Stelle im Bereich des heutigen 
Parkplatzes neben der St.Josephs-Kirche, so sollte nun ein neuer Friedhof 
am bergigen Stadtrand von Obernkrichen eingerichtet werden.  
 
Es erscheinen bei der Kirchenleitung in Obernkirchen 11 Abgeordnete, 
darunter Meier Nr. 8 aus Heeßen und beschweren sich über die Lage des 
geplanten Friedhofes, wobei die Höhenlage oberhalb Obernkirchens eine 
große Rolle spielt. „Mühsal bei einer Leiche, bergauf ...“. Am 22.1.1818 
werden diese Einwendungen durch die Kirchenleitung als Querulantentum 
abgewiesen.(Dep. 1928). Letztendlich stimmten aber die Eilsener, die 
Heeßener sowie die Besitzer der Höfe 1-3 aus Buchholz dem Vorhaben zu. 
 
Zu diesem Thema wird in der „Kirchenstatistik der ev. Kirche im 
Kurfürstenthum Hessen“ von 1835 angemerkt: 
 
„Alle Eingepfarren haben ihr Begräbnis zu Obernkirchen, mit der einzigen 
Ausnahme, daß die im Bade zu Eilsen Verstorbenen, ohne vorherige 
Anfrage, eben sowohl zu Bückeburg als zu Obernkirchen beerdigt werden 
könne, vorbehaltlich jedoch der in diese Pfarrei zu entrichtenden 
Stolgebühren. Die Gemeinde hat seit dem J. 1647 zwei Prediger, deren 
einer, nach der Wahl des Stifts und gewöhnlich der erste, Stiftsprediger 
ist. Jeden Sonntag von Michael bis Pfingsten Vormittags eine Predigt 
u.s.w. und Nachmittags Kinderlehre, oder statt derselben an den hohen 
Festen ebenfalls eine Predigt, von Pfingsten bis Michael und an den ersten 
Feststagen, außerdem eine Frühpredigt. Beide Prediger wechseln hiermit 
und mit Verrichtung der Ministerialhandlungen, Führungen der 
Kirchenbücher und dem Unterrichte der Konfirmanden während des 
Winterhalbjahres wochenweise ab.“ 
 
Bis weit vor die Reformationszeit gehörten die Heeßener und Eilsener 
Christen zur Kirchengemeinde Obernkirchen und waren mit dem Ein-
zug der neuen Lehre in die Grafschaft Schaumburg evangelisch geworden. 
Trotz der jahrhundertelangen Verbindung mit Obernkirchen setzte im Jahr 
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1844 eine Entwicklung ein, die erst nach dem 2. Weltkrieg mit der Bildung 
einer selbständigen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad 
Eilsen/Heeßen/Ahnsen - Neumühlen ihren Abschluß fand. 
 
Am 16. April 1844 teilte die Fürstlich Schaumburg-Lippische Landesre-
gierung dem Konsistorium mit, dass die landesherrliche Kirchengewalt 
kirchliche Amtshandlungen (Gottesdienste) in der „Eilsener Badeanstalt“ 
zuläßt. Obwohl das Konsistorium Bedenken äußert, wird dieses schon am 
06. Mai 1844 aufgefordert, in der Kurzeit für die sonntäglichen Gottes-
dienste einen „inländischen Prediger“ (aus Bückeburg) bereitzustellen. Die 
Stolgebühren sind aber weiter nach Obernkirchen zu entrichten. Hat 
anfänglich der Schullehrer Knolle aus Luhden den Gesang während des 
Gottesdienstes in Eilsen geleitet (1844), so scheint diese Aufgabe wohl 
bald auf die Lehrer in Heeßen übertragen worden sein, denn mit Schreiben 
vom 22. Juni 1846 bittet der für die Heeßener Schule zuständige Schul-
vorsteher Witte, Eilsen, das Konsistorium in Bückeburg, den Hilfslehrer 
Schröder und die Heeßener Schulkinder  mit dem Vorsingen während des 
Gottesdienstes zu beauftragen,...“ der alte Schoof (aus Heeßen. Der 
Verf..) ist unfähig“.  
 
Von Mitte Juni bis Mitte August fand alle 14 Tage ein Gottesdienst statt, an 
dem nicht nur Kurgäste teilnahmen, sondern der auch immer mehr von 
Einheimischen besucht wurde. Ab dem 22. Juni 1878 leitet der Heeßener 
Lehrer Plate, jetzt Küster genannt, bis zum März 1917, also rd. 39 Jahre 
lang, den Gesang bei den Gottesdiensten in Eilsen. Als Eilsen während des 
1. Weltkrieges als Lazarett eingerichtet war, nahm Plate auch an vielen 
Lazarettgottesdiensten teil. 
 
Im Jahrbuch „Statistik der ev. Kirche im Regierungsbezirk Kassel“, 
Ausgabe 1872, ist unter Obernkirchen vermerkt: 
 Heeßen = 258 ev. Einwohner 
 Eilsen    = 228 ev. Einwohner 
 Buchholz, Nr. 1, 2, 3 = 25 ev. Einwohner (alle weitere Höfe 
 gehörten zur Kirchengemeinde Steinbergen.) 
 
Etwas weiter heißt es über die gesamte Kirchengemeinde Obernkirchen: 
 
„Amtsverrichtungen. 
Beide Prediger besorgen die Amtsgeschäfte gemeinschaftlich. Die Amts-
woche beginnt für den einen Pfarrer mit dem Sonntage, an welchem 
derselbe den Morgengottesdienst zu halten hat, an welchem Sonntage der 
andere Pfarrer die Beichthandlung und den Nachmittagsgottesdienst 
verrichten muss. Alle in der Woche vorfallenden Ministerialhandlungen, die 
Einträge in die Kirchenbücher und sonstige Geschäfte verrichtet der 
Pfarrer, welcher die Wochengeschäfte besorgt. Indeß kann auch auf 
besonderen Wunsch der Gemeindeglieder, der Pfarrer, welchem die 
Wochengeschäfte nicht obliegen, Ministerialhandlungen verrichten, ohne 
Einbuße der Einnahmen, welche beide Geistliche zu gleichen Theilen 
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beziehen. Die Predigten an Fest- und Bettagen, sowie die Erndtepredigt 
und die Confirmation wechseln unbeschadet der übrigen Sonntage jahr-
weise. Wer die Confirmation zu besorgen hat, hält am ersten Ostertage 
die Morgenpredigt, der andre dagegen an diesem Tage die Frühpredigt (6 
Uhr) und den Nachmittagsgottesdienst und am zweiten Ostertag die 
Vormittagspredigt. Dasselbe Verhältnis ist Weihnachten, Neujahr und 
Pfingsten bestimmend. Die Charfreitagspredigt am Morgen steht demje-
nigen zu, dessen Amtswoche mit dem Sonntage Palmarum beginnt, 
desgleichen die Beichte für den Gründonnerstag, während der andere 
Pfarrer am Gründonnerstage Morgens und am Charfreitag Nachmittags zu 
predigen hat. Passionspredigten sind nicht üblich. Die Communion wird 
am Gründonnerstage und an jedem Sonntage vor Ostern bis Weihnachten 
von beiden Geistlichen gehalten, die Vorbereitung Nachmittags zuvor für 
die Stadtbewohner, für die Eingepfarrten am Sonntagmorgen.“ 
 
„Zu den Lippischen Orten Heeßen und  Bergschule wird jährlich einmal für 
Alte und Schwache von beiden Predigern Communion gehalten. Die 
Leichen begleiten beide Pfarrer vom Trauerhause auf den Kirchhof, die aus 
den eingepfarrten Orten werden in einem bestimmten Hause in der Stadt 
von den Pfarrern in Empfang genommen. Für die Rede ist die Amtswoche 
bestimmend. 
 
Die Beerdigungen in der Stadt finden entweder des Morgens in der Frühe 
(stille Leichen) ohne Geläute statt, oder Nachmittags drei Uhr mit 
Glockengeläute und nach dem Wunsche der Betheiligten mit einer Rede im 
Trauerhause oder auf dem Todtenhofe; die aus den Ortschaften entweder 
ebenwohl Nachmittags drei Uhr oder Mittags 12 Uhr (öffentliche Leichen), 
wobei die Leiche unter dem Gesange eines Chorals zum Grabe gebracht 
und nach der Bestattung ein Trauergottesdienst mit Gesang und Rede in 
der Kirche abgehalten wird.“ 
 
Soweit aus der hessischen Statistik. 
 
Weitere interessante Daten sind: 
 

30. Mai 1888: Den Einwohnern von Heeßen und Eilsen wird mitgeteilt, 
dass die in Kassel erlassene Kirchenordnung auch in den 
diesseitigen nach Obernkirchen eingepfarrten Gemeinden 
in Kraft getreten ist. Der Ortsvorsteher hat das bekannt-
zumachen. 

 

 1888:  Rinne, Nr. 6, Heeßen, ist in Obernkirchen 
Altarmann. 

 
 1894:  Rinne, Nr. 6, Heeßen, Kirchenältester. 
 

1. Okt. 1906: Die Buchholzer Höfe 1 - 3 werden aus Obernkirchen aus-
gepfarrt und  in Steinbergen eingemeindet. Aus dieser 
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Zeit ist in Heeßen über Angehörige anderer Religions-
gemeinschaften außer von Baptisten nichts bekannt. Über 
diese schreibt Pastor Heidkämper, Bückeburg in seiner 
„Schaumburg-Lippische Kirchengeschichte vom dreißig-
jährigen Krieg bis zur Gegenwart“, Ausgabe von 1908: 

 

„Wie in anderen Gegenden, so schlossen sich auch in unserem Lande 
religiöserweckte Christen, denen das Christentum der Landeskirche zu 
nüchtern und kernig war, einer sektiererischen Bewegung an. Für die 
schaumburg-lippische Kirche schienen in den fünfziger Jahren die 
Baptisten gefährlich zu werden, welche durch das Betreiben eines 
Kaufmanns Onken in Hamburg schon seit 1834 in Deutschland Boden zu 
gewinnen suchten. Im Juli 1851 tauchten auch hier zu Lande zwei 
baptistische Missionare (Kramme und Buß) auf und bemühten sich, das 
Christenvolk von der Verwerflichkeit der Kindertaufe und des kirchlichen 
Amtes zu überzeugen. Die lutherischen Geistlichen warnten die 
Gemeinden in Predigt und Unterricht. 
 
Eine Predigt des Vikars Reischauer der Oberpfarre zu Bückeburg ist 
erhalten; in derselben wird die Herrlichkeit unserer lutherischen Kirche 
bezeugt und den Baptisten entgegengetreten. Die Befürchtungen, welche 
man gehegt hatte, erwiesen sich als unbegründet. Den Baptisten fielen 
nur wenige Familien zu und zwar hauptsächlich in den Dörfern Buchholz 
und Heeßen, wo sich auch bis heute einige Anhänger jener Sekte erhalten 
haben, die sich übrigens durch ernsten christlichen Wandel auszeichnen.“ 
 
Nach 1918 wurde nun, wie in Bad Eilsen, auch in Heeßen alle 14 Tage 
abwechselnd für Erwachsene und Kinder/Jugendliche ev. Gottesdienst 
gehalten. Diese fanden in der alten Schule statt, heute „Im Wiesengrund“ 
Nr. 11, und wurden entweder von einem Pastor aus Obernkirchen oder 
dem Hauptlehrer der hiesigen Schule (z. B. Reese) gestaltet. 
 
Aus dieser Zeit weiß die in Heeßen geborene und aufgewachsene Minna 
Kuhlmann zu erzählen: 
„Im Januar 1917 wurde ich in Obernkirchen getauft. Später erzählte 
meine Mutter mir von dem heftigen Schneetreiben an diesem Tag, das 
den Weg zur Kirche sehr beschwerlich sein ließ. Da nämlich die meisten 
Heeßener noch kein Auto besaßen, mussten wir zu Fuß gehen. Wie 
bequem und schnell können wir heute unser Gotteshaus erreichen. 
Allerdings wurden die Gottesdienste nicht immer in Obernkirchen 
abgehalten. Oft hörten wir die Sonntagspredigt in der Heeßener 
Grundschule oder im Eilser Kursaal von verschiedenen Pastoren aus den 
umliegenden Gemeinden. Im Kursaal gefiel mir die Andacht am besten, 
ich fand es dort viel festlicher und feierlicher als in der Grundschule, weil 
der große Raum ganz besonders geschmückt war. Der regelmäßige 
Kirchgang war vor dem Kriege für die meisten Heeßener eine 
Selbstverständlichkeit. Alte und Junge trafen sich am Sonntagvormittag, 
und dies gab uns allen das Gefühl, zusammen zugehören. Als kleines Kind 
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war ich - nachdem mein Opa 1921 gestorben war - viel bei meiner 
Großmutter. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass sie, wenn es kalt 
wurde, den Ofen anheizte und ich mir die Fußbank holte, mich vor den 
Ofen setzte, zu Füßen meiner Großmutter. Sie holte das Gesangbuch, 
sang mit mir die schönen alten Lieder und ich fühlte mich unendlich wohl. 
Ich spüre heute noch diese Geborgenheit, wenn ich an unsere Abende 
zurückdenke. Ich wünschte, alle Kinder hätten diese Zuwendung, wie ich 
sie als kleines Mädchen erfahren durfte. So habe ich also mit und durch 
meine Oma viele Lieder gelernt und konnte die meisten auswendig, als ich 
in die Schule kam und später den Konfirmandenunterricht besuchte. 
 
Der Schultag begann für uns jeden Morgen mit einem Lied aus dem 
Gesangbuch und einem Gebet im Beisein unserer Lehrer Herrn Reese oder 
Herrn Prasuhn, bevor wir mit dem Lernen begonnen haben. 1931 wurde 
ich eingesegnet von Pastor Pörtge. Vorher mussten wir zweimal jede 
Woche nach Obernkirchen zum Konfirmandenunterricht, der zwei Stunden 
dauerte. Mir ging es gut, ich besaß schon ein Fahrrad und konnte 
deswegen den Weg schneller zurücklegen als meine Mitkonfirmanden. 
Stolze Besitzerin eines Rades zu sein, war damals eine Ausnahme. In 
Obernkirchen wurde ich ebenso getraut, meine Tochter getauft und 
Beerdigungen fanden dort statt. 
 
War jemand in Heeßen verstorben, wurde er oder sie zunächst im 
Sterbehaus aufgebahrt. Die Verwandten, Bekannten und Nachbarn kamen, 
um ihr Mitleid zu bekunden, der Pastor hielt im Haus die Traueransprache. 
Danach trug man den Toten oder die Verstorbene nach draußen, der 
Totenwagen mit der schwarzen Schabracke, davor zwei Pferde, mit einem 
schwarzen Tuch bedeckt, standen bereit, um den Sarg nach Obernkirchen 
zu überführen. Die Trauergemeinde folgte zu Fuß, so dass es in einer 
feierlichen Prozession durch den Ort ging und die Heeßener Abschied 
nehmen konnten von ihrem Gemeindemitglied. Jeder, der dem Trauerzug 
begegnete, hielt an zu einem kurzen Gebet. Ja, das Taufen, Heiraten oder 
Sterben war eine Angelegenheit der ganzen Gemeinde, wir nahmen teil an 
den Ereignissen in den einzelnen Familien. Ich bedaure sehr, dass heute 
vieles anders geworden ist.“ 
 
Was sich erst viel später verwirklichen sollte, fand schon in einem 
Schreiben v. 15.08.1921 Ausdruck, in dem die Sparkasse Bad Eilsen sich 
bereit erklärte, für den Bau einer Kirche und eines Friedhofs für die 
Gemeinde Bad Eilsen und Heeßen aus dem Reservefond der Eilsener 
Sparkasse einen Kredit in Höhe von 100.000,-- M bereitzustellen. Am 
30.09.1922 wird dieser Antrag an den Kreisausschuss des Kreises 
Bückeburg aber abgelehnt. Trotz der räumlichen Entfernung zu 
Obernkirchen und den vorhandenen Verselbständigungs-tendenzen waren 
die evangelischen Bürger Heeßens immer noch in das o. Kirchenleben 
eingebunden, so ist z.B. im Jahr 1925 der Heeßener Bürger Spieß Nr. 4 
Kirchenältester im Gemeindekirchenrat. Nachdem im Jahr 1932 auf 
Staatsebene der Kreis Grafschaft Schaumburg von Heeßen in die Privinz 
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Hannover eingegliedert worden war, wurde dies 1937 auch kirchlicherseits 
vollzogen. Somit gehörten die Heeßener ev. Christen nun der 
Landeskirche Hannover an. 
 
Welche Entwicklung nahmen im 17. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert 
die Angelegenheiten der Katholiken im Umfeld von Heeßen und 
Bückeburg? In Heeßen ist über Katholiken in dieser Zeit nichts bekannt, 
während aus Bückeburg einiges zu berichten ist. So schreibt Wolfgang 
Seegrün in den Schamburger-Lippischen Mitteilungen über die 
„Katholische Gemeinde Bückeburg“, ihre Entwicklung von der Reformation 
bis zum Bau der jetzigen Kirche: 
 
„... Zum ersten Mal seit der Reformation hören wir 1716 von katholischem 
Gottesdienst in Schaumburg-Lippe, Graf Friedrich Christian wollte seiner 
katholischen, zweiten Gemahlin und Dienerschaft ein religiöses Leben 
ermöglichen und gestattete den Gottesdienst auf vier Jahren, danach auf 
unbestimmte Zeit. Die ersten Seelsorger, Franziskanerpatres aus Minden, 
konnten dazu in Bückeburg etwa 30 Personen um sich sammeln. Doch 
blieb die Zahl nicht konstant. Bis zur Aufhebung des Gottesdienstes durch 
Graf Albrecht Wolfgang sollen 24 Personen zur Katholischen Kirche 

übergetreten sein. Am 29. Juli 1726 ließ er die katholische Kapelle, die 
sich im Schloß befand, schließen und dem Pater Bergmann eröffnen, der 
Gottesdienst habe aufzuhören. Der Graf scheint aber den katholischen 
Mitgliedern des Hofes ein Fuhrwerk zum Besuch des Gottesdienstes im 
benachbarten Minden bewilligt zu haben. Da die Franziskaner schon 1719 
aus Minden wieder fortgezogen waren, nahmen die Benediktiner sich der 
kleinen Gemeinde an bis hin zum Jahre 1846. Die Verbindung blieb 
bestehen, als „im Jahre 1750 am 1. November, dem Fest Allerheiligen, der 
erlauchte Graf Wilhelm den Bückeburger Katholiken wiederum erlaubte, 
öffentlichen Gottesdienst bei Hofe abzuhalten“, wie das Kirchenbuch 
meldet. Wieder geschah der Gottesdienst auf Kosten der Landesregierung, 
die einen Raum am Schloßtor zur Verfügung stellte sowie für den Pastor 
und einen nebenamtlichen Küster aufkam. So erfreulich diese Entwicklung 
ist, so geht der Zustand selbst doch nicht über „Gelegenheit zum 
Gottesdienst“ hinaus. Und gerade die lange Amtswaltung des letzten 
Mindener Benediktiners, des Paters Aemilianus Köchling, hat gezeigt, daß 
sich in dieser Weise eine Gemeinde weder bilden noch halten kann. Pater 
Köchling war am 13. Januar 1762 zu Stadberge in Westfalen geboren und 
trat am 2. Juni 1769 sein Amt als Pastor in Bückeburg an, damals noch 
Benediktiner von St. Mauritius in Minden. Da sein Kloster 1803 
aufgehoben wurde, blieb er bis zu seinem Lebensende in unserer 
Gemeinde und wohnte in der Herderstraße. 
 
Äußerlich gesehen, bedeutet seine Amtszeit einen Fortschritt: Konnte er 
doch mit öffentlicher Unterstützung im Jahre 1803 die Kapelle renovieren 
und eine Orgel beschaffen, erlebte er doch das Religionsgesetz von 1809, 
in dem Fürst Georg Wilhelm den Katholiken „in Hinsicht der Ausübung 
ihres Gottesdienstes mit den Augsburger Konfessionsverwandten völlig 
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gleiche Rechte“ einräumte. Ja, zu seinem 50jährigen Dienstjubiläum am 2. 
Juni 1839 veranstaltete die fürstliche Regierung für ihn ein würdiges Fest: 
Der katholische geistliche Konsistorialrat Zieren aus Minden führte den 
Gefeierten zum Altar und hielt die Festpredigt. 
 
Pastor Köchling starb im Alter von 88 Jahren und 5 Monaten, plötzlich von 
einem Nervenschlag getroffen, am Sonntag, dem 30. Juni 1850, um 9.30 
Uhr morgens. Auf dem Jetenburger Friedhof wurde er am 3. Juli 1850 
beigesetzt. Seit der Einebnung des Gottesackers hat sein Grabkreuz einen 
würdigen Platz neben der Sakristei der Kirche gefunden. Sein Nachfolger 
widmete ihm im Kirchenbuch die schönen Worte: „62 Jahre war er Pastor 
dieser Gemeinde gewesen. Er nahm die Liebe seiner Mitbürger mit sich ins 
Grab, denn er war ein herzensguter und mildtätiger Mann. 
 
Im Jahr 1846 gab es für die Bückeburger Gemeinde in zweifacher Hinsicht 
eine Änderung. Zunächst wurde 1841 ein Nachbarbischof mit der Betreu-
ung der „Nordischen Missionen“ beauftragt, zu denen auch Bückeburg 
kirchenrechtlich gehörte, die 1622 gegründete päpstliche „Kongregation 
für die Ausbreitung des Glaubens“ ernannte den Weihbischof und General-
vikar der Diözese Osnabrück, Carl Anton Lüpke, zu dessen „Provikar“. 
 
Ein besonderer Glücksfall aber war Bischof Lüpkes Eingreifen in die 
Bückeburger Pfarrei. Am 29. Januar 1846 wollte sich nämlich Pastor 
Köchling pensionieren lassen. Nominell blieb er Pastor, erhielt aber am 12. 
Oktober in Carl Wessels einen Adjutor im vollen Umfang der Pfarrbefugnis. 
 
Geboren 1811 in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim, studierte dieser 
Theologie in Münster und wurde 1836 von Bischof Lüpke in Osnabrück 
zum Priester geweiht. Da er bei der Überzahl der Geistlichen in der 
Diözese keine Stelle finden konnte, ging er für zehn Jahre als Erzieher zu 
einer belgischen Familie. 1865 wurde er Pfarrer in Rulle und starb 1896 
als Domkapitular in Osnabrück. 
 
Kein leichter Anfang war es für ihn in Bückeburg, war er doch mit dem 
Zustand der Gemeinde keineswegs zufrieden. Von etwa 150 Katholiken 
fanden sich nur 20, die hin und wieder am Gottesdienst teilnahmen: von 
den 4 Kindern im Erstkommunionalter nahm nur eins am Unterricht teil; 
von 15 Familien ließen nur drei ihre Kinder katholisch erziehen; bei der 
Jugend herrschte große religiöse Unwissenheit; die kirchliche Verbindung 
zum Vikariat der nordischen Missionen war unterbrochen; ja, die 
Friedfertigkeit des alten Pastors scheint den Indifferentismus begünstigt 
zu haben. Schauen wir auf die Gründe dafür! Zunächst stand Pastor 
Köchling im 85. Lebensjahr, als Wessels diese Feststellungen machte. Er 
war kaum noch fähig zu predigen und Unterricht zu erteilen. Weiterhin 
trug die riesenhafte Ausdehnung der Gemeinde zu dem ungünstigen Bild 
bei, umfaßte sie doch ganz Schaumburg-Lippe, also Bückeburg und 
Stadthagen, dazu Rinteln, Rodenberg, Obernkirchen und Nenndorf. 
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Entscheidend war aber wohl dies: Der Gemeinde fehlte ein eigentliches 
Zentrum in Kirche und Schule. 
 
Doch war Pastor Wessels weit davon entfernt, sich von all diesen 
Schwierigkeiten abschrecken zu lassen. Die Überfülle der Arbeit können 
wir daran ablesen, daß er schon 1847 um Dispens von einem Teil des 
täglichen Breviergebetes bittet. Und tatsächlich bessert sich der religiöse 
Zustand der Gemeinde allmählich. Der mit dem Frühindustrialismus 
drohenden Trunksucht beugte Wessel vor, indem er den Erstkommuni-
kanten das Versprechen der Enthaltsamkeit von Branntwein abzunehmen 
pflegt. Die Durchführung aber einer gewissenhaften Brautleute-Seelsorge 
unter Einsatz größter Sorgfalt und aller religiösen Mittel hat hauptsächlich 
die Gemeinde vor dem drohenden gänzlichen Verfall behütet. Dieses 
Vorgehen war der Gemeinde ungewohnt. So hatte sich Wessels zuletzt 
einige einflußreiche Familien entfremdet, so daß er selbst den Bischof 
Paulus Melchers um seine Versetzung bat. Doch auch der Fürst Adolf 
Georg ließ, angeregt durch eine Beschwerde des Hofstallmeisters von 
Apell, durch den Regierungsrat Spring in Osnabrück die Versetzung des 
Pastors betreiben. Schon bei einer Audienz Ende 1860 machte der 
damalige Erbprinz dem Pastor Wessels Vorhaltungen über die Mischehen-
praxis. Hören wir den Bericht des Pastors: „Zuvor beteuerte der Erbprinz, 
daß er den konservativen Geist der Katholischen Kirche, die Bestimmtheit 
und Abgeschlossenheit ihrer Dogmen, ihre Konsequenz etc. sehr 
hochachte, meinte aber doch, die Liebe stehe über den Dogmen. Und nun 
erging sich der hohe Herr in weitläufigen Erörterungen über die 
Grundsätze und Forderungen der Kath. Kirche in betreff der gemischten 
Ehen, in denen sich dieser Mangel an Liebe offenbare. Meine Erwiderung, 
daß es doch gerade die Liebe sei, welche jene Forderungen diktiert habe, 
und  daß wohl die meisten konfessionellen Streitigkeiten aus der Welt 
verschwinden würden, wenn der Protestantismus dieselben Grundsätze 
befolgte, schien dem gnädigsten Herrn nicht einzuleuchten“. 
 
Hüten wir uns, solche Sätze und Ereignisse vorschnell als Gehässigkeit zu 
interpretieren. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts bildeten die gemischten 
Ehen das Hauptthema zwischen Staat und Kirche, angefangen mit dem 
preußischen Mischehenstreit 1837 - 1840. Auch hiermit steht Schaum-
burg-Lippe im Banne des preußischen Vorbildes. Bei allem Unguten, was 
sicher dabei zum Ausbruch kam, darf aber ein Stück christlicher Hinter-
grund nie vergessen werden, die Überzeugung nämlich vom christlichen 
Grundcharakter des Staates und vom Bekenntnischarakter des Christen-
tums, das nur in einer „Konfession“ wirklich gelebt werden kann. Beides 
kommt sehr schön zum Ausdruck in einem Gutachten des Regierungsrates 
von Campe über Pastor Wessels: „Derselbe hält offenbar mit großem Eifer 
seine Gemeinde zusammen, ist auf deren Vermehrung bedacht, was ihm 
sicherlich nur der verdenken kann, dem überhaupt jede Verschiedenheit 
der christlichen Konfessionen fremd ist, der also... gar nicht weiß, worin 
das Wesen der christlichen Confession besteht. Für diese Wildlinge ist aber 
überall die Gesetzgebung eines christlichen Staates... gar nicht bemessen. 
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Pastor Wessels verkehrt ganz freundschaftlich mit anderen nichtkatholi-
schen Geistlichen, und Laien, ja, es ist bekannt, daß mehrere Eltern ihre 
evangelischen Kinder in die Kath. Schule schicken.“ Bei dieser Gelegenheit 
erhalten wir Einblick in die Persönlichkeit des Priesters, die sich uns sonst 
fast völlig verschließt. Die Urteile der Regierungsräte sind erfüllt von 
deutlicher Hochachtung über ihn und bezeichnen eine eifernde 
Gewissenhaftigkeit als seine hervorstechendste Eigenschaft. 
 
Seelsorgerische Kleinarbeit und organisatorisches Mühen stützen einan-
der. Eins verfließt ohne das andere. Pastor Wessels ist in die Geschichte 
der Bückeburger Gemeinde vor allem eingegangen durch Schaffung eines 
Gemeindezentrums in Pfarrhaus, Schule und Kirche. 
Der erste Schritt zur Schaffung eines Gemeinde-Zentrums wurde am 19. 
April 1847 getan, da der Goldschmied Lellmann, ein eifriges Glied unserer 
kath. Gemeinde, einen Vertrag unterzeichnete, wonach die Frau Ober-
kirchenrätin Buch ihm ihr Haus am Wall, heute Herderstraße 1, zu 4750 
Reichstalern, zahlbar an Michaelis des gleichen Jahres, verkaufte. Hinter 
dem Käufer stand die Kath. Gemeinde. Doch warum dieser Umweg? 
Einmal waren die Wallhäuser rechtlich nur von Bürgern, also Einzel-
personen, nicht aber von Körperschaften erwerbbar. Außerdem war die 
rechtliche Stellung der Gemeinde noch umstritten. Gerade dieses Problem 
soll 10 Jahre später dem Kirchbau hinderlich werden. Der eigentliche 
Grund liegt noch anders: Schon etwa einen Monat davor war ein Gesuch 
um Genehmigung einer Katholischen Schule eingereicht worden. Um nun 
bei der fürstlichen Regierung nicht den Eindruck zu erwecken, man wolle 
ihr vorgreifen, ist das Haus im geheimen angeschafft worden. Erst 1872 
wurde es auf den Bischöflichen Stuhl in Osnabrück übertragen. 
 
Doch gerade dieser Plan mißlang: Lellmann hat seine Freude nicht 
verbergen können und nach Anschaffung das Geheimnis gebrochen. Der 
Pastor berichtet aus diesen Tagen etwa: „Sofort nach Bekanntwerden 
begab ich mich zum Fürsten, damit dieser die Nachricht nicht 
gerüchteweise erführe, aber der hatte Fonds, und bald fand man die 
Sache ganz natürlich und aller Argwohn verstummte“. Ja, am Nachmittag, 
nach zwei Beerdigungen, beglückwünschten ihn alle zu dem billigen 
Ankauf. Am nächsten Tag empfängt ihn der Fürst: „Der nahm mich 
freundlich auf und es schien ihm nicht unangenehm zu sein, daß ich ihm 
selbst die Anzeige machte, von der er bereits vernommen. Sollte man 
nicht glauben, Wessels freue sich nun über den schönen Erfolg, den er 
schon nach einem halben Jahr seiner Tätigkeit verbuchen konnte? Kaum 
werden wir seine Worte verstehen: „Sooft ich vor dem angekauften Haus 
vorübergehe, fällt es mir schwer aufs Herz und schon oft stand der 
Wunsch in mir auf, den Schritt ungeschehen zu machen“. Was bewegt den 
tateifrigen Priester zu dieser Klage? Zunächst die Geldsorgen, war er doch 
völlig auf fremdes Geld angewiesen, und selbst der Bischof war im 
Zweifel, ob er in einem halben Jahr den Kaufpreis aufbringen werde. 
Schon wurde der Plan gefaßt, das Haus an den Schloßhauptmann von 
Knigge zu verkaufen, da teilt der Bischof einen Zuschuß von 3 000 Rtl. zu. 
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Der Postmeister Johann Anton Carl Gerbracht leiht den Rest und tritt 
damit in den Vertrag ein. Pünktlich am 29. September bringt der Lehrer 
Fenger das Geld von Osnabrück mit, und der Kaufvertrag wird eingelöst. 
 
Doch die andere Sorge ließ sich nicht so schnell beheben: Die ungünstige 
Stimmung, die der Hauskauf bei der Regierung ausgelöst haben soll und 
die nun die Verhandlungen um die Katholische Volksschule erschwerte. 
Zum Verständnis müssen wir anführen, daß 1846/47 für Schaumburg-
Lippe ein Jahr schwerster Teuerung war. Um den Menschen 
Verdienstmöglichkeiten zu geben, wurde 1847 der Idaturm auf dem Harrl 
und der Wilhelmsturm auf dem Wölpinghäuser Berge gebaut. 
 
Ohne eine einheitliche und ganzheitliche Bildung der Jugend mußte alle 
Seelsorgsarbeit auf die Dauer ohne Erfolg bleiben. Am 20. März 1847 
richtet daher Bischof Lüpke ein Gesuch an den Fürsten um Genehmigung 
einer Katholischen Schule. Der Antrag des Pastors folgt 3 Tage darauf. 
Beide stoßen zunächst auf Ablehnung: Durch die vorhandenen Schulen sei 
genügend für den Elementarunterricht gesorgt. Damit ist Wessels 
keineswegs entmutigt. Am 22. August erneuert er sein Gesuch mit der 
Begründung, „daß die christliche Elementarschule nicht allein als 
Unterrichtsanstalt, sondern zugleich und vorzugsweise als kirchliche 
Erziehungsanstalt zu betrachten sei, ein Grundsatz, welchen alle 
Schulmänner der verschiedenen christlichen Confessionen mit mir teilen. 
Nebenher läuft eine rege diplomatische Aktivität, in die sich der Bischof 
und der preußische Gesandte am Bückeburger Hof, Herr v. Westphal, 
eingeschaltet haben. Angeregt wurde die Vermittlung des Gesandten 
durch einen Konvertiten, Herrn v. Schüttorf, der sich auch um die  
Erneuerung des Katholischen Gottesdienstes in Petershagen große 
Verdienste erworben hatte. Hier wurde am Passionssonntag 1847 zum 
ersten Mal seit 300 Jahren wieder Kath. Gottesdienst gefeiert. 
 
Genaueres wissen wir nicht über die Vorgänge, nur dies eine: die Geneh-
migung ist einzig dem Fürsten Georg Wilhelm (1807 - 1860) zu danken, 
der sich dafür ausspricht: „..so ist es doch wohl besser diese Einrichtung 
jetzt einstweilen..zu gestalten. Eine gänzliche Verweigerung würde leicht 
und nicht ganz ohne Grund den Vorwurf der Intoleranz hervorrufen“. So 
erging  die Erlaubnis am 16. Dezember 1847, allerdings wird der Schul-
zwang nur für den Religionsunterricht gewährt, genau wie der Fürst vor-
geschlagen. 
 
Mit diesem Unding gab sich der Seelsorger nicht zufrieden. Seinem Dank-
schreiben vom 27. Januar 1848 verbindet er ein langes Gutachten, das in 
der Feststellung gipfelt: Die Schule würde ihren Zweck verfehlen ohne 
gleiches Recht des Schulzwanges. „Indem ich mich für die Erziehung und 
den Unterricht verantwortlich mache, liegt mir die Pflicht ob, hinter den 
Leistungen der anderen Elementarschulen...nicht zurückzubleiben.“ Dann 
aber müsse das Gesetz auch die gleichen Mittel gewähren. Jetzt spricht 
sich der Fürst für die volle Parität aus und am 19. Mai 1848 entscheidet 
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die Regierung in seinem Sinn. Sie gewährt den Schulzwang in den Gren-
zen der evangelischen Pfarrgemeinde Bückeburg, setzt das Schulgeld auf 
einen Reichsthaler jährlich fest und ernennt den Direktor des Gymnasiums 
Adolfinum, Prof. Burchard, zum Regierungsinspektor für die Schule. 
 
Seit der Neuordnung des Schulwesens in Schaumburg-Lippe mit Wirkung 
vom 1. Januar 1876 besteht die Schule als private Konfessionsschule fort. 
Von der Nazi-Regierung 1938 aufgelöst und als NSV-Kindergarten benutzt, 
konnte sie erst am 10. Januar 1946 den Unterricht wieder aufnehmen und 
erreichte 1948 mit 212 Schülern ihren Höchststand. Am 24. Oktober des 
gleichen Jahres feierte die Gemeinde das 100jährige Bestehen ihrer 
Schule mit einem Festgottesdienst am Vormittag und einem Festakt im 
Rathaussaal am Nachmittag. Bischof Dr. Berning, dem unsere Schule 
immer besonders nahe stand, da sein Patenonkel, Wilhelm Berning seit 
1868 vierzig Jahre lang hier als Lehrer tätig war, und viele offizielle Gäste 
und die ganze Gemeinde nahmen an dem Festtag teil. 
 
Gleichzeitig mit den Bemühungen um Pfarrhaus und Schule, die sich bis 
1908 im alten Pfarrhaus befand, beginnen auch die Pläne für einen 
eigenen Kirchbau, der das Aufbauwerk krönen sollte. Doch erst 1856 
wurden die Pläne konkret. Dann aber türmten sich Schwierigkeiten 
mannigfacher Art auf. Stadtbebauungsplan und rechtliche Komplikationen 
überschnitten sich, ungünstige Stimmung in der Regierung und 
nachlassende Toleranz seitens des fürstlichen Hofes ergänzten sich, so 
daß fünf Jahre bis zur Baugenehmigung verflossen. 
 
Auch die Glockenfrage blieb nicht unbesprochen. Im eingereichten Entwurf 
ließ der Fürst die Glocken einfach ausradieren als Zeichen, daß sie nicht 
genehmigt seien. Das Konsistorium hatte nämlich die Bedingung gestellt, 
es solle nur eine kleine Glocke gestattet werden, die nicht während des 
evangelischen Gottesdienstes und des Nachts, sondern nur bei 
katholischen Gottesdiensten und Beerdigungen und auch da nur wenige 
Minuten läuten dürfe. Doch in der endgültigen Genehmigung vom 24. April 
1861 ist hiervon nicht mehr die Rede. Bückeburg erhielt 3 Glocken der 
Firma Petit & Edelbrock aus Gescher. Keine davon ist erhalten. St. 
Bonifatius, die kleinste, blieb zwar von der Ablieferung 1917 verschont, 
wurde aber 1929 bei Anschaffung eines neuen Geläutes in Zahlung 
gegeben. 
 
Für den 8. Dezember 1863 war die Einweihung geplant, denn die Kirche 
sollte der unbefleckt empfangenen Gottesmutter geweiht werden, deren 
Fest an diesem Tag gefeiert wird. Doch wegen der mangelhaften Arbeit 
der Glaserfirma van den Forst aus Münster mußte die Weihe auf den 21. 
Dezember verlegt werden. 
 
Ziehen wir die Summe dieser Entwicklung! Das gesamte Aufbauwerk, 
besonders aber der Kirchbau, hat die Bückeburger Katholische Gemeinde 
zu echter aktiver Mitarbeit zusammenwachsen lassen. Dadurch erst wurde 
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sie zur Gemeinde im vollen Sinn des Wortes. Weitausgreifende Aktivität in 
Spendenaktionen und intensive Beteiligung der Gemeinde am Kirchenbau 
sind die hervorstechendsten Eigenarten dieser kleinen 
Geschichtsabschnitte. In jedem Stein der neuen Kirche drückt sich viel 
Liebe aus. Genau das meinte der Pastor, wenn er bei der 
Grundsteinlegung den Bauleuten zuruft: „die Bausteine zusammenfügen, 
die uns die Liebe gereicht hat und die sie uns noch reichen wird, auf daß 
sie sich einen zu einem festen und würdigen Bau.“ Auch die Gemeinde 
wurde solch ein fester Bau. Noch 1872 bezweifelte der Bischof, ob sich die 
Pfarrei auf die Dauer halten werde. Doch die Entwicklung hat dem 
Bauherrn von 1863 recht gegeben „...“.  
 
Weiteres erfahren wir aus der Chronik der katholischen Kirchengemeinde 
in Bückeburg, veröffentlicht im Pfarrgemeindebrief von St. Marien, 
Bückeburg, und St. Johannes, Bad Eilsen vom März 2003: 
 
Das Jahr 1923 hat dem Pastor und der katholischen Gemeinde großen 
Ärger bereitet. Im Januar – es war das Fest der hl. Dreikönige – ließ 
Pallotinerpater Strodtkötter, nachdem er schon längere Wochen in 
Bückeburg geweilt, aber die katholische Kirche in dieser Zeit nie betreten 
hat, sich in Hannover ziviliter trauen, um alsdann im kleinen Kreise 
Hochzeit zu feiern. Seit Ostern 1923 ist an dem hiesigen Gymnasium ein 
ehemaliger katholischer Priester, der ebenfalls verheiratet ist und ein Kind 
hat, als Oberstudienrat angestellt. Er heißt Ingnatz Meyer und stammt aus 
Baden, woselbst er schon bis 1911 als Religionslehrer seines Amtes 
waltete. 
 
In der Nacht zum 17. Januar wurde in die Sakristei eingebrochen. Die 
Diebe scheinen die Außentür mit einem Dietrich geöffnet zu haben. Sie 
haben sie auch bei ihrem Fortgang wieder geschlossen. Sämtliche Schrän-
ke haben sie erbrochen. Einen Opferteller, ein Aspergillum und einen 
alten, wenig wertvollen Kelch haben sie mitgenommen. Alle Versuche, die 
Tür welche zur Kirche führt, aufzubrechen, sind misslungen. Die Gemein-
demitglieder, die den Diebstahl schmerzlich mitempfunden haben, haben 
zur Anschaffung eines neuen Ciboriums – der gestohlene Kelch wurde als 
Ciborium benutzt – 980 gr. (Gramm) Silber in Form von Münzen, Löffeln, 
Broschen, Armspangen, Ringen und ein Zwanzigmarkstück in Gold zusam-
mengebracht. Anfang März hat der Pastor ein neues Ciborium beim 
Goldschmied Lange in Osnabrück in Arbeit gegeben und sogleich die 
sämtlichen Kosten, die holländische Wohltäter gespendet, bezahlt. Am 
dritten Pfingsttage trafen die ersten ausgewiesenen Eisenbahner aus 
Rheydt hier ein. In den folgenden Wochen kamen zahlreiche Ausgewie-
sene aus Rheydt, Neuß und anderen Städten des besetzten Gebietes. 
Nach und nach folgten auch die Familienmitglieder. Sie wurden in Eilsen 
und Bückeburg untergebracht. Die Ausgewiesenen waren mit wenigen 
Ausnahmen katholisch. Die Kinder besuchten die katholische Privatschule 
in Bückeburg. Nach Beendigung der Herbstferien schickte ein Teil der 
Eltern, die in Eilsen untergebracht waren, ihre Kinder – ohne mit dem 
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Pastor in Bückeburg Rücksprache genommen zu haben – nach Heeßen in 
die lutherische Schule. Nur mit großer Mühe ist es dem Pastor gelungen, 
für die 26 katholischen Kinder, die die lutherische Schule besuchten, in 
Bad Eilsen Religionsunterricht einzurichten. Die Eltern der Kinder schienen 
z.T. kein Interesse daran zu haben. Im Juni statteten Diebe der Sakristei 
nochmals einen Besuch ab. Diesmal sind sie durch ein zerschlagenes 
enges Fenster eingedrungen und haben allerlei Leinensachen und Spitzen 
mitgehen lassen.  
 
Im Juli ist der Kirchturm ausgebessert und die Westseite des 
Kirchendaches vollständig umgedeckt. Der Kirchenbesuch ist ein viel 
besserer gewesen, wie im Jahre 1922. Der Sakramentenempfang hat sehr 
zugenommen. 
 
Eine weiter Chronik über das katholische Kirchenleben in 
Bückeburg lautet: 
 
Jahrbuch der Katholischen Kirchengemeinde Bückeburg – 1951 
Vorwort: 
Man vergleicht die geschlossenen katholischen Gemeinden oft mit einem 
wogenden Ährenfelde, wo ein Halm den anderen hält und trägt und 
bestäubt, die Diaspora dagegen mit einem Halme, der einsam am 
Wegesrand steht und vielen Gefahren von Menschen, Tieren und der Natur 
ausgesetzt ist -–oder man vergleicht die geschlossen katholischen 
Gemeinden mit dem Mutterboden, der in sich eine feste Einheit bildet und 
fruchtbar ist, die Diaspora dagegen mit einer Handvoll Meeressand, der 
grobkörnig ist, mit Steinen durchsetzt und wenig ertragreich. Aber auch 
wir in der Diaspora müssen danach streben, wogendes Ährenfeld und 
fruchtbarer Mutterboden zu werden. Dazu ist es notwendig, dass wir 
einerseits die religiöse Vergangenheit unserer Gemeinde kennen lernen 
und anderseits alle, Priester und Laien, Männer und Frauen, Jugendliche 
und Kinder, Einheimische und Zugezogene, Evakuierte und 
Ostvertriebene, in inständigem Gebet, in gewissenhafter Pflichterfüllung 
und in selbstloser Arbeit zusammenstehen. 
Bückeburg, am hochheiligen Fronleichnamsfest 1951 
W. Steinrücke, Dechant 
 
I. Die Entstehung Bückeburgs 
Bückeburg trägt seinen Namen nach der alten Feste des Bucki-Gaues, 
dem Castrum Bückeburg, welches oberhalb Obernkirchen auf einer durch 
Schluchten geschützten Bergzunge des Bückeberges lag. Schon 1150 
werden Edele von Bückeburg genannt und die Burg wird 1180 zum ersten 
Mal erwähnt. Es war damals nur noch die Kapelle vorhanden, alles andere 
lag schon in Trümmern. Ein Hermann von Bückeburg gab nach einem 
Streit mit dem Propst von Obernkirchen (1204) gegen eine Zahlung von 
20 Mark alle Rechte auf die Burg auf, überließ diese dem Kloster 
Obernkirchen und zog sich auf die Burg Arnheim (Hus Aren) bei Petzen 
zurück. Er führte fortan den Namen Hermann von Arnheim, dessen 
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Geschlecht 1310 ausgestorben zu sein scheint. Nach der Zerstörung dieser 
Burg, mit deren Hälfte die Grafen von Schamburg belehnt waren, ist „ein 
Feldweges von Pattensen (Petzen) entfernt“ eine neue Feste erbaut, die 
ihre Entstehung den Edlen von Arnheim verdankt und zuerst 1304 
erwähnt wird. Nach einer Überlieferung soll aus dem abgerissenen 
Festungshause bei Obernkirchen (Alte Bückeburg) das Schloss Bückeburg 
erbaut und „Neue Bückeburg“ genannt worden sein. Wann die Neue 
Bückeburg errichtet worden ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, 
wahrscheinlich schon als die Arnheimer noch auf Hus Aren saßen. Die 
Grafen von Schaumburg haben wahrscheinlich die Bückeburg zusammen 
mit dem Kirchspiele Petzen von den Arnheimern käuflich erworben. Im 
Jahre 1298 besass Adolf von Schaumburg, die Burg und das umliegende 
Gebiet. 
 
II. Die kirchlichen Verhältnisse 
Wie stand es nun mit der religiösen Versorgung der Bückeburger? Die 
nächsten Kirchen der Umgebung waren Jetenburg, Meinsen, Petzen und 
Kleinenbremen, die alle schon Ende des 12. Jahrhunderts bestanden. Die 
nächste von diesen Vier war die Jetenburger Kirche, zu der die  Dörfer 
Jetenburg, Scheie und Bergdorf eingepfarrt waren. Man wäre geneigt 
anzunehmen, dass auch die Bückeburger zunächst, so lange sie noch 
keine eigenen Kirche hatten, in die Jetenburger Kirche gingen, zumal ja 
von 1570 bis 1615 diese Kirche offiziell Pfarrkirche von Bückeburg war. 
Aus der Gründungsurkunde der Schlosskapelle (1316) erfahren wir aber, 
dass sie damals zum Kirchspiel Petzen gehörte.  
 
Im Jahre 1396 wurde das erste Gotteshaus in Bückeburg gegründet, die 
Schlosskapelle. Die Erbauung dieser Kapelle selbst mag noch etwas früher 
fallen, die Anstellung eines eigenen Geistlichen jedoch und ihre Dotierung 
wurde am Feste Mariä Himmelfahrt 1396 vollzogen. Mit dem Jahr 1396 
begann also selbständiges kirchliches Leben in Bückeburg. Es verdient 
aber festgehalten zu werden, dass die Bückeburg damals noch nicht aus 
dem Kirchspiel Petzen losgelöst war, denn der Burgkaplan erhielt nicht das 
Recht zu taufen und die Sakramente zu sprechen, jedenfalls ist nicht die 
Rede davon und mit diesen Rechtskompetenzen nahm man es stets sehr 
genau. Doch wird wohl die Burgkapelle noch im Laufe des 15. 
Jahrhunderts auch für die damals noch gewiss wenig zahlreichen 
Einwohner Bückeburg, - 1561 waren nur etwa 50 bis 60 Haushaltungen 
vorhanden, also 250 bis 300 Einwohner- zur Befriedigung ihrer religiösen 
Bedürfnisse gedient haben.  
 
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts lebte diese junge Siedlung nur ein 
Scheinleben. Erst nach der Erbschaftsteilung von 1498, als Graf Johann 
seine Residenz in Bückeburg aufschlug, wurde der Ort als Festung 
modernen Stiles ausgebaut, nahm an Einwohnern und Bedeutung zu, und 
das ist wohl der Grund dafür, dass Graf Johann den Plan fasste, in dem 
Flecken selber eine Kirche zu bauen. Diesen Plan setzte er alsbald in die 
Tat um. Die von Pastor Ringenberg veröffentlichte Urkunde über die 
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Ausstattung der Kirche mit farbigen Glasfenstern trägt das Datum: 
Samstag nach Reminiscere, das ist der 22. März des Jahres 1511. 
Zweifellos war also der Rohbau der Kirche vor dem Winter 1510 fertig 
geworden. 
 
Zwei Fragen erheben sich nun: Wo hat diese Kirche gestanden und wann 
ist sie verschwunden? Pastor Heidkämper hat in einem Nachwort zu dem 
Aufsatz von Pastor Rungenberg die Vermutung ausgesprochen, dass die 
an der Stelle des Hauses Lange Straße 58 gestanden habe. Dem wird man 
ohne weiteres zustimmen können, zumal je die beiden Steine am Eingang 
dieses Hauses beim Bau desselben auf dem Grundstück gefunden sein 
sollen. Dass sie aus einer Kirche stammen, wird niemand bezweifeln, und 
dann kommt noch wohl nur jene vom Erdboden verschwundene 
Marienkirche in Betracht. Beide Steine gehören dem 16. Jahrhundert an 
und befinden sich heute im Museum zu Bückeburg. Wir dürfen sie also mit 
der Marienkirche in Zusammenhang bringen, wenn wir auch keine strikten 
Beweise dafür haben. Wann ist die Marienkirche verschwunden? Hat sie 
die Reformation 1559 überstanden oder ist sie schon vorher zugrunde 
gegangen? Heidkämper neigt der Ansicht zu, sie sei dem verheerenden 
Brande von 1586 zum Opfer gefallen. Ein genaueres Eingehen auf die 
kirchlichen Verhältnisse Bückeburgs in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts führt aber zu einer anderen Erkenntnis. Schon die Stelle in 
dem Baukontrakt zwischen Graf Otto und Meister Jakob Kölling über en 
Neubau der Jetenburger Kirche vom 15. Januar 1570, in dem für die 
Fenster der neuen Kirche die der Schlosskapelle als Vorbild hingestellt 
werden, macht es wahrscheinlich, dass die St. Marienkirche mit ihren 
prachtvollen Fenstern nicht mehr existierte. Aber wir können noch weiter 
zurück gehen. Im Jahr 1566 wurde in der Grafschaft eine Kirchensteuer 
ausgeschrieben, zu der alle –Kirchen und Kapellen des Landes beitragen 
mussten. In der Steuerrolle, die auch die kleinste Kapelle aufzählt, wird 
eine Kirche zu Bückeburg nicht genannt, es hat also damals eine solche 
nicht mehr bestanden. Die Kirche kann also nicht erst in dem 
verheerenden Brande von 1586 zugrunde gegangen sein. Vielleicht ist sie 
aber einer ähnlichen früheren Katastrophe zum Opfer gefallen. Und wir 
kennen in der Tat eine solche. Im Jahr 1541 ist der Flecken Bückeburg 
„Unwettershalber“ größtenteils abgebrannt. Nichts liegt näher als 
anzunehmen, dass bei dem damaligen Brande auch die Marienkirche ihren 
Untergang gefunden hat. Trifft das zu, dann verstehen wir auch, weshalb 
sich keine weitere Kunde von dieser Kirche erhalten hat, da sie dann ja 
nur grad ein Menschenalter (30 Jahre) gestanden hat.  
 
Nachdem zwar ziemlich spät (1559) die Reformation in Bückeburg Eingang 
gefunden hatte, war die katholische Religion dortselbst völlig erloschen. In 
den beiden letzten Jahrzehnten der Regierung des Grafen Friedrich 
Christian (1681-1728), welcher auf seinen vielen Reisen sich länger in 
katholischen Gegenden aufgehalten hatte, bildete sich aus seinen 
Domestiken und Soldaten eine kleine katholische Gemeinde. Die zweite 
Gemahlin des Grafen, welche aus dem katholischen, österreichischen, 
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adligen Hause derer von Gall stammte, bekannte sich eifrig zu ihrem 
Glauben. Nach dem Kirchenbuche übernahm sie mehrfach Patenstellen in 
der Gemeinde. Die Seelsorge übten Priester aus verschiedenen 
Klosterorden aus. Graf Friedrich Christian gestattete im Jahr 1716, dass in 
einem Zimmer des Schlosses katholischer Gottesdienst gehalten werden 
durfte. Im selben Jahre schrieb im Namen sämtlicher katholischen 
Offiziere auf dem Schloss zu Bückeburg einer, namens von Papen, an den 
Provinzial der Franziskaner und bat um einen Pater zur Ausübung der 
Seelsorge. Es waren mit den Bediensteten allerdings nur 18 Katholiken da. 
Aber in der Nähe lag die Universität Rinteln, an der katholische Studenten 
der Rechtswissenschaft oblagen. So wurde dann der Pater Ottens nach 
Bückeburg gesandt. Als dieser wegen vorgenommener 
Seelsorgehandlungen von den dortigen Predigern angegriffen wurde, 
nahm ihn der Graf in Schutz. Aber eine genügende seelsorgerliche 
Tätigkeit fand der Pater nicht, obwohl verhältnismäßig alles in Ruhe und 
Ordnung sich vollzog. Er bat deshalb im Jahr 1723 um seine Abberufung, 
zumal mit dem Tode des Grafen, der nach menschlicher Berechnung bald 
eintreten musste, die Mission von selbst aufhören werde. Nach Pater 
Otters kam einer der Benediktiner von Minden an Sonn- und Feiertagen 
nach Bückeburg, um den Gottesdienst fortzusetzen. Deren Tätigkeit fand 
ein Ende, als 1728 der Graf starb. Sein Sohn und Nachfolger war ein 
eifriger Calvinist, der einen katholischen Priester am Hofe nicht duldete. 
 
Bald nach dem Antritt des berühmten Grafen Wilhelm (1748-1777) wurde 
definitiv die katholische Seelsorge in Bückeburg wieder hergestellt, und 
zwar auf Kosten der Landesregierung, welche sogar einen geeigneten 
Raum am Schlosstor zur Verwendung als Kirche auswies. Die Benediktiner 
von St. Mauritius und St. Simeon zu Minden übernahmen die katholische 
Seelsorge zu Bückeburg. Der letzte aus dieser Benediktinerreihe war Pater 
Aemilianus Köchling, der in der langen Zeit von 1792 bis 1846 der 
Gemeinde vorstand. Köchling war von großer Herzensgüte. Er lebte auf 
ärmlichen Zimmern in der jetzigen Herderstraße und gab auch bis in die 
letzte Zeit seines Lebens Gymnasiasten Privatunterricht. Er bemühte sich 
um die Hebung des Gottesdienstes und war hocherfreut, als er endlich für 
die Kirche eine Orgel beschaffen konnte. 
 
Er starb 1850 und wurde auf dem alten Jetenburger Friedhof begraben. 
Sein Grab und sein Grabkreuz sind heute noch erhalten. Noch zu 
Lebzeiten Pater Köchlings wurde die Missionspfarre dem Weltprister Karl 
Wessels, später Pfarrer in Rulle und danach Domkapitular in Osnabrück, 
überwiesen. Ihm verdankt die Bückeburger katholische Gemeinde an 
innerem Fortschritt und äußerer Organisation nachgerade alles. Unter der 
eifrigen Anteilnahme des Osnabrücker Bischofs Paulus Melches, des 
späteren Erzbischofs und Kardinals von Köln, von welchem das Pfarrarchiv 
viele eigenhändige Briefe aufbewahrt, wurde das Möglichste zur Hebung 
der Gemeinde getan. Ein geeignetes Pfarrhaus wurde erworben und am 
28. Juni 1862 der Grundstein zu einer neuen Kirche gelegt. In den Jahren 
1846 bis 1865 hat Pfarrer Wessels beharrlich viel Gutes gewirkt. 
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III. Grundsteinweihe zu Bückeburg 
Bückeburg, Sonnabend, den 28. Juni 1862. 
 
„Am heutigen Tage beging die hiesige katholische Gemeinde ein schönes 
und freundliches Fest, die feierliche Grundsteinweihe einer neuen Kirche. 
Nachdem bereits länger als zwölf Jahre für den Bau eines Gotteshauses 
milde Gaben gesammelt worden, indem die Gemeinde selbst unbemittelt 
ist, hatten wir endlich in diesem Frühjahr die große Freude, die 
Bauarbeiten in Angriff nehmen zu können, und zwar nach einem von dem 
Architekten Hensen zu Cloppenburg entworfenen, recht zierlichen 
Bauplane im gotischen Style. Da der Bauplatz auf seiner östlichen Seite 
eine Vertiefung von 8 Fuß hatte, so bedurfte es eines Unterbaus unter 
dem künftigen Chore der Kirche seiner ganzen lange und Breite nach, 21 
Fuß, und wurde dieser Raum so ganz geeignet für Anlegung einer Krypta 
befunden. Bereits ist diese in einer Höhe von 10 Fuß bis zum Sockel der 
Kirche aufgeführt, und gewährt, aus Quadern des schönen weißen 
Sandsteines von dem benachbarten Bückeberge gebaut, mit seinen 
kleinen gotischen Fenstern, vom frischen Grün der Wiese und der Bäume 
des Pfarrgartens umringt, einen wunderschönen Anblick. Man wird 
unwillkürlich, wenn man an den Eingang in die Krypta kommt, welche im 
Innern einer Grotte ähnlich sieht, an den Garten des Joseph von Arimathia 
und das Felsengrab des Herrn erinnert, und wohl selten mag sich das 
heilige Grab in der Charwoche so sinnreich und rührend darstellen lasen, 
als in der Krypta unseres künftigen Liebfrauenkirchleins. Für die Feier der 
Grundsteinweihe war nun dieser oben noch offenen Raum mit Dielen 
überbrückt, welche über den Fußboden der Kirche erhöht, das Chor 
abbildeten. 
 
In der Mitte desselben, an der Stelle wo der Altar zu stehen kommt, war 
nach Vorschrift des Rituals ein hohes Kreuz aufgerichtet, dessen Fuß von 
Blumengewinden umgeben war. An beiden Seiten des Kreuzes neigten 
sich zwei Schwungfahne, aus dem Dom zu Minden geliehen, zur Erde hin, 
Unter dem Kreuze standen zwei Chorknaben in Chorröcken und Rochetts, 
vor demselben auf einem Teppich ein Betschemel mit dem Rituale. An der 
rechten Seite auf einem kleinen Tisch lag der zu weihende Grundstein, an 
der linken auf einem anderen Tischchen zwei weiß seidene Kissen mit 
Hammer und Kelle. Am Aufgang des Chores standen die Sitze für die 
höchsten Herrschaften. Denn Seine Durchlaucht der regierende Fürst zu 
Schaumburg-Lippe und Ihre Durchlaucht die regierende Fürstin hatten 
eine Einladung zur Feier sehr huldvoll angenommen, auch die jungen 
Prinzen und Prinzessinnen. Hinter den Sitzen für die Herrschaften waren 
die Plätze für das Gefolge derselben, sowie für die Behörden der Stadt. 
Rings um den Chor saßen die Damen der Gemeinde, auf dem Sockel der 
Kirche hatten sich die Werkleute aufgestellt. Der ganze Bauplatz wurde 
von hohen Stäben mit grünen, von Blumen durchflochtenen Girlanden 
umkrönt. Am Eingang, an der Stelle des Turmes erhoben sich auf beiden 
Seiten zwei umkränzte Säulen mit Landesfahnen. Eine große Menge 
Volkes umscharte den Bauplatz, und das Ganze machte den Eindruck 
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eines bereits eingerichteten Gotteshauses, nur die Decke bildete das 
Himmelsgewölbe.“ 
 
Mit der Vollziehung der Grundsteinweihe war der Pfarrer der Gemeinde 
vom hochwürdigsten Bischof von Osnabrück bevollmächtigt worden. Zur 
Assistenz hatten sich die hochwürdigen Herren, Pfarrer Schlaberg von 
Hannover, Diekman von Minden, Spork von Petershagen und Vikar 
Bergmann von Minden, eingefunden. Gegen 11 Uhr erschienen die 
Geistlichen in ihrem Ornat in Begleitung des Kirchenvorstandes und der 
beiden Baumeister, um am Eingang des Bauplatzes die höchsten 
Herrschaften zu empfangen. Als bald darauf die fürstliche Equipagen 
vorfuhren und die höchsten Herrschaften ausgestiegen waren, 
bewillkommnete sie der Officiant mit einigen ehrerbietenden Worten und 
geleitete sie dann mit den assistierenden Geistlichen zu ihren Sitzen auf 
dem Chore. Die Feier wurde mit dem Liede: „Veni creator – Komm 
Schöpfer Geist...“ eröffnet. Dann hielt der Pfarrer die Festrede mit dem 
Vorspruch: „Wie lieblich sind deine Wohnungen“. 
 
Nach Beendigung derselben begann die Weihe zuerst an der Stelle des 
künftigen Altares unter dem Kreuze, dann des Grundsteines. Bei Abbetung 
der Litanei von Allen Heiligen kniete die ganze Gemeinde mit der 
Geistlichkeit, die höchsten Herrschaften erhoben sich von ihren Sitzen, 
Seine Durchlaucht der Fürst entblößten Hauptes mit dem Helm in der 
Hand. Nachdem der Grundstein an seine Stelle in die östliche Ecke des 
Chores getragen und dies Stelle eingesegnet war, begab sich der Officiant, 
in der Mitte der beiden Baumeister, welche Hammer und Kelle auf Kissen 
trugen, zu den höchsten Herrschaften, um sie um die ersten 
Hammerschläge zu bitten und geleitete sie zum Grundstein. Seine 
Durchlaucht der Fürst sprach einige recht schöne und herzliche Worte als 
Segenswünsche, bevor Höchtderselbe die Hammerschläge vollzog, dann 
folgten die Frau Fürstin, die Prinzen, Prinzessinnen, die Geistlichkeit, die 
Behörde usw. Nach den Worten Seiner Durchlaucht stimmte die ganze 
Versammlung mit warmer Begeisterung das Kirchenlied an: „Für unsern 
Fürsten beten wir.“ Unterdessen wurden sämtliche Fundamente der Kirche 
eingesegnet, die Schluß-Orationen gesungen und endlich das „Te Deum – 
Großer Gott, wir leben dich...“ angestimmt. Nachdem der Ortspfarrer den 
Segen erteilt hatte, wurden die höchsten Herrschaften, welche ihre große 
Befriedigung über die Feier auszusprechen gesuchten, unter den innigsten 
und heißesten Dankgefühlen und Segenswünschen ihrer katholischen 
Landeskinder zu ihren Wagen zurückgeleitet. Alle unsere anwesenden 
Mitbürger priesen die landesväterliche Huld, welche unser hochverehrter 
Fürst durch seine Teilnahme an dieser Feier wieder kundgegeben, stolz 
darauf, unter einem Regenten zu leben, welchem es am Herzen liegt, die 
hl. Religion zu ehren und allen christlichen Confessionen ein gleich 
wohlwollender Schirmherr zu sein. Die fremden Gäste aber waren über die 
Leutseligkeit der höchsten Herrschaften und über die Innigkeit, die in 
unserem glücklichen Ländchen zwischen Fürst und Volk waltet, tief 
gerührt. 
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IV. Urkunde über die Kirchweihe 
Wir Paulus, durch Gottes Erbarmung und des Hl. Apostolischen Stuhles 
Gnade, Bischof von Osnabrück, Apostolischer Provokar der Norddeutschen 
Misionen und Dänemarks, Sr. Heiligkeit des Papstes Pius IX. Hausprälat 
und Thronassistent, Doktor der Hl.Theologie, erflehen allen und jedem 
einzelnen, der dies liest, ewiges Heil im Herrn und geben folgendes 
bekannt: 
 
„Die katholische Kirche, die im letzten Jahre durch unsere Obsorge in der 
Stadt Bückeburg, im Fürstentum Schamburg-Lippe, das zu unserem 
Provikariat gehört, neu erbaut wurde, haben wir am 22. Dezember des 
Jahres 1863 zur Ehre und unter dem Titel der allerseligsten Jungfrau 
Maria, der unbefleckten Empfangenen, gleichzeitig mit dem in ihr 
errichteten Altare, in dem Reliquien vom hl. Märtyrer Laurentius und der 
hl. Jungfrau und Märtyrerin Regina ruhen, konsecriert. 
 
Wir haben diese Kirche und die gesamte Missionsgemeinde Bückeburg 
unter den besonderen Schutz eben dieser allerseligsten Jungfrau, der 
unbefleckt Empfangenen, für alle Zeiten gestellt und gewähren den 
Gläubigen, welche am Jahrestage dieser Konsecration diese Kirche 
andächtig besuchen, einen Ablass von 40 Tagen. Hiermit bestimmen wir 
und ordnen wir an, dass in Zukunft alljährlich am II. Sonntag im Oktober 
das Fest der Kirchweihe dieser Bückeburger Kirche gefeiert werde.“ 
Gegeben zu Osnabrück am 12. Februar 1864 
(Siegel)         Bischof Paulus 
 
V. Die katholische Schule 
Pastor Wessels widmete auch der Erziehung der Jugend größte Sorgfalt. 
Denn er war überzeugt, dass sein seelsorgliches Wirken ohne die 
Errichtung einer katholischen Elementarschule vergeblich sein würde und 
wandte sich zur Erreichung dieses Zweckes in einer Eingabe vom 23. März 
1847 an den damaligen regierenden Fürsten. Durch Regierungsverfügung 
vom 16. Dezember 1847 wurde die Errichtung einer Schule für die Kinder 
katholischer Konfession zu Bückeburg genehmigt. Die katholische Schule 
für Bückeburg und zugleich für die Umgebung wurde also 1848 eröffnet. 
Die ersten Schüler der Schule setzten sich zusammen aus 9 Kindern aus 
Bückeburg, 2 aus Achum, 2 aus Kleinenbremen, 2 aus Steinbergen, 4 aus 
Stadthagen, 14 aus Obernkirchen, 10 aus Rinteln, 3 aus Schirneichen und 
2 aus Vehlen. Als Unterrichtsraum dienten zwei Zimmer des Pfarrhauses 
(Herderstr. 1). Erst im Jahr 1907 konnte neben der Kirche  ein eigenes 
Schulgebäude errichtet werden. Von 1868 an hat Lehrer Wilhelm Berning, 
der Patenonkel unseres jetzigen Erzbischofs Dr. Wilhelm Berning von 
Osnabrück, vierzig Jahre lang mit großer Hingabe und Verständnis für die 
Jugend den Unterricht erteilt. 
 
Wie die Chronik berichtet, waren es 30 bis 40 Kinder, die in den folgenden 
Jahren die Schule besuchten. Am 1. Oktober 1938 erhielt der Schulleiter 
einen Beschluss der nat. soz. Landesregierung zugestellt, nach dem die 
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Schule sofort aufzulösen und die Kinder an die hiesige Gemeinschafts-
schule zu überweisen seien. Das Schulgebäude wurde bis 1945 als Kinder-
garten der NSV benutzt. Die Genehmigung zur Wiedereröffnung der 
Schule wurde von der Militärregierung und der hiesigen Landesregierung 
(Staatsrat Vövers) am 28.12.1945 erteilt. Die Neuaufnahme des Unter-
richts fand am 10. Januar 1946 statt. Zur Wiedereröffnungsfeier waren 
der britische Stadtkommandant, der Bürgermeister der Stadt und der 
Schulrat des Kreises Bückeburg erschienen. 56 Kinder besuchten bei der 
Wiederaufnahme des Unterrichts die Schule. Am 1. August 1946 war die 
Schülerzahl auf über 100 angestiegen, so dass eine zweite Lehrperson 
eingestellt werden musste. Oktober 1947 waren es schon 166 Schüler und 
Schülerinnen, und Oktober 1948 war die Zahl der Schulkinder auf 212 
angestiegen. Der Unterricht wird seither von 4 Lehrpersonen erteilt. 
 
Am 24. Oktober 1948 konnte die katholische Gemeinde das 100-jährige 
Bestehen der Schule feiern. Nachdem aus diesem Anlass am Vormittag ein 
Festgottesdienst abgehalten wurde, fand nachmittags im großen 
Rathaussaal eine Feierstunde statt, bei der Bischof Dr. Bernig aus 
Osnabrück, Vertreter der Lutherischen Kirche, des Staates, der Schulen, 
der Stadt und zahlreiche andere Gäste zugegen waren. 
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Schluss 
 
Über die nachfolgende innere Entwicklung der Bückeburger Kirchenge-
meinde kann nicht viel berichtet werden, da alle Pfarrer, mit Ausnahme 
von Pastor Leusing, keine Aufzeichnungen über ihre seelsorgliche Tätigkeit 
hinterlassen haben. 
 
Die Namen der Pfarrer sind: 
1865 – 1888 Theodor Zuhöne, 
1888 – 1892 Waterloh, 
1892 – 1893 Kaplan Joseph Merlin, als Pfarrverweser, 
1908        Huisking, 
1908 – 1910 Rotermann, 
1910 – 1918 Detlev von Elern, 
1918 – 1926 Hermann Stöckmann-Leusing, 
1926 – 1936 Gerhard Behnen, 
ab 1936  Wilhelm Steinrücke 
 
Da sich in den Jahren 1946/47 infolge des Zuzuges einer großen Zahl von 
Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten die Seelenzahl der alten 
Gemeinde verzehnfachte, war es notwendig geworden, die seelsorgerliche 
Arbeit aufzuteilen, Kirchhorsten mit den umliegenden Dörfern und Meinsen 
mit Warber, Rusbend und Baum wurden selbständige Seelsorgebezirke. In 
Kirchhosten wirkt Pater Alfons Rinke aus dem Redemptoristenorden 
(vordem in Breslau) und Meinsenwird von Pfarrer Karl Poser aus der 
Erzdiözese Breslau betreut. Seit Mai 1949 kam ein zweiter Geistlicher auch 
nach Bückeburg in der Person von Kaplan Erich Puck aus der Diözese 
Ermland. 
 

Maria mit dem Kinde lieb 
Uns allen deinen Segen gib! 

 
Soviel und soweit zu den Entwicklungen der ev. und kath. 
Filialkirchengemeinden in Bad Eilsen/Heeßen. Mit dem Ende des 2. 
Weltkrieges kamen viele Vertriebene und Flüchtlinge nach Bad Eilsen, 
Heeßen und Buchholz, die, wie schon vorher viele Einheimische, sich ein 
eigenes Gotteshaus wünschten. 
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Schon vor der Gründung einer eigenständigen ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Bad Eilsen / Heeßen gab dahingehende Entwicklungen. 
Beide Orte gehörten zu Kirchengemeinde Obernkirchen. Trotzdem hielten 
Pastoren aus der Schaumburg-Lippischen Landeskirche vor und während 
des 2. Weltkrieges Gottesdienste im Kursaal. Im Jahr 1948 richtet die 
Hannoversche Landeskirche, der Obernkirchen mit Bad Eilsen und Heeßen 
angehörte, in Bad Eilsen mit einer Baracke eine Notkirche ein. Bis dahin 
und auch später noch waren Gottesdienste in der alten Heeßer Schule „Im 
Wiesengrund“ abgehalten worden. 
 
Am 31. Oktober 1954 gründeten die Gemeinden Heeßen und Bad Eilsen 
nach einer Befragung und Entscheidung der ev. Bevölkerung beider 
Gemeinden die ev.- luth. Kirchengemeinde Heeßen / Bad Eilsen. Mit dieser 
Entscheidung trennte man sich von Obernkirchen und schied somit auch 
aus der Landeskirche Hannover, der man seit 1937 angehört hatte. Da 
Heeßen und Bad Eilsen im ehemaligen Fürstentum Schaumburg-Lippe 
liegen, gehört die neue Kirchengemeinde automatisch wieder zur 
Schaumburg-Lippischen Landeskirche, von der sie nach dem 30-jährigen 
Krieg im Frieden zu Münster und Osnabrück  ( 1647 - 1648 ) getrennt 
worden war. Was zusammengehörte, das wuchs wieder zusammen. Schon 
bald wurden in der neuen Gemeinde Gespräche über ein Kirchengebäude 
und dessen Standort geführt. In seiner konstituierten Sitzung am 20. 
November 1956 brachte der neu gewählte Heeßer Gemeinderat zum 
Ausdruck, dass er, auch im Sinne der Heeßer Bürger, nicht damit 
einverstanden ist, dass die neue Kirche! am Eilsener Bürgermeisteramt -
Ecke Harrlallee gebaut wird. Sie sollte nicht im „Millionenviertel“ errichtet 
werden. Die Grundsteinlegung für die neue Kirch erfolgte am 
Reformationstag 1957 und knapp zwei Jahre später, am 6. September 
1959, wurde die Christuskirche von Landesbischof Henke geweiht und 
dem Gemeindepastor Hinz übergeben. Die Architektur und die 
Fassadenflächen aus Obernkirchener Sandstein, der Entwurf stammt vom 
Architekten Hachtmann aus Celle, entsprachen und entsprechen mehr 
konservativen Gestaltungsvorstellungen, geben aber heute dem 
„modernistisch“ gestalteten Umfeld an der Ecke Bahnhofstraße - 
Friedrichstraße Halt und Ruhe. Ein symbolhafter Standort für die Heeßener 
und Bad Eilser Bürger als wichtiger zentraler Punkt ihres 
Zusammenlebens. Die Ausgestaltung des Kircheninneren ist z. T. recht 
bemerkenswert, die Orgel ist so bestückt, dass auch Konzerte stattfinden 
können, Altar und Kruzifix gestaltete Erich Klahn, Celle, während ein aus 
Obernkirchener Sandstein gehauener Fisch vom Bildhauer Jürgen Klein, 
Bückeburg, stammt.  
 
Am 1. Juli 1976 lösten sich die Gemeinden Luhden und Schermbeck 
kirchenrechtlich aus der Kirchengemeinde Kleinenbremen und somit aus 
der Landeskirche Westfalen. Seit dieser Zeit sind diese Gemeinden 
Bestandteil der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Eilsen / Heeßen. Im Jahr 
1977 wurde in Luhden ein ev. Gemeindezentrum gebaut, welches in 
Anlehnung an die einige Jahre früher abgebrochene Kapelle „St. 
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Katharina“ benannt wurde. Nach den verschiedensten Amtsinhabern 
betreut seit dem 1.4.1993 Pastor Lutz Gräber die evangelischen Luhdener 
Christen. Im Rahmen einer kircheninternen Verwaltungsvereinbarung ist 
Pastor Gräber auch für die ev.-luth. Heeßener Christen zuständig. Unter 
den betroffenen Heeßenern gab es hierüber heftige Diskussionen, Pastor 
Gräber hat sich aber aus der Sicht des Autors als ein kompetenter, 
aufgeschlossener und in der Welt stehender Seelsorger erwiesen, der 
besonders junge Menschen ansprechen kann.  
 
Für die gedeihliche Entwicklung der ev.-luth. Gemeinde spricht, dass seit 
der Gemeindegründung im Jahr 1954 bis 2000 nur drei verantwortliche 
Pastoren die Geschichte dieser Gemeinde prägten, Pastor Hinz 
(Kirchenrat) und Pastor Fiebig und später noch Pastor Gräber in Luhden. 
Ab 1. August 2006 ist Pastor Rinne Seelsorger in Bad Eilsen und Heeßen. 
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Abendmahlsaltar von Erich Klahn 

 
 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
164 

 

 
 

 
 
 

 
 

Innenraum der katholischen Kirche 
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         Katholische Kirche in der Ringstraße, Bad Eilsen
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Bei einer allgemeinen Erhebung am 17. Mai 1939 sind unter den 536 
Einwohnern auch 132 römisch-katholische Christen, darunter 10 
Frauen und somit ein Männerüberschuß von 122 Personen. Woher kamen 
auf einmal diese vielen Katholiken in ein von Protestantismus geprägten 
Dorf ? Der Autobahnbau machte es möglich. Viele Arbeiter der 
ausführenden Firmen kamen aus dem Westen und Süden des Reiches und 
waren überwiegend katholisch. Wenn auch die meisten Handwerker nach 
Beendigung der Arbeiten an der Autobahn wieder wegzogen, so blieben 
doch einige in unserer Gemeinde. Selbst während des 2. Weltkrieges 
mögen einige Katholiken nach Heeßen verschlagen worden sein, einmal 
als Ausgebombte einer westdeutschen Großstadt oder als Mitarbeiter der 
Focke-Wulf-Werke, die während des Krieges ihre Konstruktionsbüros von 
Bremen nach Bad Eilsen auslagerten.  
 
Entscheidend und ausschlaggebend für die Gründung einer Bückeburger 
Filialkirche in Bad Eilsen waren aber die vielen katholischen Flüchtlinge 
und Vertriebenen, die ab 1945 nach Heeßen und die benachbarten 
Ortschaften gekommen waren. Damit entstand der Wunsch nach 
Gottesdienst und dem Raum hierfür. Gerade dem letztem Wunsch konnten 
die Heeßener und Eilsener ev.-luth. Bürger entsprechen. Diese hatten in 
den Jahren 1947 - 1948 eine Holzbaracke zu einer Notkirche umgebaut. 
Im Sommer 1955 bat die katholische Kirchengemeinde darum, in diesem 
Notbehelf Gottesdienst abhalten zu dürfen. Dieses wurde von den 
„Protestanten“ gern gestattet. Bis dahin mussten die hiesigen Katholiken 
die hl. Messe an den verschiedensten Orten und Stellen besuchen. So 
erinnerte sich Sepp Bernert, Bückeburger Str., noch, dass die Heeßener 
Katholiken Sonntags die Gottesdienste in Rolfshagen oder Obernkirchen 
besuchten, oder auch gelegentlich eine Kirchenbaracke der Engländer an 
der oberen Harrlallee in Bad Eilsen für Gottesdienste benutzen durften. 
 
In der 1958 / 1959 erbauten ev. Jesuskirche konnten dann auch 
Katholiken bis zur Weihe der eigenen Kirche ihre Gottesdienste feiern. 
Schon vor dieser Zeit entstand der Wunsch vieler hiesiger Katholiken nach 
einem eigenen Gemeindezentrum. Die Kommunalverwaltungen regten 
beim Dechanten in Bückeburg den Bau einer Kirche an. 
 
Im Jahr 1959 wurde das Baugelände in Bad Eilsen an der Ringstraße 
erworben. Den Entwurf und die Bauleitung für die neue Kirche besorgte 
der Architekt Werner Rösner aus Minden. Mit dem Beginn der 
Gründungsarbeiten ( Baugrube, Fundamente ) ergaben sich bald 
Schwierigkeiten, die zu einer Bauverzögerung und Verteuerung der 
Arbeiten führten. Bei der Auswahl des Grundstückes hatte man 
übersehen, dass das Bauwerk auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei 
errichtet wird. Erst 1963 war das neue Gotteshaus fertiggestellt und 
konnte durch den Bischof von Osnabrück geweiht werden (10.03.1963). 
Als Kirchenpatron wurde St. Johannes (Evangelist) erwählt. Das 
Mauerwerk der Kirche wurde aus Obernkirchener Sandstein errichtet. Die 
Ausstattung des Kircheninnern stammt zum Teil aus der Anfangszeit, zum 
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anderen Teil auch aus der Zeit nach dem II. Vaticanum. Hieraus einige 
Beispiele: 
 

Eine Sgraffito-Arbeit des Bildhauers Josef Hanke, Gauenau, 
befindet sich über der Eingangstür. Sie stellt Jesus mit Jüngern 
beim Abendmahl dar. 
Die Kreuzwegstationen wurden als Flachreliefs von der 
Osnabrückerin Maria Landmann gefertigt. 
Im Jahr 1969 erhielt die Kirche eine Orgel mit sieben Registern 
von der  Familie Walcker aus Ludwigsburg. 

 
Die Kirche ist heute immer noch eine Filialkirche von St. Marien in Bücke-
burg und umfaßt die Katholiken in der Samtgemeinde Eilsen und Stein-
bergen. Diese kleine Gemeinde gehört heute zum Bistum Hildesheim und 
wurde nach dem 2. Weltkrieg von folgenden Pfarrern betreut: 
 
Mühlhoff, Wessels, Petrausch, Skutnik und heute von Pfarrer Ziemens. 
 
Infolge Priestermangels und zurückgehender Kirchensteuereinnahmen 
wurde im Jahr 2008/2009 im Bisthum Hildesheim, zu dem auch Bücke-
burg gehört, eine Organisationsreform durchgeführt, die zur Folge hatte, 
dass an der Ringstraße keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. 
 
Kurz nach Beginn des 2. Weltkrieges konnte im Jahr 1940 mit 
Unterstützung der Gemeinde Heeßen ein kommunaler Friedhof für die 
Gemeinden Heeßen und Bad Eilsen in Heeßer Gemarkung eingerichtet 
werden. Damit entfielen nun die langen Wege zum Friedhof in 
Obernkirchen. ( Generalanzeiger vom 10. Oktober 1940 )  
    
Nach 1945 waren sehr viele Menschen nach Heeßen verschlagen worden. 
Alle mussten zusammenrücken. Es wurde immer schwieriger die Verstor-
benen, so wie es bisher üblich war, bis zum Beerdigungstag im eigenen 
Hause aufzubahren. Bei schlechter Witterung im Herbst und Winter wurde 
eine Friedhofskapelle mit den notwendigen Einrichtungen sehr vermißt. 
Daher entstand in Heeßen und Bad Eilsen schon bald der Wunsch zum Bau 
einer Friedhofskapelle. Bereits im Dezember 1952 bildete der Heeßer 
Gemeinderat einen Friedhofsausschuss, der sich um alle Angelegenheiten 
des Friedhofs kümmerte. Im Jahr 1953 wurde in diesem Ausschuss der 
Wunsch nach einer Friedhofskapelle geäußert und die ersten Gelder 
hierfür wurden bereitgestellt. Es dauerte aber noch drei Jahre, bis das 
Projekt Friedhofskapelle in ein konkretes Stadium trat. Weitergehende 
Überlegungen ergaben sich, nachdem die beiden Gemeinden Heeßen und 
Bad Eilsen am 31.10.1954 eine eigene ev.-luth. Kirchengemeinde gegrün-
det hatten. Am 24. April 1956 traten die Gemeinderäte von Heeßen und 
Bad Eilsen zusammen und berieten über die Bauart und Finanzierung der 
neuen Friedhofskapelle. Mit der Planung des Bauvorhabens wurde der 
damalige Heeßer Architekt Bünger beauftragt. Dieser stellte in der 
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Ratssitzung vom 24. April 1956 die ersten Skizzen und 
Konstruktionsmöglichkeiten vor. Alternativen waren: 
Putzbau mit geschätzten Kosten von   = 51.250,-- DM 
Klinkerbau mit geschätzten Kosten von   = 55.170,-- DM 
Sandsteinbau mit geschätzten Kosten von = 56.880,-- DM 
 
Sämtliche Kosten ohne Glocke und Harmonium. 
 
Nach Absprache mit Bad Eilsen über die Finanzierungsmöglichkeiten 
wurden dann vom beauftragten Architekten Bünger die Ausschreibungen 
der einzelnen Gewerke vorgenommen. Schon in der gemeinsamen Sitzung 
der beiden Gemeinden am 19. Juli 1956 in Heeßen wurden  alle Aufträge 
an die Handwerksfirmen vergeben, wobei die Ausführung in Sandstein und 
das Dach mit Natursteinplatten (Solling) erfolgen soll. Wegen der 
Dacheindeckung wurde später noch die Stiftskirche in Obernkirchen 
besichtigt. Mit der Durchführung der Rohbauarbeiten wurde die Fa. 
Steinmeier, Luhden, beauftragt. Die Auftragssumme betrug 23.398,49 
DM. Von den Gesamtbaukosten für den Neubau der Friedhofskapelle 
hatten die Gemeinden Heeßen und Bad Eilsen je 50 % aufzubringen. Zur 
Finanzierung wurden neben der Aufnahme von Krediten in Höhe von 
14.000,-- DM in der Gemeinde Heeßen auch Haussammlungen 
durchgeführt, die insgesamt 5.272,50 DM erbrachten. Ein für die damalige 
Zeit hervorragendes Sammelergebnis. Nach einer kurzen Bauzeit von nur 
knapp sechs Monaten konnte am 01. Advent 1956 die Friedhofskapelle  
ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Baukosten betrugen rd. 
60.000,-- DM. 
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Eine kleine christliche Glaubendsgemeinschaft in der heutigen 
Samtgemeinde Eilsen 
 
Diese christliche Gemeinschaft, die Baptisten, hat ihren Ursprung im 17. 
Jahrhundert in England, verbreitete sich in Nordamerika, und kam von 
dort im Jahr 1834 nach Hamburg. Ein besonderes Glaubenszeugnis des 
Baptisten ist die Erwachsenentaufe. 
 
Durch einen glücklichen Zufall erhielt Frau Senta Müller Unterlagen über 
die ersten Anfänge dieser Gemeinde und überließ diesem dem Autor zur 
Auswertung und Ergänzung. 
 
In der Schrift „Dem Herrn vertrauen“ von Eduard Scheve (1836 – 1909), 
erschienen im Oucken-Verlag Wuppertal und Kassel, schreibt Scheve von 
Seite 50 – 56 :  
 
...“Am 2. April 1864 reiste ich nach Bückeburg und taufte am Abend die 
Tochter der Geschwister Seinmeyer in Heeßen auf das Bekenntnis ihres 
Glaubens. Es waren selige Augenblicke, nicht allein für den Täufling und 
deren Verwandte, sondern auch für alle Mitglieder der kleinen Schar in 
Bückeburg, die solange in der Dürre auf eine Erquickung vom Herrn 
geharrt hatte. 
 
An den darauffolgenden Sonntag, dem 3. April, sollte die Einführung der 
neu getauften Schwester und die Feier des Herrnmahls stattfinden, wozu 
wir auch mehrere auswärtige Geschwister erwarteten. In früher 
Morgenstunde erschollen in Steinmeyers Hause in gehobener 
Herzensstimmung von jung und alt die Dankeslieder, als plötzlich drei 
Staatsbeamte, ein Gendarm mit Gewehr, ein Polizeidiener mit Schwert 
und ein Bauernvogt mit einem Knüppel, eintraten und nach meinem 
Namen fragten und ohne irgendwelche Erklärung mich aufforderten, Ihnen 
sofort als Arrestant zu folgen. So gab´s anstatt einer Versammlung mit 
meinen Geschwistern eine Fußtour in Begleitung dreier schwer 
bewaffneter Polizeibeamter von Heeßen über Eilsen nach Bückeburg vor 
den Untersuchungsrichter. Der aber machte kurzen Prozeß; auf die Frage: 
»Was wollten Sie hier in Bückeburg vornehmen? « genügte die Antwort: 
»Mit meinen Mitgliedern und Freunden Gottes Wort betrachten«, um den 
Befehl zu erteilen »Führen Sie den Mann ab ins Gefängnis! « 
 
Um elf Uhr saß ich hinter Schloss und Riegel im Zuchthaus in einer 
Gesellschaft von Sträflingen, die nicht wenig überrascht waren, in der 
frühen Morgenstunde einen solchen unerwarteten Zuwachs zu erhalten. Es 
schien in dieser Gesellschaft Sitte zu sein, dass man untereinander und 
mit jedem neu eingetretenen Genossen sofort stillschweigend 
Brüderschaft Schloss und sich nach dem Grund der Gefangenschaft 
erkundigte, zumal die unschuldigsten und gutmütigsten Menschen da so 
ungerecht leiden müssen, d.h. so glaubt man jedenfalls bei den Insassen. 
Einer von Ihnen, der wegen eines der gemeinsten Verbrechen acht Jahre 
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Zuchthausstraße erhalten hatte, war der Wortführer, er begrüßte mich 
sehr wohlwollend mit den Worten: »Was hest du denn eigentlich utfreten? 
« Auf meine Antwort: »Ich habe gebetet und Gottes Wort betrachtet«, 
schüttelte er zweifelnd den Kopf und sagte: » Na, na, sag et mi man, wat 
du utfreten hest! « Seine Genossen, fünf an der Zahl, waren derselben 
Meinung, dass ich irgendein Verbrechen verübt haben müsste. Das 
Unschuldsgefühl ist bei den Gefangenen also doch nicht so tief gewurzelt. 
In einer Fensternische lag eine alte zerrissene Bibel, die ich zur Hand 
nahm und meinen Mitgefangenen sagte: »Sonntags verkündige ich in 
dieser Stunde in der Regel das Wort Gottes, es ist mir lieb, wenn ich das 
jetzt auch kann! Bitte, liebe Freunde, setzen Sie sich auf diese Bank, ich 
werde Ihnen etwas von Jesus erzählen. « 
 
Da gab es Widerspruch in sehr zweifelhafte Erklärungen über mein 
Ansinnen, aber schließlich streckten sie doch ihre Waffen und setzten sich 
ruhig auf die lehnlose Bank und hörten mit gefalteten Händen andächtig 
zu, was ich über Lukas 15 zu sagen hatte, und nach einigen Sträuben 
knieten sie auch mit mir nieder zum Gebet. Das war eine Versammlung, 
wie ich sie noch nicht erlebt hatte. Am Nachmittag war es ähnlich so. 
 
Gegen zwölf Uhr kam der Kerkermeister mit dem Mittagsbrot, bestehend 
aus einer großen Schüssel voll Gemüse mit Kartoffeln, für jeden ein Stück 
Schwarzbrot und auch einen Löffel. Teller gab es nicht. Es fiel mir nicht 
schwer, ganz gemütlich aus der großen Schüssel mitzulöffeln. Der 
unschuldige Kerkermeister aber bekam von dem Wortführer unserer 
Gesellschaft eine ungewöhnliche Lektion, die ihm scheinbar unbequem 
kam, aber eine gute Wirkung hatte. Kaum war er eingetreten, um die 
geleerte Schüssel mit den Löffeln wieder abzuholen, als ihm gesagt 
wurde: »Hören Se mol, Se hevt immer tu mi segt: >Höts du en 
Vaterunser gebät', dann wüst du nit ins Tuchthus kummen!< Düse Hörr 
hat gebät' und is dorum ins Tuchthus kummen, ob man in Bückeburg bät' 
oder nicht bät', ins Tuchthus kommt man immer. « 
 
Der erste Tag verlief vortrefflich, nicht aber die erste Nacht. Der harte 
Strohsack auf der harten Erde brachte mir nicht einen Augenblick Ruhe, 
dabei war eine solche greuliche Luft in dem Raum, dass mir gegen Morgen 
das Blut aus Nase und Mund kam und ich einen Herzschlag befürchtete. 
 
Am Montagmorgen brauchte ich keine Zeit zum Ankleiden, denn ich war 
am Abend vorher nicht aus meinen Kleidern gekommen, und das Waschen 
ging bei dem knapp zugeteilten Wasser schnell vonstatten. Gegen 9 Uhr 
wurde ich von zwei Polizisten zur Untersuchung der schwebenden Anklage 
abgeführt — als ein gemeiner Verbrecher vom Zuchthaus durch die Stadt 
zum Untersuchungsrichter. Dieser Herr behandelte mich sehr wohlwollend 
und sagte unter anderem: »Ihre Gefangenschaft ist nicht für Sie, sondern 
für uns eine Schmach. « Nach dem Gesetz konnte ich aber als Ausländer 
(Bückeburg war ein selbständiger Staat und hatte seine eigenen Gesetze, 
namentlich in kirchlichen Angelegenheiten) nicht freigelassen werden. 
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Nach dem Gesetz wurde jede Taufhandlung und jede Abendmahlsfeier, 
durch einen Baptisten vollzogen, mit sechs Monaten und das Verteilen 
eines christlichen Traktats mit vier Wochen Gefängnis bestraft. Die 
Beteiligung an einer unserer Versammlungen war ebenfalls mit 
vierwöchiger Haft bedroht. 
 
Was ich nun vor dem Richter erklärte, war: »Ich habe eine Taufe 
vollzogen, zweimal mit unseren Mitgliedern das heilige Abendmahl gefeiert 
und über hundert Traktate verteilt.« Das ergab eine bedenkliche 
Verhandlung. Für Taufe und Abendmahl sollte ich eineinhalb Jahr und für 
die christliche Schriftenverbreitung sieben Jahre und neun Monate 
Gefängnis erhalten. Ich musste deshalb wieder zurück ins Gefängnis und 
das Urteil abwarten. Auf meine dringende Bitte bekam ich aber einen 
größeren, freundlichen und luftigen Raum und auch eine bessere Kost, 
natürlich auf meine Rechnung. 
 
Eine ganz besonders günstige Wandlung trat bei dem Gefangenenaufseher 
ein, mit dem ich fortan Gottes Wort lesen und betrachten konnte, und ich 
darf hoffen, dass er in diesen Tagen seinen Erlöser kennen und lieben 
lernte. Merkwürde genug dass ich, obwohl wegen Verkündigung des 
Evangeliums ins Zuchthaus gekommen war, gleich am zweiten Tage die 
unumschränkte Freiheit bekam, in allen Räumen des Zuchthauses mit den 
Sträflingen über das Heil ihrer Seele reden und Gottes Wort unter ihnen 
verkündigen zu dürfen. Ich war somit Gefängnisprediger geworden und 
fand genügend und schöne Arbeit. 
 
Der Aufseher hatte aber noch eine besondere Arbeit für mich, der ich mich 
nicht entziehen konnte. Er sagte mir nämlich, dass die Beamten der Stadt 
mir gegenüber alle sehr wohlwollend seien, nicht aber die geistlichen 
Herren, ob ich da nicht einen Bekehrungsversuch machen wollte. Nach 
dem Gesetz des Landes müsse jeder Pastor auf die Bitte eines 
Gefangenen, wenn er leidend sei, ins Gefängnis kommen und den Kranken 
besuchen. »Ich sehe es Ihnen an, dass Sie leidend sind,« sagte er und 
ging sofort zu dem Hofprediger mit der Bitte, mich zu besuchen. Es war 
für mich eine nicht kleine Überraschung, als am nächsten Tage die 
verschlossene Tür sich öffnete und der Herr Hofprediger vor mir stand und 
einen Bekehrungsversuch bei mir machen wollte. Der Aufseher stand 
hinter ihm und winkte mir zu und wartete auf meinen Angriff, der dann 
auch bald folgte. Ob mein Bekehrungsversuch irgend mit Erfolg begleitet 
war, ist mir zweifelhaft. Unsere Unterhaltung war sehr kurz. Der Herr 
Hofprediger fühlte sich in diesem Raume sehr beengt und eilte von 
dannen. Dem Aufseher hatte die Verhandlung aber scheinbar gut gefallen, 
denn er sprach sich nicht allein über den Ausgang sehr hoffnungsvoll aus, 
sondern erklärte mir auch: »So war es gut, der wird schon zum 
Nachdenken kommen. Nun werde ich einige Tage warten, und dann gehe 
ich zum Oberkonsistorialrat, der muss auch kommen; sie müssen alle 
heran, um zu sehen und zu hören!« Er führte seinen Plan auch wirklich 
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aus. Der Herr Oberkonsistorialrat versprach zu kommen, ließ sich aber 
nicht sehen. 
 
Dreimal hatte ich ein Verhör, bekam aber keine Entscheidung. Das vierte-
mal nach siebentägiger Gefangenschaft konnte ich ohne Begleitung zum 
Amtsgericht gehen und fand dort zu meiner Überraschung meine geist-
lichen Kinder aus Heeßen und Buchholz. Das Wiedersehen bereitete uns 
große Freude. Es fiel den Herren vom Gericht derart auf, dass die Bemer-
kung gehört wurde: »Da nützt kein Gefängnis.« Ich wurde benachrichtigt, 
dass ich gegen Bürgschaft, die Bruder Steinmeyer geleistet hatte, mich zu 
jeder Zeit zu den bevorstehenden Terminen zu stellen, in Freiheit gesetzt 
sei. Ich konnte also nach Hause reisen und den Ausgang der Sache abwar-
ten. Ehe ich aber Bückeburg verließ, ging ich noch einmal ins Gefängnis, 
um von meinem getreuen Kerkermeister Abschied zu nehmen. Er war tief 
bewegt, freute sich über meine wiedererlangte Freiheit und sagte: »Sie 
haben in den weben Tagen unter den Gefangenen mehr gewirkt als unser 
Gefängnisprediger in sieben Jahren, und ich werde es nicht beklagen, 
wenn Sie recht bald wiederkommen.« Den 13. Juni hatte ich in Bückeburg 
den letzten Termin, worin mir das Urteil der Justizkanzlei erörtert wurde 
und zwar dahingehend, daß ich wegen zweimaliger Austeilung des heiligen 
Abendmahls und einer Taufe zu eineinhalb Jahr Gefängnis verurteilt sei. 
 
Der Fürst von Bückeburg weilte in den Tagen in dem nahegelegenen 
Badeort Eilsen, was unsere Brüder Steinmeyer und Brinkmann benutzten, 
in einer Audienz dem Fürsten über unsere Verfolgung und die über mich 
verhängte Strafe mündlichen Bericht zu geben und um Aufhebung des 
Urteils zu bitten, zumal seine eigenen Untertanen durch das unduldsame 
Gesetz vielfach Gefängnisstrafe um ihres Glaubens willen erlitten hatten. 
Steinmeyer war bei dem Fürsten keine unbekannte oder unbeliebte Per-
son, seine originelle Weise im Umgang mit Menschen und seine aufrichtige 
Frömmigkeit wusste der Fürst zu schätzen. Es hatte deshalb die Audienz 
einen sehr gemütlichen Verlauf und war nicht ohne Erfolg. Der Fürst 
begrüßte Steinmeyer sehr freundlich und sagte:  
»Nun, Steinmeyer, was bringst du mir Gutes?« 
 »Gor nichts Godes, Durchlaucht, ganz wat Schlimmes; man het unse- 
 ren Prädiger to anderthalb Johr Gefängnisstrofe verurtelt, dat he mine 
 Dochter getoft het und twemol met üs dat Obendmohl gefeiert!« 
»Was du sagst, davon habe ich noch nichts gehört.« 
 »Dat kann eck mi god denken, wann Durchlaucht dat gewußt hät 
 dann wör dat gar nit vörkommen. « 
»Na, Steinmeyer, wenn ich euch Freiheit gebe, dann über schwemmt ihr 
mir das ganze Land mit dem Baptismus. « 
 »Durchlaucht, wör dat so schlimm? Sind wir kene gode Untertonen? « 
»Freilich! Klage habe ich über euch nicht zu führen, aber wenn icl euch 
Freiheit gebe, dann habe ich ja alle eure Gegner zu Feinden!“ 
 »Durchlaucht! Send Se nit Fürst?« 
»Jawohl, ich bin Fürst! Sag eurem Prediger, er möge sein Rech 
verteidigen, und wenn er sein Recht nicht bekommt, werde ich Fürs sein!« 
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So wie Steinmeyer, dieser einfache Landmann, bei dem Fürstei mit Erfolg 
die Sache behandelte, ebenso ausschlaggebend war sein Verhör bei dem 
Justizrat vor dem Beginn der gerichtlichen Verhandlung gewesen. Gleich 
bei meiner Gefangennahme wurde auch er wegen der vollzogenen Taufe 
an seiner Tochter gerichtlich vorgeladen wobei es sich herausstellen sollte, 
dass die Taufe gesundheitsschädlich wirken müsste. Man legte deshalb 
Steinmeyer die Frage vor: »Ist Ihr( Tochter bei jener Taufhandlung unter 
dem freien Himmel so ganz unter das Wasser getaucht worden?« 
 
»Jawohl, Herr Justizrat, mine Dochter wurde ganz vollständig unter dat 
Woter geduckt!« 
 »Aber Steinmeyer, da hätte ja der Tod sofort eintreten können, 
 jedenfalls eine furchtbare Erkältung!« 
»Herr Justizrat, eck stecke mitunter nur mine Näse dorch de Döi und seh 
gor ken Woter und bekomme einen tüchtigen Schnupfen unc Hosten! Mine 
Dochter es so gesund bleben als en Fisch im Woter, se het kenen 
Schnupfen und ock kenen Hosten bekommen!« 
 »Na, na! Wenn ich die geladene Flinte auf Ihre Brust setze und 
 losfeure, dann muss es treffen; da gib's kein Wenn und Aber! Solch ein 
 Mutwille muss sich doch rächen ! « 
»Herr Justizrat, et wor jo ock kene Flinte, et wor jo Woter!« Man 
schüttelte den Kopf und ließ den Zeugen gehen und fand diesen Teil der 
Anklage haltlos. 
 
Meine persönliche und schriftliche Rechtfertigung stieß auf unüberwind-
liche Hindernisse, und zwar, weil es für mich als Ausländer keinen Rechts-
weg gab und kein Rechtsanwalt sich meiner Sache annehmen konnte. Das 
Fürstenwort muss wohl schließlich entschieden haben. Nach vielem Hin- 
und Herschreiben bekam ich endlich wieder eine Vorladung zu einem Ter-
min nach Bückeburg, worin mir mitgeteilt wurde, dass die Strafe von ein-
einhalb Jahr Gefängnis aufgehoben sei, aber dass ich für immer des Lan-
des verwiesen, mit anderen Worten, aus Bückeburg verbannt sei. Diese 
Verbannung ist meines Wissens nie aufgehoben worden, aber es war mir 
kein Hindernis, ungestört in dem kleinen Ländchen von Jesus zu zeugen, 
was ich auch rückhaltlos dem Richter erklärte. Soweit mir bekannt, war 
ich der letzte, der in der Verfolgungszeit in Deutschland um Jesu willen im 
Gefängnis saß. Mit dankerfülltem Herzen denke ich stets an jene Tage 
zurück; sie gehören zu den seligsten und segensreichsten meines Lebens. 
Ich habe nie eine poetische Anlage gehabt, aber in den Tagen der Gefan-
genschaft habe ich viele Lieder gedichtet und zwar als ein Beweis meiner 
inneren Glückseligkeit in Gott, meinem Vater, dem ich mich anvertraut 
hatte; aber für die Öffentlichkeit sind diese Herzensergüsse nicht 
geeignet.“ 
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In einer kurzen Notiz erläutert Frau Müller die Situation der örtlichen 
Baptistengemeinde wie folgt: 
 

Die ersten Baptisten in Heeßen und Buchholz 
 

Abendmahlskelch von Lydia Rinne, geb. Steinmeyer aus Buchholz, Zum 
Eichkamp 11. Ein Nachkomme von Frau Rinne lebt heute noch in 
Buchholz, Zum Eichkamp 11. Es ist Heinrich Rinne. Er gehört zur 
Baptistengemeinde in Rinteln. 
 
Die handgearbeiteten Zinnkelche wurde mir von dem Ehemann der 
verstorbenen Frau Mielke, geb. Rinne, mit dem Gesangbuch 
„Glaubensstimme“ zusammengestellt von Julius Köbner übergeben. 
 
Köbner war Prediger, Schriftsteller und Liederdichter der ersten 
Generation der deutschen und dänischen Baptisten. Die Glaubensstimme 
wurde herausgegeben von der Baptistischen Verlagsbuchhandlung Oncken 
in Hamburg 1885. Das Gesangbuch heißt jetzt: „Gemeindelieder“ und wird 
noch von einigen baptistischen Gemeinden genutzt. Johann Gerhard 
Oncken gilt als Begründer der Deutschen Baptistischen Gemeinde. Er 
gründete mit Julius Köbner in Hamburg die erste Gemeinde. Nachdem sich 
die Baptisten zuerst nur heimlich versammeln konnten, verfolgt und 
verhaftet wurden, bekamen sie schließlich die Genehmigung, eine eigenen 
Gemeinde zu gründen. Und dieses Gesangbuch war dann die erste 
Ausgabe. 
 
 

Der jetzt in meinem Besitz 
befindliche Kelch wurde somit 
von der Familie Steinmeyer, 
wie bereits erwähnt, benutzt. 
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Ich gehöre zu einem Hauskreis der Ev.freikirchlichen Gemeinde 
Bückeburg, Scheier Straße. Als Mitglieder und Freunde treffen wir uns 
mittwochs als „Hauskreis Gramkow“ abwechselnd in Bad Eilsen, Heeßen, 
Luhden, Buchholz, Bückeburg, Eisbergen. 
 
Wir haben uns als Hauskreis an der von Herrn Döring, Heeßen, 
gefundenen Taufstelle an der Aue zu einer Erinnerungsfeier eingefunden. 
Wir sangen, beteten und dankten Gott, dass wir in einem Land wohnen, 
wo heute Glaubensfreiheit herrscht. 
 

 
 
Auf dem Bild ist ein Teil des „Hauskreises Gramkow“ zu sehen. Es sind: 
 
Ehepaar Gramkow, Luhden 
Ehepaar Felgendreher, Buchholz 
Ehepaar Viere, Bückeburg 
Ehepaar Heidemann, Bückeburg 
Ehepaar Steffen, Petershagen-Lahde 
Ehepaar Gurcke, Eisbergen 
Käte Semblat, Bad Eilsen 
Ursula Schüttel, Heeßen 
Senta Müller, Heeßen 
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Begriffe des 16. bis 19. Jahrhunderts 
 
Abgaben: 
I.    privatrechtliche 

an den“grund- bzw. Gutsherren (z.B. Meierzins, Hofzins) 
an den Zehntherrn 
an den Gerichtsherrn (z.B. Rauchhuhn) 
an Kirche, Schule und die Gemeinde 

II. öffentlich-rechtliche and en Landesherrn: 
a) indirekte 

Regalien (z.B. Zoll) 
Abgaben nach Bewilligung durch die Landstände und z.T. in 
deren Verwaltung (z.B. Akzise und Licent) 

b) direkte Abgaben nach Bewilligung durch die Landstände und z.T. 
in deren Verwaltung (z.B. Dorftaxt, Scheffelschatz, Schafschatz, 
Kontribution, Manntaler, Sondersteuer wie Kopfsteuer, 
Fräuleinsteuer) 

 
Ablösung: 
Sämtliche Verpflichtungen gegenüber dem Grundherrn, dem Zehntherrn 
und dem Amte konnten aufgrund der Reformgesetze in Geld abgelöst 
werden. 
In Schaumburg-Lippe durch ... 
 
Achtmann, Achtsleute: 
In jedem Amte gab es mehrere vom Amtmann ausgewählte und vereidigte 
Vertrauensleute zur Meldung von Delikten, Urteilsfindungen auf dem 
Landgericht , zur Untersuchung von Streitigkeiten und Textierung von 
Mißwachs und Wasserschäden. Sie genossen betontes soziales Ansehen. 
 
Altarmann (Eldermann, Altarist, sprachlich von Altar): 
Vom Pastor ausgewählte Männer, meist Voll- oder Halbmeier, jedoch auch 
bis zum Kötner möglich, zur Beaufsichtigung und Verwaltung des 
Kirchenvermögens und des Armenkastens. Die Tätigkeit war ehrenamtlich, 
von geringfügigen Einkünften abgesehen. 
 
Allmende (Gemeinheit, sprachliche von All(ge)meinde): 
Der gemeinsame Teil der Gemarkung, welcher von den 
allmendeberechtigten Hofstellen zu Viehtrieb und Holznutzung benutzt 
werden durfte. 
 
Altenteil: 
Altersversorgung des Bauern und seiner Ehefrau nach Hofabgabe an den 
Anerben, geregelt in den Eheverträgen. Nach schaumburger Recht erbte 
der älteste Sohn den Hof, sofern nichts gegen ihn sprach, dann konnte 
auch eine Schwester erben. Der Hof wurde in der Regel mit 30 Jahren 
übernommen und mit 60 – 65 jahren abgegeben. 
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Anerbe:  
Nach schaumburger Recht erbte der älteste Sonn den Hof, sofern nichts 
gegen ihn sprach, dann konnte auch eine Schwester erben. Der Hof wurde 
in der Regel mit 30 Jahren übernommen und mit 60-65 Jahren 
abgegeben. 
 
Amt: 
Unterste Instanz der lendesherrlichen Verwaltung und Gerichtsbarkeit. 
Eine weitere Funkton der Ämter war die Verwaltung des landesherrlichen 
Eigenbesitzes. 
 
Die Ämter hatten sich im 16. Jahrhundert formiert. Sie wurden geleitet 
von dem meist bürgerlichen Amtmann (örtlich verschieden auch Amtsvogt 
genannt; in traditionell adelig besetzten Ämtern: Drost). 
 
Der Amtmann sprach Recht in Zivilsachen als untere Instanz. Geringe 
Vergehen, sogenannte Wrogen (= Polizeistrafen) wurden auf den alten 
Landgerichten abgehandelt; für die Kriminaljustiz leisteten die Ämter die 
Voruntersuchungen – und die Vollstreckungen: 
 
Bademutter: 
Hebamme (-amme – hier sprachlich abgewandelt aus Ahne, da 
ursprünglich die Mütter und Großmütter Geburtshilfe leisteten) 
 
Bauermeister: 
Das Organ der gemeindlichen Selbstverwaltung (die staatliche 
Organisation endet beim Vogt). 
Zu seinen Aufgaben gehörten Insbesondere:  
- die Organisation gemeinsamer Feldarbeiten auf den im Gemenge 
 leigenden einzelnen Ackerstücken (vgl. Flurzwang); 
- die Überwachung der Gerechtsame und Pflichten der Gemeinde, z.B. 
 der Feuerschutz; 
- Erhebung von Gemeindesteuern und Ablieferung an das Amt. Im 
 Regelfall stellten nur die Vollmeier, Halbmeier den Baumeister, und 
 zwar nach der Reihe in jährlichem Wechsel. Später auch andere 
 Hofinhaber. 
 
Brandschatzen: 
Erpressen von Geld (Schatz) durch Androhung (!) von Brand, oft 
unkorrekt mit Verbrennen gleichgesetzt. 
 
Brautschatz: 
Gut, welches die Braut oder der Bräutigam, wenner eine Hoferbin 
heiratete, in die Ehe einbrachte. 
 
Brink: 
1. Rand eines Dorfes oder eines Weges (Grasrain, Anger); 
2. Holz- oder Grasbewachsene Erhebung, Hügel. 
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Brinksitzer: 
Inhaber von relativ neu gegründeten Stellen am Ortsrand. Die Brinksitzer 
waren die letzte Sozialschicht. Sie arbeiteten handwerklich oder waren 
auch Tagelöhner. 
 
Bruch: 
1. Bußgeld für geringe Vergehen und als Polizeistrafe abgehandelt auf den 

Landgerichten sprachlich von brechen, ver-brechen; 
2. Das Delikt selbst, häufig als Holz- oder Forstbruch. 
 
Burgfesten (Burgfestdeinst): 
Ursprünglich Schanzarbeiten am Herrensitz, der Burg, später Arbeiten an 
Amtsgebäuden und Ablagern einschl. Fuhren von Baumaterial (z.B. Kies); 
dann erweitert zu hoheitlichen Diensten wie Besserung von Heerstraßen, 
Arbeiten an Brücken, Stegen, Gräben, Führen des Heerhafers. 
 
Dienste: 
I. ordinäre (gemessene) Dienste 
 Zu den meierrechtlichen Pflichten gegenüber dem Grundherrn 

gehörten seit altersher - neben den Geld- und Naturalabgaben – auch 
Dienstverpflichtungen. 
 

 Die ordinären Dienste wurden zur Bewirtschaftung der Amtsdomäne 
gebraucht. Mit deren Erträgen wurde die Amtsverwaltung einschließlich 
der Beamtenbesoldung finanziert. 

 Es hatten zu dienen: 
 - ein Vollmeierhof wöchentlich 1 Tag mit dem Gespann, 4 Pferde; 
 - ein Halbeierhof alle zwei Wochen desgl. Mit 2 Pferden; 
 - dazu kamen einige Tage in der Saat- und Erntezeit, ferner für die 

Flachsbereitung, zum Hopfenpflücken und zum Waschen und Scheren 
der Schafe der Amtsschäferei. Zu den Diensten konnten Knechte 
geschickt werden, zu Handdiensten auch Mägde. Die Arbeitszeit war 
Ostern bis Michaelis (29.Sept) von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit 
Mittagspause von 1.00 Uhr bis 13.00 Uhr, im Winter 7.00 Uhr bis 
17.00 Uhr bei einer Stunde Mittagspause. Exakt festgelegt war die 
Verpflegung (Pröwen). 
 

Zur Arbeitszeit kamen die Dauer der Zu- und Abfahrt hinzu, die 
Belastungen für die Pferde, die Wagen, das mitzubringende Acker- und 
sonstige Arbeitsgerät – alles in allem eine schwere Belastung. 
Zu den ordinären Diensten gehörten auch die Quatemberholzfuhren 
und die Brugfestdienste, sofern sie sich auf die Amtsgebäude bezogen.  

II. extraordinäre (ungemessene) Dienste 
 Zu diesen waren auch die sonst freien Bauern verpflichtet, denn es 

waren Hoheitsdienste: 
 1. Kornführen (Kornreisen, Reise = Fuhre) für den Gerichsherren, d.h. 

 für das Amt aus der Amtszinsscheune, 
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  Verpflichtet waren nur die Meier, die Gespanndienst. Kornführen 
 wurden wie die ordinären Dienste durch Dienstgelder abgegolten. 
2. Landfolge 

 - ursprünglich der Dienst in der Landmiliz; seit dem 17.  
  Jahrhundert Pflicht der Bauern zur polizeilichen Unterstützung 
  des Vogtes gegen Gesindel und Räuber, auch außerhalb des 
  Amtes. 
  - Hoheitliche Arbeiten an Flüssen, Brücken, Bächen, Mühlen, in 

  Forstren sowie Wegebesserungen in der Dorf- und Feldmark 
  und an Heerstraßen im Amte (außerhalb nur mit bes.  
  Bewilligung der Kammer).  

 Der Begriff der Landfolge deckte sich teilweise mit den 
Burgfestdiensten im weiteren Sinne. 

III. Gemeindedienste 
 z.B. Wegeausbesserungsarbeiten 
 
Dorfschäfer: 
Vom Dorf besoldeter Schäfer; Schäfereien konnten jedoch auch amtlich 
oder Grundherrlich sein. Der Schäfer führte den Schafschatz ab, eine 
Landsteuer auf Schafe und Lämmer, die von den Bauern entsprechend 
ihrem Anteil an Tieren gezahlt werden musste. Der Vogt war 
schafschatzfrei. Der Schäfer hielt auch eigene Schafe. In gewissen 
Familien war die Schäferei traditionell.  
Schafwolle und Flachs (Leinen) waren die Rohstoffe für Textilien. 
 
Domus: 
Haus, der Palast, Heimat und Besitz der Familie, Eigentum 
 
Eheberedung (Ehestiftung): 
Ehevertrag, was zur Ehe gestiftet wird. Vertragliche Regelung der bei der 
Eheschließung eingebrachten Güter, Gelder und Naturalien: seit dem 
Mittelalter schriftlich und zunächst in Städten und beim Adel üblich. 
 
Allmählich wurde sie zum Regelfall und besonders in den Leibzuchtsfragen 
der abtretenden älteren Generation immer ausgefeilter und kleinlicher. Die 
Eheverträge wurden aufgesetzt im Hause eines oder beider 
Vertragspartner unter Gegenwart von Zeugen; die schriftliche 
Formulierung erfolgte durch den anwesenden Vogt. 
 
Flachs: 
Pflanze, welche seit alten Zeiten zur Leinenherstellung dient; daneben gab 
es – außer Leder – zur Bekleidung lediglich die Wolle, daher die intensive 
Schafzucht. Die im Mai gesäten Blütepflanzen wurden im Juli mit Wurzeln 
herausgezogen, dann die Samenknoten ausgeschlagen oder mit einem 
eisernen Kamm (Reepe) abgezogen (für Neusaat und Leinöl). Die Stengel 
sind innen holzig, außen faserig. 
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Zur Trennung wurden die Pflanzen etwa neun Tage in Feuchtigkeit gelegt, 
ins Moor, in stehendes Gewässer oder angelegte Rottekuhlen, auch 
Wuhnen genannt. Dadurch verrotteten die hölzernen Stengelteile und 
wurden faulig-mürbe. Nach langwierigem Trocknen wurden die Pflanzen 
mit einer Holzbrake (von brechen) grob geschlagen, wodurch das mürbe 
Holz zertrümmerte, dann auf der Feinbrake weiter zerschlagen. Zog man 
nunmehr die Bündel durch ein Nagelbrett, die Hechel, ließen sich Fasern 
und Holzstückchen trennen. 
 
Fleischzehnter: 
Auch Kleiner Zehnter genannt im Gegensatz zu dem Großen Zehnten oder 
Kornzehnten. 
 
Flur: 
Als Feldflur zusammenfassender Begriff für die Acker- bzw. Saatfelder (im 
Gegensatz zu Anger, Weide, Holzung). Soweit möglich, wurde Ackerland 
gegen Vieh und Wild eingehegt durch Hecken und Knicks. Im weiteren 
Sinne: ebenes, flaches landwirtschaftlich genutztes Gelände. 
 
Flurzwang: 
Gemeinsames Pflügen, Säen und Ernten. Da die Ackerparzellen bis zur 
Verkoppelung im Gemenge lagen und die Drei- bzw. Fünffelderwirtschaft 
zu einer Ordnung zwang, bestimmte der Baumeister die Tage dafür. 
 
Hude und Weide (Viehtrift): 
Recht zum Hüten und Weiden von Vieh. Es betraf die Allmendeweiden, 
geringer die Forsten. Die Nutzung der Hude war streng geregelt nach 
Stückzahl des Viehs für jeden Hof. In den Hudeplan war auch die Brache 
einbezogen, die Ackerfelder waren nach der Ernte als Stoppelweide 
geschätzt. 
 
Immen: 
Bienen. Die Imkerei war vor Einführung des Rohr- und Rübenzuckers von 
großer Bedeutung, da Honig das einzige Süßmittel war. 
 
Interimswirt: 
Zwischenzeitlicher Hofwirt bei Heirat einer Witwe. Der Zeitpunkt der 
Hofübernahme durch den Anerben wurde bereits im Ehevertrag festgelegt. 
Er war häufig jünger als die Witwe; mit Einschränkungen 
leibzuchtberechtigt. 
 
Knecht: 
Gegen Lohn auf einem Hofe dienender Gehilfe. 
Kleinknechte waren etwa 10 – 15, Mittelknechte etwa 15 – 18 Jahre alt. 
Großknechte waren über 18 Jahre alt und nur auf Meierhöfen anzutreffen. 
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Knick: 
Einfriedigung, Hag, Hecke von Feldstücken, Wiesen, auch im Forst (vgl. 
Eichelkamp): durch Abknickung der jungen Triebe wurde die Hecke 
dichter. Falls dornig, auch Dornhieb genannt. Die Einfriedigungen dienten 
vorwiegend als Schutz gegen den Ausbruch von Vieh aus Wiesen oder 
Mastbereichen, als Schutz vor eindringenden Tieren und gegen Wind. 
 
Kontribution: 
Ursprünglich allgemein für Kriegssteuer. 
Diese landesherrliche Steuer war auf die Dorfschaft fixiert, deren 
Haushaltungen sie vom Vollmeier bis zum Leibzüchter nach dem 
Kontributionsfluß aufbringen mussten, wobei Bemessungsgrundlage 
Meier- und Rottland, Pferde, Kühe, Rinder waren. Auch nichtbäuerliche 
Berufe waren kontributionspflichtig: Schmiede, Schäfer, Leineweber, 
Zimmerleute, Sägeschneider, Tischler und Schneider. 
Die Kontribution war die Hauptbelastung der Bevölkerung. 
 
Kopfsteuer: 
Personensteuer – es handelt sich um eine außerordentliche Kontribution. 
Die erste wurde erhoben, um die dem Kaiser wegen der Türkengefahr 
geschickten Hilfstruppen zu unterhalten. 
 
Alle Kopfsteuern dienten militärischen Bedürfnissen. Wegen des ersten 
Anlasses wurden sie volkstümlich Türkensteuern genannt. Kinder bis 14 
Jahre waren steuerfrei. 
 
Koppel: 
Eingezäuntes Land, besonderes Weidestück 
 
Kötner: 
Von Kotten (=Hütte). Ursprünglich landlose Stellen, denen im Laufe der 
zeit Landstücke von den Ämtern (vgl. Rottland), der Kirche und den 
Klöstern zugelegt wurden. Da diese Ländereien meierrechtlich besessen 
wurden, waren die Kötnerhöfe in diesem Sinne Meierhöfe, nicht aber im 
allgemeinen Sprachgebrauch. 
 
Im Regelfall hatten sie weniger als eine Hufe; die Kötner waren daher auf 
Nebenerwerb angewiesen wie die Brinkssitzer. Je nach Morgenzahl 
unterschied man Groß-, Mittel- und Kleinkötner. In Ausnahefällen hatten 
sie 1 Hufe oder mehr, ohne Änderung ihres Rechtsstatus. 
 
Die Kötnerstellen warenallmendeberechtigt, d.h. hatten Anteil an der 
Forst- und Weidegerechtsame des Dorfes. Sie dienten beim Amte mit der 
Hand. 
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Kuh: 
Kühe unterlagen der Kontribution. 
In Eheverträgen behielten sich die Leibzüchter meist eine Kuh vor, die bei 
nachlassender Milchproduktion ausgetauscht werden musste: eine eiserne 
melkende Kuh „Eisern Vieh“ stirbt nie. 
 
Lagerbuch (Erbregister, Erbzinsregister, Salbuch oder Hausbuch=: 
Entstand im 16./17. Jahrhundert. Nachfahren der mittelalterlichen Urbare 
und als Vorfahren der heutigen Grundbücher. 
 
Auf Anordnung der landesherrlichen Verwaltung beschrieben die Ämter die 
ländlichen Rechts- und Besitzverhältnisse ihres Bereichs und die einzelnen 
Höfe: Inhabe, zugehörige Äcker und Wiesen und deren Belastungen. 
Ausgenommen waren die selbstgenutzten adeligen Güter. 
 
Loh: 
Lichter Wald 
 
Magd: 
Weibliches Gesinde; Kleinmagt etwa 10 – 15 Jhre alt, Magd 15 – 18, 
Großmagt über 18. In seltenen Fällen sind auf gleichem Hofe Knecht und 
Magd verheiratet. 
 
Mark, Gemarkung: 
Gesamtheit der zu einem Dorfe gehörigen Feldflur. Weiden und 
Holzungen, an denen Nutzungsrechte bestanden. Nach den 
Gemeinheitsteilungen im 19. Jahrhundert blieben an manchen Orten die 
Holzungsanteile ungeteilt in einer Markgenossenschaft. 
 
Mast: 
Mästung von Schweinen, gelegentlich auch von Hornvieh und Schafen, in 
den Holzungen. Es gab Vormast, Vollmast und Nachmast. Der Eintrieb war 
dementsprechend unterschiedlich, auch abhängig von der jeweiligen 
Eichel- und Bucheckernernte. Für Vollmast benötigte ein Schwein etwa 30 
Bäume, Faselmast (Vaselmast) meinte junge Tiere, von denen 
vergleichsweise mehr eingetrieben weren durften. Nachmast entfällt, 
solange Schweine zu fressen haben; sobald Hornvieh darin getrieben wird, 
bleiben die Schafe zurück. 
 
Meierbrief: 
Urkund eüber den zwischen Grundherrn und Meier geschlossenen 
Kontrakt. Er beschrieb die gegenseitigen Rechtre und Pflichten. Der 
Grundherr hatte Schutzpflicht gegenüber seinem Meier; der Meier war zu 
sorgfältiger Hofbewirtschaftung und pünktlicher Ablieferung des 
Meierzinses verpflichtet. Abmeierungen waren nur bei anhaltenden groben 
Verstößen durch Rechtsakt über das Amt möglich. 
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Meierrecht: 
Recht, nach dem seit dem 13. Jahrhundert den Bauern Land von den 
Grundherren überlassen wurde. Es regelt u.a. die Dauer des 
Pachtverhältnisses. Abgaben, Dienste, Weinkauf. 
 
Das Meierrecht entwickelte sich, als die Hofverbände des 
Villikationssystems in Einzelhöfe zerfielen. Diese Höfe standen nun in 
unmittelbarer Beziehung zu den Grundherren. Die neue Lage war durch 
Rechtsverschlechterung gekennzeichnet: Unsicherheit über die Pachtdauer 
und damit Erpressbarketi der Abgabenhöhe seitens der an Renten 
interessierten Grundherren. Die Beendigung des Pachtverhältnisses durch 
den Grundherrn hieß Abmeierung. 
In hiesiger Gegend betrieb die Landesherrschaft schon früh eine bewusste 
Bauernschutzpolitik in der Absicht, sich für die stets wachsenden 
Erfordernisse der Landesverwaltung und –verteidigung als sichere 
Steuerquelle einen gesunden Bauernstand zu erhalten. 
Rauchhuhn: 
Jährliche Abgabe eines Huhnes an das Amt in Anerkennung des 
Gerichtsschutzes für den eigenen Haushalt, die Feuerstätte (=Rauch). Die 
Abgabe hatte sich seit dem Mittelalter erhalten. 
 
Reihe: 
Übernommene soziale Rangfolge der Höfe eines Dorfes. Sie reichte von 
den Meiern bis zu den Brinksitzern. Die Zugehörigkeit zu den Reiheleuten 
bedeutete auch abgestufte Allmendeberechtigung. Dieser Ausdruck war in 
Heeßen bei bestimmten Zuteilungen, Folgen noch bis in die Mitte des 20. 
Jahrhunderts gebräuchlich. 
 
Relicta: 
Abgekürzt Rel. (lat. Die Zurückgelassene), Witwe. 
 
Remission: 
Minderung oder Erlass von Abgaben 
- seitens des Grundherrn für den einzelnen Hof, evtl. für drei Jahre bei 

besonderer Notlage wie nach Hausbrand, bei Erbauung eines neuen 
Hauses oder einer neuen Scheune. Der Anspruch war meierrechtlich 
gesichert; 

- seitens des Amtes für ein ganzes Dorf bei Missernten, Hagelschlag, 
Mäuseplage. Der Baumeister stellte den Antrag, der Achtsmann 
beurteilte die Felder, der Amtmann entschied. 

 
Rottland, Rottzehnt, Rottzins: 
Geringe Landzuteilungen aus landesherrlichem Besitz für neugegründete 
Kleinbauerstellen seit der frühen Neuzeit (16./17. Jahrhundert). Die dafür 
zu entrichtende Abgabe wurde entwder gar nicht bezeichnet (... gibt dafür 
...) oder Rottzins bzw. Rottzehnt genannt. „Zehnt“ steht hier also für Zins. 
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Schween/Hirte: 
Kuh- und Schweinehirten, letztere auch Schween oder Sween genannt. 
Sie wurden von der Gemeinde angestellt und waren von geringem 
sozialen Ansehen. 
 
Sie trieben das Vieh auf die Allmende und waren frei von Amtsdiensten, 
da nicht abkömmlich. Daneben konnte es Pferde- und Gänsehirten geben. 
 
Thie: 
Dorfplatz. Auf diesem verkündete der Baumeister den 
zusammengerufenen Dorfgenossen fällige Vorhaben und Pflichten. 
In Heeßen wird dies der Platz an der Hauptstraße zwischen den Höfen 
Hasse, die alte Nr. 1, Leiseberg und Meier Nr. 8 gewesen sein. 
 
Trift: 
Weidewiesen, Weiderecht, auch Weg zum Viehtreiben auf die Weide, 
sprachlich von treiben. 
 
Truhe: 
Oberbegriff für Möbel zur Aufbewahrung von mancherlei Hausrat, häufig in 
dem von der Braut einzubringenden Brautschatz unter den nachfolgenden 
Bezeichnungen zu finden: 
1. Kiste oder Kasten, eine abschließbare rechtwinklige Holztruhe. Der 

Deckel ist meist plan, kann aber auch leicht gewölbt sein. Steht zur 
Abwehr der Bodenfeuchtigkeit etwas erhoben: auf Stollen (nach unten 
bis zum Boden durchgezogenen Seiten- oder Vordersteollen). Auf 
Kufen oder auf Füßen. 

2. Lade. Wie Kiste oder Kasten, jedoch meist mit Füßen und sorgfältiger 
gearbeitet. Die Lade diente zur Aufbewahrung u.a. von Wertstücken, 
wertvollen Papieren wie Eheverträgen, Meierbriefen, Quittungen. 

 
Verkoppelung: 
Aufhebung der Gemengelage durch ein Umlegungsverfahren parallel zu 
den Gemeinheitsteilungen. Der Bauer besaß danach statt vieler kleiner 
Ackerstücke einige größere, die er nun selbständig bewirtschaften konnte. 
In Schaumburg-Lippe Ende des 19. Jahrhunderts. 
 
Vogt: 
(lat. Ad-vocatus). Beauftragter für Schutz-, Gerichts- und Verwaltungs-
funktionen. Im Mittelalter galt z.B. der Kaiser als oberster Kirchenvogt. Im 
späten Mittelalter unterstand dem Vogt oft eine Burg mit dem zugehörigen 
Amt. Die Beduetung des Wortes sank im Laufe der Jahrhunderte herab bis 
zur Tätigkeit eines Polizeidieners. 
 
In den neuzeitlichen Ämtern waren die Vögte die unterste Instanz der 
landesherrlichen Verwaltung und damit Zwischeninstanzen zwischen dem 
Amte und den einzelnen Dörfern bzw. den Baumeistern. Die öffentlichen 
Pflichten der Vögte betrafen Durchführung und Überwachung der 
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öffentlichen Ordnung innerhalb ihrer Vogtei, vielfach in Zusammenarbeit 
mit den Baumeistern: Steuereinzeihung, Beorderung der Bauern zu den 
Amtsdiensten, Überwachung des Zustandes von Straßen, Bücken usw. Die 
Vögte hatten auch Polizei-funktion. 
 
Vogtei: 
1. Amtsbereich eines Vogtes 
2. Gerichtsschutz, -herrschaft (eher mittelalterlich). 
 
Weinkauf: 
Feste Abgabe in Geld, bei Vollmeierhöfen etwa im Werte eines Pferdes, zu 
zahlen vor Aushändigung des Meierbriefes an den Grundherrn bei Antritt 
eines neuen Hofwirtes; bei Wechsel des Grundherrn nur dann, wenn es 
vordem üblich war. Interimswirte zahlten keinen Weinkauf. 
Die Bezeichnung stammt vermutlich von der alten Sitte, bei diesem 
wichtigen Vorgang Wein zu trinken. Eine andere Erklärung bezeichnet 
Weinkauf als Verballhornung von Gewinn-Kauf über Win-Kauf zu Wein-
Kauf. 
 
Wüst: 
Unbewirtschaftet, daher frei von Abgaben und Diensten. Eine wüste 
Hofstell ist z.Zt. ohne Stellenweirt. Dem steht nicht entgegen, dass das 
Wohnhaus von Einliegern/Mietern bewohnt ist. 
 
Wüstung: 
Mittelalterliches Dorf, dessen Bewohner abgewandert sind. 
 
Zent, Zehnter: 
Abgabe zugunsten der Kirche, von Karl dem Großen fortentwickelt und 
allgemein eingeführt. 
 
Als Fruchtzehnt (großer Zehnt, Feldzehnt, Kornzehnt) wurde von der 
Getreideernte (außer Hafer) jede zehnte Garbe gezogen, als Fleischzehnt 
(kleiner Zehnt) jedes zehnte Jungtier (Fohlen, Kälber, Ferkel und Lämmer, 
auch Gänse Hühner und Bienenstöcke). 
 
Die Zehntpflicht lag in der Regel auf dem ganzen Dorfe, unbeschadet 
unterschiedlicher Grundherrschaften, die mit dem Zehnten rechtlich nichts 
zu tun hatten. Die Berechtigung auf den Zehnten ging schon frühzeitig 
von der Kirche durch Verkauf oder Verpfändung in weltliche Hände über 
und konnte den Besitzer beliebig wechseln wie ein börsengängiges 
Wertpapier, dessen Zinsertrag lediglich von den jährlich schwankenden 
Ernteerträgen abhing. Während der Meierzins dem Grundherren zu 
bringen war, wurde der Zehnte von dem Zehntherrn geholt. Erst danach 
durften die Bauern die Ernte von den Feldern einfahren, doch brauchte 
nach dem Ansagen nur eine bestimmte Anzahl von Stunden gewartet zu 
werden. Die für den meist außenwohnenden Zehntherren eine schwierige 
örtliche Kontrolle, besonders des Fleichzehnten. 



Heeßen – Entwicklung in Raum und Zeit 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
188 

 

Alte Münzen, Maße und Gewichte aus Schaumburg und einigen 
angrenzenden Ländern 
 
Stückzahlen: 
 

1 Gros =  144 
1 Schock = 60 
1 Zimmer = 40 
1  Stiege =  20 
1 Mandel = 15 
1  Dutzend = 12 
1 Ballen Papier =    10 Ries = 200 Buch 
1 Buch Papier = 5.000 Bogen Druckpapier oder 4.800 Bogen Schreipapier  
 

Längenmaße: 
 
1 westfälische Meile  = 10.044m 
1 preußische Meile  =   7.532 m = 10.000 Schritte in 2 
Std. 
1 deutsche Meile  =   7.500 m  
1 schaumburger Ruthe  =      4,83 m um 1750 nach 

Gieslerschen 
Vermessung 

1 schaumburger Ruthe  =      4,64 m 
1 kurhessische Katasterruthe 
 (14 Katasterfuß)  =      3,99 m 
1 schaumbuger Lachter 
 (7 Fuß)   =      2,03 m 
1 schaumburger Fuß 
 (12 Zoll)   =    0,29 m 
1 kurhessischer Katasterfuß 
 (alter Kassler)  = 0,285 m 
1 Elle = 2 Wertefuß 
 = 4 Viertel oder Spannen 
 = 24 Zoll, in Schaumburg = 0,584 m 
1 Zoll in Hannover  = 0,024 m 
 
Flächenmaße: 
 

1 schaumburger Morgen 
 (= 120 schaumburger 
   Quadrate-Ruthen zu 16 Fuß) = 25 a, 85 m² 
1 kasseler Acker 
 (150 Qadrat-Ruthen 
 zu 14 Fuß) = 23 a, 86 m² 
1 schaumburger Quadratruthen =    21,54 m² 
1 kruhessischer Quadratruthen =    15,91 m² 
1 Scheffelsaat in Schaumburg = 1/3 Morgen 
1 Holle in Schaumburg = 1/3 Drohn 


